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VORWORT 
Dr. D. Feldhaus, LABG; Dr. A. Weigel, M. Bischoff, LAU; Dr. Uta Steinbruch, WTB Umwelt Jena 

 

 
Der Flächenverbrauch stellt einen wesentlichen Umweltindikator dar und ist Bestandteil der Natio-
nalen Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes. Darin sind als Zielvorgaben zur Begrenzung der Sied-
lungs- und Verkehrsflächen verankert: bis zum Jahr 2020 soll der bundesweite Verbrauch von der-
zeit 105 Hektar Boden pro Tag auf 30 Hektar gesenkt werden, was einer Reduzierung um ca. 77% 
entspricht. Zur Regionalisierung dieser Zielvorgaben existieren gegenwärtig keine Regelungen. 
Nach den Vorstellungen der Bundesregierung soll bis 2050 das gemeindliche Wachstum auf Be-
standsflächen umgelenkt und nur noch dort realisiert werden. Trotzdem muss dem weiteren Ausbau 
der Infrastruktur gerade in den östlichen Bundesländern weiterhin Rechnung getragen werden. 

In der Planungspraxis ist sowohl die Ausweisung neuer Baugebiete als auch die Realisierung von 
Verkehrswegeprojekten eng an einen (mehr oder weniger) hohen Bedarf an Flächen für Ausgleich- 
und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gekoppelt. Dies ist 
in Sachsen-Anhalt von besonderer Bedeutung, da häufig die besonders hochwertigen und naturhis-
torisch wertvollen  Lößschwarzerden betroffen sind. Um der weiteren Inanspruchnahme wertvoller, 
weil ertragreicher landwirtschaftlicher Flächen durch Bebauung bzw. Umwidmung als Flächen für 
Naturschutz entgegenzuwirken, sollte geprüft werden, welche Akzeptanz andere als die „klassi-
schen“ Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei den Unteren Behörden finden. Wichtige Diskussi-
onspunkte sind dabei die Lenkung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf Entsieglungs- und 
Altlastensanierungsprojekte oder die Nutzung des Instrumentes „Ökokonto“. 
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Grußwort der Ministerin für Landwirtschaft und Umwe lt  

Ministerin Petra Wernicke, MLU Sachsen-Anhalt 

 
Es gilt das gesprochene Wort! 

 
 
Ich begrüße Sie herzlich im Landesamt für Umweltschutz.  

Es freut mich, dass die Regionalgruppe Ost des Bundesverbands Boden ihre diesjährige Mitglieder-
versammlung in Sachsen-Anhalt durchführt und aus diesem Anlass gemeinsam mit unserem Lan-
desamt die heutige Vortragsveranstaltung anbietet. Ich bin sicher, dass die Tagung auch eine Berei-
cherung für die anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Bodenschutz- und Natur-
schutzbehörden aus den Landkreisen sein wird. 

Sachsen-Anhalt ist ein reich mit Kultur- und Naturgütern ausgestattetes Land. Die Industrialisierung 
und die damit verbundene Bevölkerungsentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert führten zu den 
Umweltschäden, um deren Sanierung wir heute bemüht sind. Wer offenen Auges durch die Lande 
fährt, kann schon sehen, wie sich manche Wunde wieder schließt. Bitterfeld - einst das Synonym für 
industriellen Raubbau an der Natur, - entwickelt sich beispielsweise zu einer lebenswerten Stadt in 
einer schönen Gegend, deren Flussauen wieder Lebensraum für eine einzigartige Flora und Fauna 
bilden. 

Die Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt hängen in wechselseitiger Beziehung 
eng voneinander ab. Heute hat sich der Gedanke der Nachhaltigkeit soweit durchgesetzt, dass die 
meisten Menschen wissen, dass Umwelt- und Naturschutz nicht nur dem Erhalt natürlicher Lebens-
grundlagen dient, sondern auch ein positiver Standortfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung ist. 
Dabei wird es immer wieder notwendig sein, gegenläufige Interessen miteinander auszugleichen. 
Die Bedürfnisse der Wirtschaft, des Verkehrs und gestiegene Wohnansprüche sind oft mit einer 
großzügigen Flächeninanspruchnahme von Grund und Boden verbunden. So sind in Sachsen-Anhalt 
im Zeitraum nach der Wende bis heute rund zwei Prozent der Landesfläche neu als Siedlungs- und 
Verkehrsflächen in Anspruch genommen worden. Während Wasser, Luft und auch der Boden heute 
durch Gesetze recht gut vor stofflichen Einwirkungen geschützt sind, gibt es bisher kein vergleich-
bar strenges Instrument zur Begrenzung der Flächeninanspruchnahme. Das politische Ziel, die bun-
desweite Flächeninanspruchnahme von heute täglich ca. 93 ha bis 2020 auf 30 ha zu senken, ist nur 
durch problembewusstes Handeln der Akteure vor allem im Bereich der Planung zu erreichen. Da-
bei geht es weniger um die unmittelbare Anwendung des Bodenschutzrechts. Vielmehr geht es um 
die konsequente Anwendung Boden schützender Vorschriften in anderen Rechtsgebieten, für die 
das Bodenschutzrecht die Maßstäbe konkretisiert hat. Die Integration des Bodenschutzes in andere 
Fach- und Rechtsbereiche soll im Übrigen auch eines der wesentlichen Elemente der europäischen 
Bodenschutzstrategie werden, die die EU-Kommission bis Ende des Jahres vorlegen will. So ist die 
Aufgabe der Flächenhaushaltspolitik, mit Grund und Boden sparsam  
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und schonend umzugehen, für die Bauleitplanung im Baugesetzbuch festgeschrieben. Wichtigster 
Akteur sind damit die Gemeinden als Träger der Planungshoheit. Sparsamer Umgang heißt, neue 
Flächeninanspruchnahmen möglichst zu vermeiden. Das bedeutet, neue Nutzungen nach Möglich-
keit auf bereits baulich vorgenutzten Flächen zu lenken, also einen Flächenkreislauf oder Flächenre-
cycling zu erreichen.  

Gerade in den neuen Bundesländern, bei sinkender Bevölkerungszahl, wird den kommunalen Ent-
scheidungsträgern zunehmend klar, dass baulich vorgenutzte Brachflächen bei gleichzeitiger Über-
dehnung von Siedlungs- und Gewerbeflächen nicht nur ein Problem des Bodenschutzes oder des 
Orts- und Landschaftsbildes sind. Sie verteuern und erschweren auch die Absicherung der techni-
schen und sozialen Infrastruktur. Leider gab und gibt es noch viele wirtschaftliche Anreize, die dem 
Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entgegenwirken, wie das System der gemeinde-
bezogenen Gewerbesteuer, das oft zu konkurrierender Ausweisung von Gewerbegebieten führte.  

Einen wesentlichen Beitrag zum Flächenrecycling leisten wir mit der Altlastensanierung. So konn-
ten allein durch Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung in Sachsen-Anhalt bisher ca. 
2.600 ha Flächen für neue Nutzungen, z. B. für Industrie und Gewerbe, zur Verfügung gestellt oder 
ihre weitere Nutzbarkeit gesichert werden.  

Dennoch wird es, schon aufgrund des wirtschaftlichen Nachholbedarfs unseres Landes, in den 
nächsten Jahren noch weitere unvermeidliche Flächeninanspruchnahmen für Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen geben. Die im Baugesetzbuch verankerte Flächenhaushaltspolitik hat neben dem Men-
genziel auch ein Qualitätsziel: Mit Grund und Boden ist schonend umzugehen. Deshalb sollte die 
unvermeidbare Flächeninanspruchnahme nach Möglichkeit auf Böden gelenkt werden, die entweder 
durch frühere Beeinträchtigungen vorbelastet oder durch ihre natürliche Ausstattung vergleichswei-
se weniger wertvoll sind. Als fachliche Grundlage dafür dient die Bodenfunktionsbewertung, die ei-
nen der Schwerpunkte der heutigen Veranstaltung bildet. Die Ergebnisse der Bodenfunktionsbewer-
tung werden in Sachsen-Anhalt künftig im Bodenschutzplan zur Verfügung stehen. Dieser Plan ist 
im Bodenschutz-Ausführungsgesetz unseres Landes vorgesehen. 

Bei unvermeidbaren Flächeninanspruchnahmen kommt den planenden Kommunen und den Ge-
nehmigungsbehörden aber auch die Aufgabe zu, über die naturschutzrechtliche und bauplanungs-
rechtliche Eingriffsregelung einen adäquaten Ausgleich oder Ersatz zu schaffen. Bei baulichen Ein-
griffen in Natur und Landschaft ist der Boden wesentliches betroffenes Schutzgut. Für Sachsen-
Anhalt, mit seinen zum großen Teil sehr hochwertigen Böden, ist die Art und Weise der Berück-
sichtigung des Schutzguts Boden in der Eingriffsregelung von besonderer Bedeutung. Das betrifft 
einerseits die Frage, ob und wie die Bodenqualität in der naturschutzfachlichen Bewertung des Ein-
griffs berücksichtigt werden kann. Zum anderen die Frage, wie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
schutzgutbezogen eine Kompensation für Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen leisten können. 
Landwirte beklagen häufig, dass ihnen neben den vom Straßenbau betroffenen Flächen auch noch 
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Nutzfläche durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verloren geht. Ein möglicher, aber sicher nicht 
immer gangbarer Weg wäre, vorrangig Entsiegelungen als Kompensation für Versiegelungen zu 
fordern. Sachsen-Anhalt hat mit dem Ökokonto einen zukunftsweisenden Weg im Rahmen der Um-
setzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung eingeschlagen. So wurde hiermit die Möglich-
keit geschaffen, Maßnahmen ohne Bezug zu einem konkreten Eingriff durchzuführen, diese auf dem 
Ökokonto „gutzuschreiben“ und später beim Vollzug eines Eingriffs als Kompensationsmaßnahme 
anrechnen zu lassen. Ziel der Regelung ist es, mehr Freiraum bei der Kompensation von Eingriffen 
in Natur und Landschaft zu bekommen. Mit der zeitlichen Entkoppelung von Eingriff und Kompen-
sation eröffnen sich verschiedene Vorteile: So können nachhaltig wirksame Kompensationsmaß-
nahmen ohne Zeitdruck unabhängig von Eingriffsvorhaben geplant und durchgeführt werden und 
durch die vereinfachte Bereitstellung von Kompensationsmaßnahmen in konkreten Planungsverfah-
ren können Genehmigungsverfahren schneller umgesetzt werden. Durch eine frühzeitige Abstim-
mung mit anderen Raumnutzungsansprüchen zum Beispiel der Landwirtschaft können Nutzungs-
konflikte und auch agrarstrukturelle Nachteile vermieden bzw. erheblich verringert werden. Schließ-
lich ist die Landwirtschaft vom Bodenentzug besonders betroffen und gleichzeitig ein wichtiger 
Partner für uns im Naturschutz. 

Zu der wichtigen und aktuellen Problemstellung der heutigen Veranstaltung wünsche ich uns eine 
interessante und angeregte Diskussion der Ansätze aus Sachsen-Anhalt und der Erfahrungen aus an-
deren Bundesländern. Wenn im Ergebnis eines sicherlich noch länger währenden Prozesses dann 
die Berücksichtigung des Schutzgutes Boden in der Eingriffsregelung erleichtert wird, wäre ein ge-
meinsames Ziel von Naturschutz und Bodenschutz erreicht. Der Veranstaltung wünsche ich in die-
sem Sinne ein gutes Gelingen. 
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Begrüßung durch den Präsidenten der Landesanstalt für Umweltschutz 

Dr. Udo Kamm, LAU Sachsen-Anhalt 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, Frau Dr. Steinbruch  (BVB),  
sehr geehrte Verbandsmitglieder und Gäste, 
 
als der Bundesverband Boden (Regionalgruppe Ost) bei mir im Frühjahr des Jahres angefragt hat, 
ob er nicht die diesjährige Mitgliederversammlung in Sachsen-Anhalt durchführen kann, habe ich 
nicht lange überlegt und zugesagt. Zumal die Mitgliederversammlung mit einer gemeinsamen Vor-
tragsveranstaltung des Landesamtes für Umweltschutz und des Bundesverbandes begleitet werden 
sollte.  

Was liegt näher, als für diese Veranstaltung den Ort auszuwählen der sehr eng mit dem Boden 2005 
- der Schwarzerde verbunden ist.  

Die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft und der Bundesverband Boden haben auf Vorschlag 
von I. Merbach, M. Altermann, M. Körschens und J. Rinklebe, die Schwarzerde erstmalig zum 
Weltbodentag, am 5.Dezember 2004, zum Boden des Jahres 2005 ausgewählt. 

Kein Zufall 

Unter Schwarzerden, auch Tschernoseme genannt, werden die Böden zusammengefasst, die auf-
grund der Anreicherung von hochwertigen Humusstoffen bis zu einer Tiefe von 60 – 80 cm dunkel-
braun bis schwarz gefärbt sind. Sie gehören zu den wertvollsten Böden und erfüllen viele Funktio-
nen. Sie kommen verbreitet in Deutschland in den Lösgebieten, so vor allem in der Magdeburger 
Börde, in den Harzvorländern, im Gebiet der Querfurter Platte, im Halleschen und Köthener Acker-
land und in der Hildesheimer Börde vor. 

Es sei auch daran erinnert, dass am 26.03.1935 unter Leitung des amtlichen Bodenschätzers Siegel, 
in der Gemarkung Eickendorf die erste Klassenfläche mit der Bodenzahl 100 geschätzt wurde. 

Warum brauchen wir einen Boden des Jahres?  

Die aktuellen gesellschaftspolitischen Diskussionen lassen uns oft unsere Existenzgrundlage ver-
gessen – den Boden, der als Umweltmedium unsere volle Aufmerksamkeit verdient, wird im Schat-
ten von Luft und Wasser noch zuwenig beachtet. Der Mensch braucht aber den Boden zum Leben 
genauso wie Luft und Wasser. Seit Jahrtausenden ist er wichtigste Nahrungsquelle und Lebensraum. 
Nur intakte Böden schließen die natürlichen Kreisläufe, sind Lebensraum für zahlreiche Tiere und 
Pflanzen und bewahren die Natur- und Kulturgeschichte in einem einzigartigen Archiv. Bei anhal-
tender Überbeanspruchung verlieren die Böden wichtige Funktionen. 

Symptome sind unter anderem dauerhafter Vegetationsverlust, Erosion, Humusabbau, Versauerung, 
Versiegelung.  
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Schützen kann man den Boden auf sehr unterschiedliche Weise. Bodenschutz beginnt damit, Inte-
resse zu wecken.  Dafür brauchen wir den Weltbodentag und dafür brauchen wir die Aufmerksam-
keit für den Boden des Jahres. Bodenschutz umfasst die Vermeidung von schädlichen Bodenverän-
derungen, wie Anreicherung von Schadstoffen, Schäden an der physikalischen Struktur und Boden-
verlust mit Gegenmaßnahmen. Worüber wir im Laufe der Veranstaltung noch ausreichend diskutie-
ren werden.  

Bodenschutz kann nur erfolgreich sein, wenn Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Nutzer eng zu-
sammenarbeiten. Genau das kommt dem  Anliegen des Bundesverbandes Boden, der eine Plattform 
zum Meinungsaustausch für die Kollegen aus den verschiedenen Böden betreffenden Bereichen bie-
ten möchte. 

Die Veranstaltung wäre ein Erfolg, wenn Verständnis und Verantwortung für den Boden künftig in 
allen Ressorts verstärkt werden, die mit der Inanspruchnahme von Boden besonders zu tun haben. 
Dafür wünsche ich Ihnen Gutes Gelingen und Stehvermögen! 
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Begrüßung durch die Vorsitzende der Regionalgruppe Ost  
des Bundesverbandes Boden e.V. 

Dr. Uta Steinbruch, WTB Umwelt Jena 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Wernicke, sehr geehrter Herr Präsident Kamm, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich, Sie als Regionalgruppenvorsitzende Ost und Mitglied im Vorstand des Bundesver-
bandes Boden e. V., auch im Namen der Mitorganisatoren der heutigen Vortragsveranstaltung be-
grüßen zu dürfen. Zunächst einmal vielen Dank dafür, dass das Landesamt für Umweltschutz Sach-
sen-Anhalt die Anregung des BVB zur Gestaltung dieser gemeinsamen Tagung aufgegriffen hat und 
für die inhaltliche Mitgestaltung und Organisation in diesen Räumen gewonnen werden konnte. 
Der Bundesverband Boden e.V. konnte in diesem Jahr auf sein 10-jähriges Bestehen zurückblicken.  
Er hat sich vor allem dem praktischen Bodenschutz verschrieben, d. h. seine Mitglieder setzen sich 
dafür ein, dass sowohl die fachlichen Grundlagen verbessert sowie die Bodenschutzziele vor Ort 
konkretisiert und umgesetzt als auch der vorhandene wissenschaftliche Kenntnisstand auf diesem 
Gebiet für die Praxis verfügbar gemacht werden. Praktischer Bodenschutz heißt eben auch, dem 
Schutzgut Boden zu dem notwendigen und angemessenen Gewicht im Kontext zu den anderen 
Schutzgütern zu verhelfen.  

In den vergangenen 10 Jahren hat sich in der Gesetzgebung zum Bodenschutz schon viel getan. Ich 
möchte nur an das Inkrafttreten des Bundesbodenschutzgesetzes 1998 erinnern, gefolgt von der 
Bundesbodenschutzverordnung, sowie deren Untersetzungen in gesetzliche Regelungen in den ein-
zelnen Bundesländern. 

Noch stellt der Flächenverbrauch durch Siedlungs-, Industrie- und Verkehrsflächen von gegenwärtig 
ca. 105 ha pro Tag einen erheblichen Umweltindikator dar. Die Senkung auf ca. 30 ha pro Tag bis 
zum Jahre 2020 ist Bestandteil der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes. 

Um die vielseitigen Funktionen des Bodens zu bewahren und trotzdem eine moderate und verant-
wortungsvolle Bodennutzung zuzulassen, sind Bewertungskriterien notwendig, in der die unter-
schiedlichen Gewichtungen und Sichtweisen der Vertreter anderer Schutzgüter (z. B. des Wasser- 
oder des Naturschutzes) genauso berücksichtigt werden, wie die der Nutzer (z. B. von Bauinvesto-
ren oder auch der Landwirtschaft).  

Die heutige Tagung nimmt sich dieses Themas an. Es werden der Arbeitsstand der LABO und der 
Arbeitsstand des Landes Sachsen-Anhalt für Bodenbewertungssysteme vorgestellt. In einem zwei-
ten Schwerpunkt steht die Sicht des Naturschutzes auf den Boden als Schutzgut im Mittelpunkt, ge-
folgt von praktischen Beispielen zu Flächenrevitalisierung und Entsiegelungsmaßnahmen in Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.  

Ich wünsche der Tagung einen guten Verlauf und  uns allen interessante Diskussionen. 
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Bewertungssysteme –  

Moderation:  Dr. O. Penndorf, RP Chemnitz 
 

 
Boden als Schutzgut des Naturschutzes 

J. Günther, LAU Sachsen-Anhalt, Halle 
 
 
Einleitung: 

Ohne grundlegende Kenntnisse von Bodenbildungsprozessen und deren Einordnung in den Natur-
haushalt ist ein effektiver Schutz der Natur nur eingeschränkt möglich. Bodenökologische Prozesse 
bedingen vielfältige Standortqualitäten, die ihrerseits Voraussetzung für die Artenvielfalt von Fauna 
und Flora im terrestrischen Bereich sind. Für jede dieser Arten lassen sich so umfangreiche ökologi-
sche Beziehungen zum Boden als Lebensraum herstellen. Daher kann dieser Vortrag nur ausgewähl-
te Aspekte beleuchten, die die ökologische Bedeutung des Schutzgutes Boden im Allgemeinen ver-
deutlichen. 
 
Ökosystemare Einordnung des Bodens: 

Boden als Pedosphäre, d.h. die belebte Bodenschicht kann eigenständig in globaler Betrachtung als 
Schnittmenge von Teilen der Lithosphäre, der Hydrosphäre, der Athmosphäre und der Biosphäre 
gesehen werden. Bodenbildungsprozesse und die daraus resultierenden Bodentypen sind abhängig 
vom - und beeinflussen das Ausgangsgestein, den Wasserhaushalt, die Luft und die Artengemein-
schaften. Gleichzeitig sind Gesteinsarten und deren Zerfallsprodukte, Wasser und Luft, sowie Le-
bewesen und deren Stoffwechselprodukte in unterschiedlichster Zusammensetzung Hauptbestand-
teile des Bodens. In der Pedosphäre stehen physikalische-, chemische- und biotische Prozesse in en-
ger Wechselwirkung zueinander. Diese natürlichen Prozesse laufen wiederum standortspezifisch 
und zeitabhängig in unterschiedlicher Gewichtung zueinander ab, so dass es Sinn macht, abiotische 
und biotische Bodenbildungsfaktoren etwas näher zu betrachten. Der Boden kann als Naturkörper 
definiert werden, und zwar als ein physikalisch-chemisch-biotisches System mit enger wechselseiti-
ger Dynamik. Abhängig vom Bezugssystem sind Böden Teilökosysteme aus anorganischer und or-
ganischer Substanz in denen Stoff- und Energieflüsse ablaufen, die die bodenbildenden Prozesse 
und die damit verbundenen Standorteigenschaften bedingen. Abhängig von den zu betrachtenden 
Arten, kann Boden oder können Teile davon auch als eigenständiges Ökosystem gesehen werden. 

 
Abiotische Bodenbildungsfaktoren: 

Die abiotischen Bodenbildungsfaktoren für sich allein betrachtet stehen bereits in so enger, wech-
selseitiger Beziehung zueinander, dass eine Rang- und Reihenfolge der Einzelfaktoren nicht sinn-
voll ist. Die wesentlichsten, abiotischen Bodenbildungsfaktoren sind demnach das Ausgangsgestein, 
das Klima, das Relief und die Zeit, wobei die Zeit als Dimension weder biotisch noch abiotisch  



Bundesverband Boden, Regionalgruppe Ost 
Fachtagung an der Landesanstalt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt in Halle, 14.11.2005 

________________________________________________________________________________ 

 - 12 - 

 

 

sein kann, aber an dieser Stelle mit aufgeführt wird. Unterschiedliche Ausgangsgesteine haben un-
terschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften, die sich bereits z.T. gegenseitig bedin-
gen (z.B. Kristallstrukturen, pH-Werte oder Zusammensetzung der Elemente) und in unterschiedli-
chem Maße in Verbindung mit den folgenden Faktoren Angriffsflächen für physikalische und che-
mische Zersetzungsprozesse bieten. Standortfaktoren wie pH-Wert, Nährstoffe, Bodenstruktur u.ä. 
sind (z.T.) vom Ausgangsgestein abhängig. Aber auch die Freisetzung von Schadstoffen, wie 
Schwermetallen, Salzen oder Radioaktivität ist (z.T.) abhängig vom Ausgangsgestein. Klimaeigen-
schaften wie Temperatur, Niederschläge und Wind beeinflussen ebenfalls als Bodenbildungsfakto-
ren in hohem Maße die Standorteigenschaften, da chemische und physikalische Prozesse, bzw. de-
ren Geschwindigkeit klimaabhängig sind. Äolische Substratverfrachtungen/Ablagerungen führen 
und führten zu eigenständigen Bodentypen (z.B. Dünen, Löß) oder stellen eine Gefährdung dar 
(Winderosion). Niederschläge in Verbindung mit dem Ausgangsgestein und dem Relief bedingen 
ebenfalls Substratverlagerungen (Erosion und Sedimentation). Am augenfälligsten sind klimaab-
hängige, abiotische Bodenbildungsprozesse infolge der Eiszeiten oder rezent bei der Ausbildung 
von Salzböden infolge fragwürdiger Bewässerungsprojekte. Das Relief, wiederum in Verbindung 
mit den übrigen abiotischen Standortfaktoren, hat ebenfalls erheblichen Einfluss auf die Bodenqua-
litäten. Neben der Substratverlagerung (s.o.) modifiziert das Relief das Klima und die damit ver-
bundenen Einflüsse auf die Bodenbildung, so dass man eine Vielzahl reliefabhängiger Bodentypen 
klassifizieren kann. Aber auch ohne nennenswerte Klimamodifikation sind reliefabhängige, azonale 
Bodentypen wie Niedermoore zu verzeichnen. Prozesse oder Entwicklungen sind selbstredend im-
mer eine Funktion der Zeit, so dass deren Bedeutung für die Bodenbildungsprozesse nicht erläutert 
werden muss. Erwähnenswert sind die z.T. äußerst langen Entwicklungszeiten bestimmter Bodenty-
pen, aus denen sich die besondere Verantwortung des Menschen für dessen Erhalt herleitet.  Augen-
fällige Beispiele für den Zeitfaktor sind u.a. Rohböden oder alte Dauerwaldböden. Zusammenfas-
send kann man feststellen, dass aus dem wechselseitigen Zusammenspiel der abiotischen Faktoren 
der Grad und die Geschwindigkeit der Verwitterung resultiert und in Verbindung mit Erosion und 
Sedimentation unterschiedlichste anorganische Bodengerüste entstehen, die wiederum mehr oder 
weniger für eine Vielzahl von Organismen Lebensraum bieten können. 
 
Biotische Bodenbildungsfaktoren: 

Biotische Bodenbildungsfaktoren sind meist eng mit den abiotischen Bodenbildungsfaktoren ver-
bunden und beeinflussen diese. Dabei ist eine Spannbreite von sterilen Wüstendünen, als rein abio-
tischer Boden, bis ausschließlich biogen entstandenen Bodentypen (Hochmoorböden) zu verzeich-
nen. Die wesentlichen biotischen Bodenbildungsfaktoren sind Vegetation und Edaphon (Gesamtheit 
der im Boden lebenden Organismen). Diese  sind wesentlich an der Bodenbildung beteiligt und be-
dingen z.T. die Lebensraumfunktion unterschiedlicher Bodentypen und deren Nutzungspotentiale. 
Der Einfluss der Vegetation auf den Boden ist vielfältig und sehr komplex, so dass auch hier nur ei-
nige Stichworte das Beziehungsgefüge umreißen können. Zunächst wirkt die Vegetation über ihre 
primäre Biomasseproduktion als Stofflieferant organischer Verbindungen, die z.T. wesentliche Bo- 
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denbestandteile darstellen und wesentliche Grundlage für den Nährstoffkreislauf sind. Vegetation 
hat Einfluss auf das Standortklima (Meso- und Mikroklima) und flächenabhängig (große geschlos-
sene Waldgebiete) auch auf das Makroklima und modifiziert/verändert in dieser Hinsicht abiotische 
Stanortfaktoren (s.o.). Eng mit der Vegetation ist auch der Wasserhaushalt in einem beliebigen Be-
trachtungsgebiet verbunden. Erwähnenswert ist weiterhin die Schutzfunktion geschlossener Vegeta-
tionsdecken bezüglich Wind- und Wassererosion. Pflanzenwurzeln sind unmittelbarer Bestandteil 
der Pedosphäre und wirken hinsichtlich strukturbestimmender Porenbildung oder über die Rhi-
zosphäre, als einer Zone des intensiven Stoffaustausches. Art und Umfang des Edaphons ist vegeta-
tionsabhängig, ebenso die Landfauna, die wiederum Einfluss auf die Vegetation hat. Nicht uner-
wähnt sollen die Möglichkeiten der Bodensanierung durch ausgewählte Pflanzendecken (Struktur-
schäden, Akkumulation oder Metabolisierung von Schadstoffen) bleiben. 

Bestimmte Bodenqualitäten sind unmittelbar abhängig von der Art und dem Umfang des Edaphons 
(„des Bodenlebens“). Das Edaphon setzt sich aus der Bodenflora (z.B. Pilze, Bakterien) und der 
Bodenfauna zusammen. Die Bodenfauna ist klassifizierbar in Mikrofauna mit Größen bis 0,2 mm 
(z.B. Amöben, Fadenwürmer), Mesofauna < 2 mm (z.B. Milben, Springschwänze), Makrofauna < 
20 mm (z.B. Asseln, Spinnen, Regenwürmer, Käfer) und Megafauna > 20 mm, wie Maulwurf, 
Mäuse und andere Wirbeltiere. Das Edaphon zerkleinert und mischt organische Substanzen mit an-
organischen Bestanteilen und verteilt diese in den unterschiedlichen Bodenschichten, was wiederum 
Grundlage für die weitere Stoffumsetzungen bis zur vollständigen Mineralisierung (Stoffkreislauf) 
sein kann oder die Humusbildung und –verteilung bestimmt. Humusanteile bestimmen in großem 
Maße die Speicherfähigkeit des Bodens für Wasser und Nährstoffe (z.T. aber auch Schadstoffe). 
Das Edaphon stabilisiert durch Aggregation von Bodenteilchen („Krümelgefüge“) das Bodengefüge 
und hat über Porenbildung Einfluss auf die Bodenstrukturierung. Zwischen Vegetation und E-
daphon in Verbindung mit abiotischen Faktoren bestehen zahlreiche, bisher nur z.T. erforschte 
Wechselbeziehungen. Die bekanntesten dürften die Bindung von Luftstickstoff durch Knöllchen-
bakterien an Leguminosen und die Mykhorrhizabildungen sein. Durch Stoffausscheidungen kann 
das Edaphon Pflanzennährstoffe (z.B. Phosphat) mobilisieren und den pH-Wert modifizieren. Das 
Edaphon hat im Stoffkreislauf Produktions-, Transformations- und Speicherfunktion hinsichtlich 
der organischen Bodenbestandteile. Auch an dieser Stelle sollen Sanierungsmöglichkeiten von Bö-
den durch ausgewählte Vertreter des Edaphons nicht unerwähnt bleiben (z.B. Phenolabbau u.ä.). 
 
Wechselseitige Beziehungen: 

In dem bisherigen Text wurde bereits auf verschiedene Wechselbeziehungen hingewiesen, so dass 
an dieser Stelle in komprimierter Form eine zusammenfassende Darstellung erfolgen soll: 

- Abiotische Faktoren, die bereits untereinander in enger Wechselbeziehung stehen, bestimmen 
Art und Umfang von Vegetation und Edaphon. 
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- Vegetation und Edaphon bedingen sich wechselseitig. Die biologische Aktivität ist eine Funkti-
on von Temperatur, Wasser, Luft und Nährstoffen in enger zeitlicher Wechselwirkung mit dem 
Ausgangsgestein und den daraus resultierenden Standortfaktoren. 

- Die biotischen Standortfaktoren modifizieren/verändern die abiotischen Standortfaktoren 
(Nährstoffe, pH-Werte, Klima, Wasser, Luft usw.) 

- Die wechselseitige Bedingtheit von abiotischen und biotischen Standortfaktoren ermöglicht 
vielfältige Bodenbildungsprozesse, die zu der bekannten Standortvielfalt in Bezug auf Boden-
typen geführt hat. 

- Bodenbildung ist ein dynamischer Prozess in Raum und Zeit. 
- Menschliche Einflussnahme modifiziert oder verändert Bodenbildungsprozesse im positiven 

oder negativen (anthropogen-funktionsbezogenen) Sinn. 

Da jede Tier- oder Pflanzenart die zur Verfügung stehenden Ressourcen nur in unterschiedlichem, 
artspezifischem Maße nutzen kann, bzw. sich aus den Möglichkeiten der Arten zur Verfügbarma-
chung von Ressourcen ihre Konkurrenzkraft ergibt, sind Standortunterschiede Grundvoraussetzung 
für Artenvielfalt. 
 
Bodenfunktionen: 

Böden sind multifunktionale Bestandteile der jeweiligen Landschaft. Die Bodenfunktionen sind 
standortspezifisch unterschiedlich und konkurrieren z.T. miteinander, so z.B. die Produktionsfunk-
tion in Bezug auf Land- und Forstwirtschaft mit der Lebensraumfunktion für bestimmte Tier- und 
Pflanzenarten. Andererseits bietet Kulturlandschaft neue Lebensräume für Arten und Lebensge-
meinschaften. Die Lebensraumfunktion für den Menschen kann durch Überbetonung der Produkti-
onsfunktion erheblich eingeschränkt werden. Im Komplex ist die Reinigungs- und Regulationsfunk-
tion der Böden (Filter, Puffer, Transformation organischer und anorganischer Substanzen, Quellen 
und Senken für Nähr- und Schadstoffe, Stoffkreisläufe) zu sehen. Diese „Gratisleistungen der Na-
tur“ z.B. hinsichtlich Luft- und Wasserreinheit sind eng, wenn auch nicht ausschließlich, mit den 
biotischen Bodenbildungsfaktoren verbunden. Da jeder (erhebliche) Eingriff in die natürlichen Bo-
denbildungsprozesse dauerhafte Spuren hinterlässt, kommt dem Boden eine Archivfunktion zu. Das 
Maß der jeweiligen Einzelfunktionserfüllung als alleiniges Wertkriterium zu nehmen, widerspricht 
einer ökosystemaren Betrachtungsweise. Bodenbewertung ist daher immer objektspezifisch und ab-
hängig vom gesellschaftlichen Kontext. Der Schutz aller hier aufgeführten Bodenfunktionen wird 
durch das Naturschutzgesetz mehr oder weniger abgedeckt (siehe unten). 

 
Ziele des Naturschutzes und der Landespflege (§ 1 Naturschutzgesetz Sachsen-Anhalt): 

„Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen 
auch in Verantwortung für künftige Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 
schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass 
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1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 
2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie 
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
 auf Dauer gesichert sind.“ 
 
Naturschutzfachliche Interpretationen: 

Dieser Gesetzestext in Verbindung mit den bisherigen Ausführungen macht bereits deutlich, dass 
Boden ein sehr bedeutsames Schutzgut ist, was nachfolgend wertend erläutert werden soll. Im o.g. 
Gesetz wird Naturhaushalt als Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere sowie das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen definiert. Um diesem ökosystemaren Ansatz nachhaltig („auf Dauer“) 
gerecht zu werden, sind die definierten Ziele gemäß § 2 (Grundsätze) NatSchG LSA „untereinander 
und gegen sonstige Anforderungen der Allgemeinheit“ abzuwägen. Demnach kann keiner einzelnen 
Bodenfunktion per se’ der Vorrang eingeräumt werden. Bodenfunktionen in Abhängigkeit vom je-
weiligen Bodentyp sind objektbezogen im Einzelfall abzuwägen, wobei der objektbezogene Einzell-
fall möglichst umfassend okösystemar einzuordnen ist, um das Gesamtsystem des Naturhaushaltes 
in seiner Vielfalt nicht zu gefährden. Um das Gesamtsystem (Naturhaushalt, Ökosystem o.ä.) zu er-
halten, genießen seltene und/oder gefährdete Teile immer die höchste Schutzbedürftigkeit (Wertig-
keit) auf globaler, regionaler oder lokaler Ebene. Die jeweilige Betrachtungsebene ist objektspezi-
fisch. Das Verhältnis der unterschiedlichen Betrachtungsebenen muss hierbei berücksichtigt wer-
den. So ist es z.B. denkbar, dass eine weltweit gefährdete Art lokal als Schädling auftritt, oder eine 
lokal akut gefährdete Art regional häufig ist. Da bestimmte Lebensgemeinschaften an bestimmte 
Bodentypen gebunden sind, lässt sich dieses Vorgehen ohne Weiteres auf die naturschutzfachliche 
Bodenbewertung übertragen. In den bisherigen Ausführungen wurde versucht, die komplexen 
Wechselwirkungen der verschiedenen Bodenfunktionen im Naturhaushalt zu demonstrieren. Der 
amtliche Naturschutz ist zwar gesetzlich (s.o.) zu einer ökosystemaren Betrachtungsweise verpflich-
tet, hat aber traditionell nur unmittelbaren und eingeschränkten Handlungsspielraum hinsichtlich der 
Lebensraumfunktion für Arten und Lebensgemeinschaften und dem damit verbundenen Boden-
schutz. Es existieren zahlreiche Fachgesetze bezüglich Boden, Wasser, Luft, Klima, Land- und 
Forstwirtschaft, Denkmalschutz usw., die in unterschiedlichem Maße für die komplexen Boden-
funktionen die jeweiligen Zuständigkeiten regeln. Effizienter und nachhaltiger Bodenschutz ist bei 
ökosystemarer Betrachtung nur fachübergreifend durchsetzbar. 
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Fazit: 

- Bodenbildung ist ein Paradebeispiel für ökosystemare Zusammenhänge auf den unterschied-
lichsten Betrachtungsebenen 

- Bodenbewertung ist abhängig vom jeweiligen Bezugspunkt 
- Boden ist auf Grund der ökosystemaren Zielstellung im Naturschutzgesetz als Schutzgut des 

Naturschutzes definiert (vgl. auch BNatSchG, § 2 (1) Nr. 3: „Böden sind so zu erhalten, dass 
sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können....“) 

- Art und Umfang der Schutzmöglichkeiten können sich unmittelbar nur an der praktischen Le-
bensraumfunktion des Bodens orientieren, da andere, naturschutzfachlich mittelbare Funktions-
erfüllungen (siehe Gratisleistungen, Kulturlandschaft usw.) durch andere Fachgesetze abge-
deckt werden. 

Umfassender und nachhaltiger Bodenschutz muss ein gesamtgesellschaftliches Anliegen sein!
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Bodenfunktionsbewertung 
Sachstandsbericht der Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz 

I. Dahlmann, Umweltministerium Niedersachsen, Hannover 

 

 

Sämtliche Gremien der Umweltministerkonferenz wurden 2005 umstrukturiert. Die Ausschüsse der 
LABO wurden von 5 auf 3 reduziert. Die Ausschüsse Informationsgrundlagen, Bodenschutzplanung 
und Bodenbelastung wurden zu einem Ausschuss vorsorgender Bodenschutz zusammengefasst. 
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Inhalt und Stand der Entwicklung des Bodenfunktionsbewertungssystems  

Sachsen-Anhalt 

Dr. A. Weigel, M. Bischoff, LAU; Dr. D. Feldhaus, LABG 

 
1. Flächenverbrauch und Bodenfunktionsbewertung 
 
1.1.  Flächenverbrauch –Schwerpunktthema des Bodenschutzes 
 
Versieglung führt zum Totalverlust aller natürlichen Bodenfunktionen und ist deshalb ein aus-
gesprochenes Schwerpunktthema des Bodenschutzes. Das Land Sachsen-Anhalt hat in den ver-
gangenen Jahren erhebliche Flächenversieglung durch Bebauung erfahren. Oft wurden Flächen 
beansprucht, welche die natürlichen Bodenfunktionen in hohem Maße erfüllen, obwohl in ge-
ringer Entfernung andere, weniger konfliktbeladene Böden vorhanden gewesen wären. 

Unsere Statistiken zeigen, dass der Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche hauptsächlich 
zu einem Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN) führt (Tab. 1). Der Anteil der LN an 
der Gesamtfläche des Landes Sachsen-Anhalt hat in den Jahren 1993 bis 2002 kontinuierlich 
um insgesamt 22.689 ha abgenommen, während der Flächenanteil für Siedlung und Verkehr im 
gleichen Zeitraum um 31.880 ha zunahm. Große Teile Sachsen-Anhalt´s zählen mit ihren wert-
vollen Löss-Schwarzerden zu den fruchtbarsten Agrarstandorten Deutschlands. Hier gilt es in 
besonderem Maße, die Nutzungskonflikte soweit wie möglich zu minimieren, und den nicht 
vermeidbaren Flächenverbrauch auf geeignete Standorte zu lenken. Letztendlich liegt die Ent-
scheidung über die Ausweisung von neuen Baugebieten allein bei der Gemeinde, die aufgrund 
ihrer Planungshoheit alle Möglichkeiten der Steuerung ihrer Siedlungsflächenentwicklung hat. 
Voraussetzung für die richtige Nutzung dieser Chance ist die Befähigung, mittels eines einfach 
handhabbaren Bewertungsverfahrens die Flächenauswahl auf geeignete Standorte, d.h. in die-
sem Fall auf Böden mit minderer Erfüllung der natürlichen Bodenfunktionen zu lenken.   

Tab 1. Entwicklung der Flächenanteile der Landwirtschaftsfläche und der Siedlungs- und Verkehrsfläche 

Jahr Landwirtschaftsfläche (ha) Siedlungs- und Verkehrsfläche (ha) 

1993 1.300.713 163.620 

1995 1.295.994 170.006 

1997 1.291.338 177.028 

1998 1.289.169 179.788 

1999 1.286.724 183.666 

2000 1.284.313 187.544 

2001 1.282.915 191.421 

2002 1.278.024 195.500 

1993-2002 - 22.689 + 31.880 ha 
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1.2.  Bodenfunktionsbewertung und naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
 
Die Eingriffsregelung zielt darauf ab, negative Auswirkungen von Bauvorhaben auf den Natur-
haushalt zu vermeiden oder zu minimieren bzw. nicht vermeidbare, negative Auswirkungen zu 
kompensieren. Sie ist das Instrument des Naturschutzrechts bzw. des Bauplanungsrechts und 
orientiert sich an den Zielvorgaben des §1 BNatSchG, wonach die Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushalts als Lebensgrundlage des Menschen nachhaltig zu sichern ist.  

Der Schutz des Bodens und seiner Funktionen ist nur teilweise unmittelbar durch das Bundes-
Bodenschutzgesetz geregelt. Die Maßstäbe des Bodenschutzrechts, darunter die in § 2 Abs. 2 
definierten natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktion sind jedoch auch bei der An-
wendung anderer Gesetze zu berücksichtigen, die den Schutz des Bodens mit zum Inhalt haben, 
wie das Naturschutzgesetz oder das Baugesetzbuch. Die Berücksichtigung der mit dem Bun-
desbodenschutzgesetz geregelten Vorgaben in den anderen Rechtsbereichen  stößt aber nach 
den bisherigen Erfahrungen auf eine Vielzahl von Problemen. Neben der Klärung von Zustän-
digkeiten sind häufig fachliche und datentechnische Defizite die Ursache. Bodenbewertung im 
Rahmen der Eingriffsregelung setzt ein geeignetes Handwerkszeug, ein Bodenfunktionsbewer-
tungsverfahren, voraus.  

Deshalb hat sich das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt gemeinsam mit dem Lan-
desamt für Geologie und Bergwesen auf die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung des Boden-
funktionsbewertungsverfahrens Sachsen-Anhalt konzentriert, mit der Zielstellung, die Berück-
sichtigung des  Schutzguts Boden unter anderem in planungsrechtlichen Verfahren und bei der 
Anwendung der naturschutzrechtlichen Regelungen zu verbessern.  
 
2. Das Bodenfunktionsbewertungsverfahren Sachsen-Anhalt 
 
2.1 Gesetzliche Grundlagen  
 
Sachsen-Anhalt hat seit April 2002 ein Landesbodenschutzgesetz. Das Ausführungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt zum Bundes-Bodenschutzgesetz (im korrekten Wortlaut) benennt in 
§ 8, Bodenschutzplanung, ein Instrumentarium, den „Bodenschutzplan“, welches der Festle-
gung und Durchsetzung von Bodenschutzzielen dienen soll. Im § 8 heißt es: 
 

§ 8 Bodenschutzplanung 
Die oberste Bodenschutzbehörde erarbeitet einen Bodenschutzplan und schreibt diesen fort. 
Dieser Plan stellt die Eignung der Böden im Land zur Wahrnehmung der in § 2 Abs. 2 Nrn. 1 
und 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes genannten Funktionen dar sowie Grundsätze und Ziele 
zum Schutz des Bodens auf. 
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Neben der Formulierung landeseinheitlicher Grundsätze und Umweltqualitätsziele für den Bo-
denschutz in Sachsen-Anhalt ist die Darstellung der Eignung der Böden zur Wahrnehmung der 
natürlichen Funktionen sowie der Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte das 
Kernstück des Bodenschutzplanes.  
 
2.2. Entwicklung seit 1998 
 
Bereits vor der landesgesetzlichen Aufgabenzuweisung wurde begonnen, die vorhandenen Da-
tengrundlagen zu nutzen und ein einfach handhabbares Bodenfunktionsbewertungsverfahren für 
Sachsen-Anhalt zu entwickeln, welches der Unterstützung anderer Behörden sowie der Ge-
meinden bei der Erfüllung ihrer gesetzlich zugewiesenen kommunalen Aufgaben dient. Die 
Gemeinden sollten damit in die Lage versetzt werden, ihre Siedlungsentwicklung auf geeignete  
Flächen zu lenken, die unteren Bodenschutzbehörden sollten ein Instrument für die einheitliche 
Wahrnehmung ihrer Aufgabe als Träger öffentlicher Belange erhalten.  

Auf die inhaltliche Konzipierung des von Borg und Preetz (1998) entwickelten Verfahrens soll 
hier nicht im Detail eingegangen werden. Wer es noch nicht kennt, kann das Verfahren auf den 
Internetseiten des LAU zum download finden. 

Das genannte Verfahren ist an dieser Stelle schon häufig kontrovers diskutiert worden. Kontro-
vers deshalb, weil auf der Grundlage der zum damaligen Zeitpunkt verfügbaren Daten für die 
Abbildung der Bodenfunktionen zahlreiche „Vereinfachungen“ notwendig waren. Die frühe 
Einführung eines auf digitalen Karten basierenden Verfahrens hat jedoch die Anwender im 
Umgang mit dem Schutzgut Boden geschult und den Prozess der Bearbeitung der einzelnen 
Bodenteilfunktionen im behördlichen Handeln automatisiert. Es leistete damit Vorarbeit für die 
Einführung neuer verbesserter Verfahren.  
 
2.3 Bewertung der Bodenfunktionen 
 
2.3.1.  Datengrundlagen  

Bodenfunktionsbewertungen sind Aussagen über meist sehr komplexe Zusammenhänge. Die in 
der Bewertungsmethode zu berücksichtigenden Informationen müssen in allen Parametern im 
entsprechenden Maßstab verfügbar sein. Die in den einzelnen Bundesländern genutzten Metho-
den sind deshalb stark von den verfügbaren Datengrundlagen geprägt.  

In einem Bericht der LABO (PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE UND UMWELT GMBH, 2003) sind die 
für den Bodenschutz relevanten Planungs- und Zulassungsverfahren systematisiert und den drei 
Maßstabsebenen: 

�  obere Planungsebene (Maßstab 1:500.000; 1:200.000; 1:100.000) 

�  mittlere Planungsebene (Maßstab 1:50.000; 1:25.000) 

�  untere Planungsebene (Maßstab 1:10.000 und größer) 
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zugeordnet worden. Für die mittlere und erst recht die untere Planungsebene ist laut Einschät-
zung des Berichtes die Datenlage in den meisten Bundesländern noch unzureichend.  
 
Untere Planungsebene 

Die angestrebte Trendwende im Landverbrauch ist auf den großen Maßstab angewiesen und 
kann nur erreicht werden, wenn auf der Ebene der gemeindlichen Planung, insbesondere der 
Bauleitplanung gehandelt wird. Nicht etwa der Neubau noch so breiter Autobahnen 'frisst' unse-
re Fläche auf. Am meisten ist die Ansiedlung von Gewerbe- und von Wohngebieten am nicht 
mehr tragbaren Flächenverbrauch auf 'grüner Wiese' schuld. 

Auf der Basis großmaßstäbiger Bodenkarten werden also Bewertungsmethoden für den Teil des 
behördlichen Handelns verfügbar, der nach unserer Auffassung am wirksamsten für einen 
nachhaltigen Bodenschutz sorgen kann, die Bauleitplanung. Doch besonders im großmaßstäbi-
gen Bereich gibt es erhebliche Defizite in den Datengrundlagen, die durch die umfassende Nut-
zung digitaler Bodenschätzungsdaten ausgeglichen werden sollen.  

Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sind die einzigen Bundesländer, welche die Digitali-
sierung der Bodenschätzungsdaten einschließlich der Grablochbeschriebe abgeschlossen haben. 
Es wurden in Sachsen-Anhalt rund 457 Tausend Grablochbeschriebe erfasst und digitalisiert. 
Für die weitere Bearbeitung dieser Daten wird der Weg beschritten, die Bodenschätzungs-
Ergebnisse in die aktuelle bodenkundliche Nomenklatur nach KA4 zu übersetzen. 

Die entstehende Vorläufige Bodenkarte im Maßstab 1:10.000 (VBK 10) ermöglicht die An-
wendung von Methoden, die auch in den anderen Maßstabsebenen eingesetzt werden können. 
Die Bewertung wird damit vereinheitlicht und auf weitgehend abgestimmte Unterlagen und 
Verfahren gegründet.  
 
Mittlere Planungsebene 

In Sachsen-Anhalt wurde für diese Maßstabsebene vom Landesamt für Geologie und Bergwe-
sen eine vorläufige digitale Bodenkarte erstellt und die Bodeneinheiten mit den für die Ablei-
tung der Bodenteilfunktionen erforderlichen Parametern hinterlegt. Die VBK 50 bildet die Ba-
sis für diese  Maßstabsebene und damit für Planungs- und Zulassungsverfahren, wie z.B. die 
Regional- und Landschaftsrahmenplanung. 
 
Obere Planungsebene 

Die obere Planungsebene wird in Sachsen-Anhalt meist mit Übersichtskarten im Maßstab 
1:200.000 abgedeckt. Entsprechende Bodeninformationen liegen vor und werden bei Kenntnis-
fortschritt aktualisiert. 
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2.3.2  Ausgewählte Bodenteilfunktionen und Bewertungsmethoden in Sachsen-Anhalt 
 
Unter Berücksichtigung der von der LABO empfohlenen Auswahl von Bodenfunktionen in 
Planungsverfahren (PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE UND UMWELT GMBH, 2003) und der vorhan-
denen Datenbasis, wurde für Sachsen-Anhalt die in den Tab. 2 und  3 zusammengestellte Aus-
wahl getroffen. 

Für die Bodenfunktion Lebensgrundlage wurden die Bewertungsmethoden „Standortpotenzi-
al für Pflanzengesellschaften“ und „natürliche Bodenfruchtbarkeit“ ausgewählt. Mit dem 
„Standortpotenzial für Pflanzengesellschaften“ werden extrem trockene, nährstoffarme 
und/oder nasse Standortbedingungen hervorgehoben, die für Pflanzengesellschaften geeignet 
sind, die an entsprechende Standortbedingungen angepasst sind. Mit der „natürlichen Boden-
fruchtbarkeit“ wird die Fähigkeit gekennzeichnet,  bei einer landwirtschaftlichen oder forstli-
chen Nutzung, günstige Wachstumsbedingungen zu gewährleisten. Beide sind wichtige Aspek-
te der Flächenplanung und in der Eingriffsregelung.  

Die Ableitung beider Bodenteilfunktionen erfolgte für die große Maßstabsebene (1:5.000; 
1:10.000) auf Basis der digitalen Bodenschätzungsdaten. Sie gilt deshalb nur für den landwirt-
schaftlichen  Flächenanteil. 

Die Bewertungsmethode für die Beurteilung des Standortpotenzials für Pflanzengesellschaf-
ten wurde ursprünglich in Baden-Württemberg entwickelt und ist in der Methodenbank des 
Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS; MÜLLER, 2004) mit der Verknüp-
fungsregel 6.8.10 beschrieben. 

Extremstandorte in Bezug auf Wasser- und Nährstoffverhältnisse werden anhand der entspre-
chenden 

Zeichenkombinationen im Klassenzeichen der Bodenschätzung, nach anmerkenden Zusätzen 
und nach Acker- bzw. Grünlandzahlen erhoben. Bei den Acker- und Grünlandzahlen wird da-
von ausgegangen, dass eine geringe Zahl auf Extremstandorte hinweist. 

Aus diesen Informationen werden fünf Wertstufen gebildet: 
 

Wertstufe Zeichenkombination, Zusatz oder Wertzahl 
Standortpotenzial für 
Pflanzengesellschaften  

5 Hu, Str, Ger, a5, b5, c5, d5, 7 Vg, Mo 6, Mo 7, Mo III, <20 sehr gut 

4 a4, b4, c4, d4, 5 Vg, 6 Vg, Mo 4, Mo 5, Mo II, 20 bis 28 gut 

3 >28 bis 41 mäßig 

2 >41 bis 60 schlecht 

1 >60 sehr schlecht 
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Die Methode für die Bewertung der natürliche Ertragsfähigkeit  ist mit VKR 6.8.11 in der 
NIBIS-Methodenbank beschrieben. Die natürliche Bodenfruchtbarkeit wird anhand der Acker- 
und Grünlandzahlen der Bodenschätzung klassifiziert. Dabei ist die Zuordnung zu den Wertstu-
fen an den spezifischen naturräumlichen Bedingungen des Landes auszurichten. Für Sachsen-
Anhalt wurden folgende fünf Wertstufen gebildet: 
 

Wertstufe Ackerzahl bzw. Grünlandzahl Bodenfruchtbarkeit 

5 > 75 sehr gut 

4 61 bis 75 gut 

3 41 bis 60 mäßig 

2 28 bis 40 schlecht 

1 < 28 sehr schlecht 

 

Beide Bewertungen decken damit in der Fläche den durch die Bodenschätzung erfassten Anteil 
ab. Die weitgehende Flächendeckung soll zu einem späteren Zeitpunkt, durch die Bewertung der 
Unterlagen der Forstlichen Standortserkundung erreicht werden. 

Die Funktion des Bodens im Wasserhaushalt hat zwei wesentliche Aspekte. Die Abflussregu-
lation stellt den Beitrag des Bodens zur Pufferung von extremen Niederschlagsereignissen und 
damit der Verhinderung von Oberflächenabfluss und Hochwasserereignissen dar. Dabei wird 
auch erkennbar, wie die Bodennutzung Risiken verstärken oder mindern kann. Die Sickerwas-
serrate stellt den Beitrag des Bodens zur Grundwasserneubildung dar. Hier können sowohl die 
Verhältnisse unter den aktuellen Nutzungsbedingungen dargestellt werden, als auch Auswirkun-
gen von Nutzungsänderungen betrachtet werden. Eine allgemeine Bewertung des Wasserhaushal-
tes ist gegenüber den genannten Bewertungsmöglichkeiten kaum Entscheidungsrelevant interpre-
tierbar und kann entfallen. Das Abflussregulationspotenzial wird nach KARL, J., (2001) auf der 
Grundlage der Vorläufigen Bodenkarte 1:50.000 erarbeitet. Die Erarbeitung und Bereitstellung 
erfolgt aufgrund der erforderlichen Verschneidung mit Nutzungs-, Klima- und Reliefinformatio-
nen als Raster 40X40 Meter. 

Für die Ableitung der Sickerwasserrate stehen verschiedene fachlich hochwertige Methoden 
zur Verfügung. Im Rahmen der für die europäische Wasserrahmenrichtlinie zu erstellenden Un-
terlagen, wird auch die Sickerwasserrate bearbeitet. Die hiermit verfügbar werdende Information 
soll auch der Bodenfunktionsbewertung zugrunde gelegt werden, um im Detail mögliche abwei-
chende Aussagen zu einer anderen Methode zu vermeiden.  

Eine Bewertung des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium ist in besonderem 
Maße komplex. Da eine flächendeckende Bewertung einer Vielzahl von Einzelstoffen nicht ziel-
führend ist, sind sinnvolle Gruppen zu bilden. Hier bieten sich Gruppen an, die von gleichen bo-
denkundlichen Parametern beeinflusst werden. Entsprechend kann das Filter- und Pufferverhal- 
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ten für anorganische, sorbierbare Schadstoffe (Bindungsstärke von Schwermetallen) und die Fä-
higkeit zur Filterung, Pufferung und Stoffumwandlung für organische Schadstoffe (Bindungs-
stärke für organische Schadstoffe) zusammen abgeleitet werden. Die Funktion als Filter für nicht 
sorbierbare Stoffe muss demgegenüber andere Einflussgrößen berücksichtigen. Hier ist wesent-
lich, wie durch die Verweilzeit des Stoffes in der oberen Bodenzone (Rückhaltevermögen für 
Bodenwasser) ein Abbau ermöglicht wird.  

Die Bindungsstärke für Schwermetalle wurde nach (Blume, H. P. & Brümmer, G. (1991), 
Müller (2004) auf der Grundlage der VBK 50 entwickelt. Mit dem Rückhaltevermögen (Reten-
tion) für Bodenwasser wird die Fähigkeit des Bodens, im Sickerwasser gelöste Stoffe wie z.B. 
Nitrat gegen die Schwerkraft in der durchwurzelbaren Bodenzone zu halten und damit einer 
Grundwasserkontamination entgegenzuwirken, beschrieben. Die Verweildauer ist davon abhän-
gig wie viel Niederschlagswasser in der Wurzelzone durch Evapotranspiration verbraucht wird. 
Dies kann als Differenz zwischen der Sickerwasserrate und der Speicherkapazität in der Wurzel-
zone (Feldkapazität in der Wurzelzone) dargestellt werden. Beide benötigten Größen sind inner-
halb der Ermittlung der Sickerwasserrate verfügbar. Das Retentionsvermögen wird aus diesen 
Unterlagen entwickelt. 

Für die Bewertung des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte gibt es derzeit keine 
länderübergreifende, auf einheitlichen objektiven Kriterien basierende Methodik, sondern sie 
folgt zumeist einer expertengestützten Einschätzung, die Seltenheit, Repräsentanz und Eigenart 
der Böden beurteilt und klassifiziert. Auf gleiche Weise ist auch die Archivbodenkarte für Sach-
sen-Anhalt entstanden. 

Böden, welche gemäß § 2 Abs. 2 Nr.  2 BBodSchG die Funktion „Archiv der Natur- und Kultur-
geschichte“  überdurchschnittlich erfüllen können, sind in der „Archivbodenkarte“ als Punkt- und 
Flächenobjekte dargestellt. Dabei wurde zunächst eine Übersicht über alle in Frage kommenden 
Böden erstellt und erst in einem zweiten Bearbeitungsschritt nach dem Grad der Funktionserfül-
lung eingeteilt (bisher für 1:200.000 vorhanden, für 1:50.000 zu entwickeln).  

Gefahren des Entstehens schädlicher Bodenveränderungen kennzeichnen keine Bodenfunk-
tion, spielen aber im vorbeugenden Bodenschutz eine bedeutende Rolle. Um den Boden vor der 
Zerstörung zu bewahren, ist seine Nutzung entsprechend zu planen und zu steuern. Durch die 
Kenntnis der Differenzierung der Gefährdung in der Fläche, kann eine bodenschonende Nutzung 
entsprechend konkret geplant werden. Die potenzielle Erosion durch Wasser und Wind ge-
fährdet die Böden in ihrer Funktionserfüllung. Außerdem beeinflusst abgetragenes Bodenmateri-
al angrenzende Bodenflächen und Gewässer. Im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtli-
nie und der Bildung von Kriterien für die gute Fachliche Praxis (cross compliance) werden des-
halb die potentielle und die aktuelle Erosionsgefährdung durch Wasser bearbeitet. Die Bewer-
tung der potentiellen Wassererosionsgefährdung (DIN 17908, 2005; SCHWERTMANN, VOGL &  

KAINZ , 1990) ermöglicht im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes in der Planung begründe-
te Hinweise auf die Auswirkungen von Nutzungsänderungen. Damit kann z. B. die Ausweisung  
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von besonders in der Bodenfunktionserfüllung gefährdeten Flächen für die Nutzungsänderung 
innerhalb der Auswahl von Ausgleichs- und Ersatzflächen der Eingriffsregelung begründet wer-
den.  
 
 3.  Offene Fragen und Entwicklungsbedarf 
 
3.1.  Methodische Ableitung der Themenkarten zur Bodenfunktionsbewertung 
 
Methoden, die im Wesentlichen die Zuordnung einer Bewertungsklasse zu einer Eigenschaft vor-
sehen, sind unmittelbar in Datenbanken oder GIS-Systemen umsetzbar. Komplexere Methoden, 
die eine größere Anzahl von Parametern des Bodens oder anderen Einflussfaktoren berücksichti-
gen und in mehrstufigen Aufbereitungsschritten organisiert sind, erfordern programmierte Routi-
nen. Für eine große Zahl entsprechender Methoden wurden Programmroutinen im Niedersächsi-
schen Landesamt für Bodenforschung erarbeitet und in einem System der Verwaltung von Daten 
und Methoden (Methoden-Managementsystem – MeMaS) technisch realisiert (Heineke, 2002, 
Müller, 2004). Über MeMaS, die damit abgeleiteten Bodenteilfunktionen und die notwendige 
Entwicklung und Anpassung der Datenbasis wird Herr Dr. Helbig vom Landesamt für Geologie 
und Bergwesen in seinem Vortrag berichten. 
 
3.2.  Aggregierung der Einzelbewertungen 
 
Aggregationsverfahren dienen dazu, die Bewertungsmethoden zu einem überschaubaren, fachlich 
noch ausreichend differenzierten Bewertungsergebnis zusammenzuführen (Feldwisch, unveröf-
fentlicht). 

Auch in dem bisher in Sachsen-Anhalt angewendeten  Bodenfunktionsbewertungsverfahren wur-
den die bewerteten Bodenfunktionen abschließend gewichtet, um zu einer Gesamtbewertung des 
Konfliktpotentials eines Bodens gegenüber Eingriffen zu gelangen. Ein Boden wurde jeweils der 
besten Kategorie zugeordnet, in die er für eine der vorgenannten Funktionen bzw. eines Teilas-
pekts davon eingestuft wurde. Fiel er z. B. hinsichtlich der (Teil)Funktion Standort für natürliche 
Vegetation in Kategorie 2, aber in Bezug auf die (Teil)Funktion Standort für landwirtschaftliche 
Nutzung und die übrigen Funktionen in eine schlechtere Kategorie, wurde er insgesamt in Kate-
gorie 2 eingestuft. Als Prämisse wurde festgelegt, dass die Bodenfunktion „Pflanzenstandort“ 
vorrangige Bedeutung besitzt, die Bodenfunktion „Regelung im Wasserhaushalt“ ist ihr nachge-
ordnet. 

Die einzelnen Boden(teil)funktionen und Kriterien besitzen in unterschiedlichen Vorgängen eine 
unterschiedliche Relevanz.  Demnach bestimmt die Art der Planung, welche Bodenfunktionen  
für die Beurteilung heranzuziehen sind und welche Wichtungsfaktoren prioritäre Funktionen ggf. 
mit einer höheren Bedeutung in die Bewertung eingehen lassen. Außerdem wird auch durch den  
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Maßstabsbereich der Planung über die Art der auszuwählenden Bewertungsmethoden entschei-
den. 

Ein auf all diese Aspekte zugeschnittenes Bodenfunktionsbewertungsverfahren wäre demnach 
eine Art Baukastensystem, dessen einzelne Bewertungs- und Maßstabsebenen in Abhängigkeit 
vom Planungsvorhaben ausgewählt und unterschiedlich verknüpft werden müssen.  

Frau Dahlmann erwähnte in ihrem Vortrag ein vom Länderfinanzierungsprogramm „Wasser, 
Boden und Abfall“ gefördertes Projekt, welches diese sehr komplexen Überlegungen aufgreift 
und einen Orientierungsrahmen für die zusammenfassende Bewertung von Bodenfunktionen er-
arbeiten soll. Die daraus erwachsenden Erkenntnisse sollen für die Weiterentwicklung des sach-
sen-anhaltinischen Bodenfunktionsbewertungsverfahrens genutzt werden. 
 
3.3  Bewertung von A/E-Maßnahmen  
 
Zur Bilanzierung eines Eingriffs gehört neben der Eingriffsbewertung auch die Bewertung  von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Es sollte dabei eine zumindest gleichwertige Kompensation 
der gestörten Werte und Funktionen angestrebt werden. 

Häufig werden für die Eingriffs-Bilanzierung Biotopwertverfahren eingesetzt, die ausschließlich 
auf Maßnahmen für die Erhaltung und Entwicklung von Biotoptypen abstellen, ohne die abioti-
schen Schutzgüter ausreichend zu berücksichtigen. Die Bewertungspraxis der letzten Jahre zeig-
te, dass eine Berücksichtigung von Bodenfunktionen in diesem Rahmen u.U. kontraproduktiv 
sein konnte, da damit ein höherer Bedarf an Ausgleichsflächen resultierte und dieser Ausgleich 
teilweise für fragwürdige Maßnahmen wie Sukzession auf Ackerstandorten im Schwarzerdege-
biet verwendet wurde. 

In der Broschüre „Empfehlungen zum Bodenschutz in der Bauleitplanung" (Ministerium für 
Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt, 1998) wurden in Sachsen-Anhalt erst-
mals Empfehlungen für praktische Bodenschutzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung 
formuliert. 

Bei der Novellierung des BauGB erfolgte die räumliche und zeitliche Entkoppelung  von Eingriff 
und Ausgleich für die Bauleitplanung. Dies eröffnet flexiblere Möglichkeiten, geeignete Maß-
nahmen im Sinne des Bodenschutzes zu wählen, verursacht damit aber auch den Anspruch, die 
neu eröffneten Möglichkeiten schutzgutbezogen richtig zu bewerten.  

Die positive Seite der räumlichen Entkoppelung für den Bodenschutz ist vor allem, dass der 
Ausgleichsflächenbedarf nicht, wie oben geschildert, zu zusätzlichen Beeinträchtigungen wesent-
licher Bodenfunktionen führen muss, sondern eine Lenkung auf wirklich geeignete Standorte 
auch außerhalb des Plangebietes erfolgen kann.  Die Einrichtung von Flächenpools ist hierfür das 
geeignete Instrument und gestattet auch die Berücksichtigung raumordnerischer Belange.  
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Die zeitliche Flexibilisierung für die gemeindliche Planung wird schließlich durch das Instru-
ment des Ökokontos möglich. Maßnahmen auf Ausgleichsflächen werden auf das Konto „einge-
zahlt“ und können im Falle eines Eingriffs als Ausgleichsmaßnahmen entsprechend „abgebucht“ 
werden. In Sachsen-Anhalt ist die Ökokonto-Verordnung seit dem 21. Januar diesen Jahres in 
Kraft. 

Voraussetzung für die Anrechnung der Maßnahmen in Form von Ökopunkten ist natürlich ein 
entsprechendes In-Wert-setzen. Das dafür in Sachsen-Anhalt eingeführte Bewertungsmodell ist 
in seinem Grundsatz ein reines Biotopwertverfahren, das für die Abwägung von Bodenschutzbe-
langen keine Eignung besitzt. 
 
3.4  Einbindung des Verfahrens  
 
In der gegenwärtigen Planungspraxis werden für die Ermittlung des Kompensationsbedarfs im 
Rahmen der Eingriffsregelung vorrangig Biotopwertverfahren herangezogen.  Diese wurden an-
hand der Belange des Arten- und Biotopschutzes entwickelt. Vor allem die natürliche Boden-
fruchtbarkeit bleibt bei der biotopbezogenen Bewertung vollständig unberücksichtigt. Auf diese 
Diskrepanz sei an dieser Stelle nur kurz verwiesen. Der Vortrag von Herrn Feldhaus wird sich im 
Detail mit dieser Thematik auseinandersetzen. 

Bei der Weiterentwicklung der Eingriffsregelung Sachsen-Anhalt besteht die Möglichkeit, die 
Bewertung des Schutzgutes Boden auf der Grundlage der landesweit verfügbaren Bewertungser-
gebnissen stärker zu berücksichtigen und auch eine breitere und gezielter anwendbare Auswahl 
von Ausgleichsmaßnahmen bereitzustellen. Den in §1 des NatSchG LSA formulierten Zielen zur 
Pflege und Entwicklung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Nutzbarkeit der 
Naturgüter könnte damit besser entsprochen werden.  
 
4.   Fazit  

Es ist in den letzten Jahren in Sachsen-Anhalt gelungen, die Datenbasis für eine Bewertung der 
Bodenfunktionen entscheidend zu verbessern und zu vereinheitlichen. Die auf dieser Grundlage 
abgeleiteten Bodenfunktionen bzw. Bodenteilfunktionen liegen in Kürze in Form von digitalen 
Themenkarten anwendungsbereit vor. Nun kommt es darauf an, Möglichkeiten zu finden, dieses 
„Handwerkszeug“ bei der Berücksichtigung des Schutzgutes Boden in anderen Fach- und 
Rechtsbereichen (rechtskonform) zu nutzen. 

Im Bodenschutzplan  Sachsen-Anhalt wird das Bodenfunktionsbewertungsverfahren mit Zielen 
und Prinzipien zu seiner Anwendung ergänzt. Damit kann die Umsetzung u. a. im Rahmen der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfolgen. Der Bodenschutz ist sehr daran interessiert, 
gemeinsam mit dem Naturschutz die Möglichkeiten der Integration des Bodenfunktionsbewe-
tungsverfahrens in die Eingriffsregelung Sachsen-Anhalt und eventuell andere Regelungen des 
Naturschutzes, wie der Landschaftsplanung zu erörtern und umzusetzen. 
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Tabelle 2:  Übersichten zur Auswahl von Kriterien und Methoden  

für das Bodenfunktionsbewertungsverfahren Sachsen-Anhalt 
  

Bodenfunktion Teilfunktion Kriterium  

Lebensgrundlage und Lebensraum  
für Menschen 

1.1 
 

Naturnähe 1.2 

Standortpotenzial  
für Pflanzengesellschaften 

1.3a 
Lebensraum für Pflanzen 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 1.3b 

Lebensraumfunktion 

 Lebensraum für Bodenorganismen 1.4 

Abflussregulationspotenzial 2.1a 

Sickerwasserrate 2.1b 
Funktion des Bodens  
im Wasserhaushalt 

Wasserhaushalt insgesamt 2.1c 
Bestandteil  

des Naturhaushaltes 

Funktion des Bodens  
im Nährstoffhaushalt 

Nährstoffpotenzial und Verfügbarkeit  
für basische Kationen 

2.2 

Filter und Puffer für anorg.  
sorbierbare Schadstoffe 

Bindungsstärke Schwermetalle 3.1 

Filter, Puffer und Stoffum-
wandler für org. Schadstoffe 

Bindungsstärke  
für organische Schadstoffe 

3.2 

Puffervermögen des Bodens  
für saure Einträge 

Säurepufferungsvermögen 3.3 

Filter für nicht sorbierbare Stoffe Rückhaltevermögen für Bodenwasser 3.4 

Abbau-, Ausgleichs-  
und Aufbaumedium 

 Filterfunktion insgesamt 3.5 

Archiv der Naturgeschichte 
Dokument einer naturgeschichtliche  

bedeutsamen Pedogenese 
4.1 

Bodenfunktion:  
Archiv der  

Natur- und Kulturgeschichte Archiv der Kulturgeschichte 
Dokument einer anthropogen geprägten, 

kulturgeschichtlich bedeutsamen  
Pedogenese 

4.2 

Potenzielle/aktuelle Erosionsgefährdung, 
Wasser 

6.1a/ 
6.1b 

Erodierbarkeit 

Potenzielle/aktuelle Erosionsgefährdung, 
Wind 

6.1c/ 
6.1d 

Nichtstoffliche Gefährdungen  
von Bodenfunktionen 

Verdichtbarkeit 
potenzielle /aktuelle  

Verdichtungsempfindlichkeit 
6.2a/6.

2b 



Bundesverband Boden Regionalgruppe Ost 
Fachtagung an der Landesanstalt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt in Halle,14.11.2005 

 - 38 - 

 
Tabelle 3 Für die Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen ausgewählte Kriterien und Methoden, mit denen die Bewertung  

in den verschiedenen Planungsmaßstäbe durchgeführt werden. Den Methoden zugeordnet sind die erforderlichen  
Eingangsinformationen 

 

Bodenfunktion 
(BBodSchG) 

Kriterium 
Methoden- 

Nr.1) 
Methodendokumentation Erforderliche Informationen 

Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen (LAU2)) 

Standortpotenzial 
 für Pflanzengesellschaften  

1.3a.7 
UMWELTMINISTERIUM BADEN-
WÜRTTEMBERG (1995) 

Klassenzeichen der Bodenschätzung (Hutung, Moore,  
Geringstland) und Acker- bzw. Grünlandzahlen 

 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit  1.3b.6 
UMWELTMINISTERIUM BADEN-
WÜRTTEMBERG (1995)  

Bodenzahl 

Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen (LAGB) 

Abflussregulationspotential  2.1a.3 LFUG (2000), KARL (1997)  
Infiltrationsvermögen, Speicherkapazität, Klima, Hangneigung, 
Nutzungsart 

 

Sickerwasserrate  2.1b.1 WESSOLEK & TRINKS (2004)  
Nutzung, Niederschlag, Verdunstung, We, nFKwe, kf,  
kap. Aufstieg, Neigung, Oberflächenabfluss 

Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen  
auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers (LAGB) 

Bindungsstärke 
 für Schwermetalle  

3.1.1 
DVWK (1988), BLUME & BRÜMMER 
(1991) 

Bodenart, Humusgehalt, pH-Wert  

Rückhaltevermögen 
 für Bodenwasser  

3.4a.1 DIN 19732  
nFKWe/FKWe, Grundwasser /Stauwasser, kapillarer Aufstieg / 
Trockenrisse, Mineralisierungspotenzial, Relief, Sickerwasser, 
Nutzung 

 

1)  Methodennummer bezieht sich auf den Methodenkatalog der staatlichen Geologischen Dienste (Ad-hoc-AG Boden, 2003) und der Bewertungsmatrix zum Er-
fordernis der Bewertung in verschiedenen Planungsebenen und Instrumenten (PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE UND UMWELT GMBH, HANNOVER, 2003) 

2)  zuständige Behörde
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Komplexe Bodenfunktionsbewertung mit dem Umweltdatenraster Sachsen-Anhalt  

H. Helbig, LAGB 

 
1. Einleitung 
 
Das Dezernat Angewandte Bodenkunde des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-
Anhalt verfolgt das Ziel, die Böden Sachsen-Anhalts in ihrer Funktion als Bestandteil des Natur-
haushaltes und als Lebensgrundlage für den Menschen bewertend darzustellen sowie Bodenge-
fährdungen deutlich zu machen. Die Notwendigkeit dieser Aufgabe resultiert aus dem Bundes-
bodenschutzgesetz, das neben Informationen für den vorsorgenden Bodenschutz auch solche zur 
Abwehr der Gefahr des Entstehens schädlicher Bodenveränderungen verlangt.  

Um den Schutz des Bodens und seiner Funktionen gegen die Ansprüche anthropogener Flächen-
nutzungen abwägen zu können, werden Aussagen zu Bodenfunktionen und Bodengefährdungen 
nach Möglichkeit flächendeckend zur Verfügung gestellt. Daten und Karten sollen jederzeit den 
aktuellen bodenkundlichen Kenntnis- und Datenstand wiedergeben und auf Verfahren beruhen, 
die im Zusammenwirken mit den jeweiligen Datengrundlagen reproduzierbar sind und dem 
Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Sie sind damit auch rechtlich belastbar.  

Die Bodenfunktionsbewertung in Sachsen-Anhalt wird koordiniert durch die Interministerielle 
Arbeitsgruppe Bodenschutz (IMAG).  

 
2. Umweltdatenraster – Einführung und Grundlagen 
   
Komplexere Bewertungen von Bodenfunktionen beziehen neben Bodeninformationen weiterhin 
digitale Karten und Daten zu Klima, Relief und Landnutzung ein. Im geographischen Sinne wer-
den Boden, Relief, Klima und Landnutzung neben Anderen als Geokomponenten oder Sphären 
der Landschaft bezeichnet (u.a. HAASE (Hrsg.) 1991). Im GIS-technischen Sinne handelt es sich 
um Informations- bzw. Datenebenen. Sie liegen als weitgehend unabhängig voneinander erarbei-
tete, einzelne Karten vor. In dieser Hinsicht stellen die Bodenkarten allerdings eine Besonderheit 
dar, da sich im Boden die übrigen Landschaftssphären gegenseitig durchdringen, der Boden 
demzufolge die räumlichen Muster von Relief, Klima, Landnutzung u.a. widerspiegelt.  

Den räumlichen Objekten der digitalen Karten (z. B. Bodenkonturen oder Klimarasterpunkten) 
sind Sachdaten (z. B. Humusgehalt oder Jahresniederschlag) zugeordnet. Diese fungieren als 
Eingangsdaten für die Bewertung der Bodenfunktionen. 
 
2.1 Eingangsdaten 

Die Bodendaten werden überwiegend mittels Substrat-Horizont-Gruppen aus Profildaten regio-
nalisiert. Einige Parameter werden aus der Bodenform abgeleitet (Vernässungsgrad, Gründigkeit, 
Grundwasserstände). Die Bodenkarte VBK 50 besteht aus bodenkundlich nicht homogenen Kon- 
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turen, für die eine Bodenform als Leitprofil angegeben ist, Nebenbodenformen werden nicht aus-
gewiesen. 

Als Grundlage für die benötigten Klimaparameter dienen die Daten des 1x1 km Rasters (DWD-
Klimaraster) des Deutschen Wetterdienstes. Die Originaldaten vom Deutschen Wetterdienst ba-
sieren auf den Reihen der Jahre 1961 – 1990. Sie wurden vom Deutschen Wetterdienst aus den 
punktförmig vorliegenden und relativ gleichmäßig über das Land verteilten Messstationen (in 
Sachsen-Anhalt 320 Stationen) mittels Interpolation und Höhenregression in eine flächenhafte 
Darstellung gebracht (MÜLLER-WESTERMEIER 1995).  

Die Landnutzungsklassen wurden dem Amtlichen Geotopographischen Informationssystem 
(ATKIS) des Landesamtes für Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt ent-
nommen (Digitales Situationsmodell 1:25.000 - LLD 1999). Die Daten liegen als Polygone vor. 
Reliefparameter werden in Form ganzzahlig gerundeter metrischer Hangneigungen verwendet. 
Die Hangneigung wurde aus dem Digitalen Geländemodell im 40 m-Raster (LLD 1999) mit Hil-
fe des „Spatial Analyst“ von ESRI (MCCOY &  JOHNSTON 2001) berechnet.  
 
2.2  Kombination der Datenebenen im GIS 
 
Alle Datenebenen wurden nach vorbereitenden Arbeitsschritten in das Rasterformat zu konver-
tieren. Um den räumlichen Bezug der Daten zueinander herzustellen, werden sie im GIS kombi-
niert. Das Kombinieren ermöglicht die Zusammenführung lageidentischer Raster verschiedener 
Datenebenen. Dabei entsteht eine neue Rasterkarte. Diese neue Rasterkarte gibt die räumliche 
Verbreitung der mit ihnen verbundenen Sachdaten wieder. Jede Rasterzelle gehört zu einer Klas-
se von Umweltdaten-Kombinationen (UDR-Klassen).     

Der Prozess des Kombinierens könnte ebenfalls auf Vektordatenbasis erfolgen. Auf Grund der 
komplexen Dateneigenschaften von Vektordaten, ist die Arbeit mit großen Polygonshapefiles a-
ber sehr zeitaufwändig. Dieses Problem wird mit der Verwendung von Rasterdaten (GRID-
Format) erheblich gemildert. 

Bei einem rein formalen Kombinieren entstehen zwangsläufig auch geoökologisch unmögliche 
oder unwahrscheinliche Datenkombinationen. Das liegt einerseits daran, dass die betreffenden 
Daten mehr oder weniger unabhängig voneinander entstanden sind. Klassische Bodenkarten, wie 
sie in das UDR eingehen, berücksichtigen bei der Konturenfindung Reliefeigenschaften und 
Landnutzung, aber allein der Umstand, dass einem Teil der Bodenkarten die Topographie der 
preußischen Messtischblätter zu Grunde liegt, führt zu Lagedifferenzen. So können beispielswei-
se die Aueböden der Bodenkarte bis zu 60 m von der „topographischen Aue“ des DGM abwei-
chen.  

Ein weiteres Problem liegt in der „verdeckten“ Heterogenität der Bodenkarte begründet. Bei der 
Kombination der verhältnismäßig hochauflösenden Relief- und ATKIS-Daten mit der Bodenkar-
te entstehen innerhalb einer Bodenkontur sehr kleinflächige neue Kombinationen, bspw. durch 
einen Steilhang innerhalb einer sonst nur mäßig reliefierten Bodenkontur oder durch ein kleines  
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Grünlandareal innerhalb einer Ackerfläche. Es ist damit zu rechnen, dass der Steilhang einen 
verkürzten Profilaufbau und die Grünlandfläche Grundwassereinfluss aufweisen und damit ande-
re Bodenformen als die umliegende Bodenkontur. Auf Grund des Maßstabes werden solche 
kleinflächigen Variationen in der Bodenkarte nicht ausgewiesen, erscheinen aber im UDR als ir-
reale Kombination. Diesem Umstand wird zunächst mit entsprechenden Hinweisen in den Be-
gleittexten der Themenkarten Rechnung getragen. Weitergehende Lösungen für dieses Problem 
sind in Bearbeitung. 

  
2.3  Strukturierung der Sachdaten in Datenbanken 
   
Die UDR-Klassen bilden den Kern einer Datenbank, die mit dem MethodenManagmentSystem 
(MeMaS) verknüpft ist. MeMaS führt die Auswertung der Eingangsdaten hinsichtlich der Bewer-
tung von Bodenfunktionen durch(MÜLLER 1997 und 2004). Alternativ erfolgt die Bewertung 
bspw. bei der Bodenerosion und Abflussregulation mit Hilfe von Visual Basic Modulen in einer 
Access- bzw. GIS-Umgebung. 

Die Datenbank enthält alle Modell-Eingangsdaten sowie Module und Abfragen zur Anpassung 
der Daten an die Vorgaben der in MeMaS implementierten Auswertungsalgorithmen. Darüber 
hinaus werden hier aus Bodenbasisdaten weitere Parameter abgeleitet (bspw. Vernässungsgrad, 
Gründigkeit).  

Auf Grund der Vorgaben durch das System MeMaS sind die Eingangsdaten zurzeit so struktu-
riert, dass außer den Klimadaten alle übrigen Daten mit direktem Bezug auf die UDR-
Klassennummer (UDR_NR) abgelegt sind. 

Ein Bodenprofil ist vertikal aus ein bis mehreren Bodenhorizonten aufgebaut. Zu den Bodenhori-
zontdaten gehören Horizontbezeichnung und -tiefe, Bodenart, Skelettgehalt (klassifiziert), (Geo-
genese), Humusgehalt (klassifiziert), Lagerungsdichte (klassifiziert), aktueller (und potentieller) 
pH-Wert (metrisch), Kalziumcarbonatgehalt (klassifiziert). 

Zur Kategorie der Bodenprofildaten zählen Bodentyp, aktueller und potentieller Vernässungsgrad 
(klassifiziert), aktueller und potentieller mittlerer Grundwasserhochstand, aktueller und potentiel-
ler mittlerer Grundwassertiefstand, Gründigkeit.  

Die übrigen Sachdaten sind Hangneigung (klassifiziert), Niederschlagshöhe und potentielle Eva-
potranspiration (metrisch) Jahresmitteltemperatur (metrisch), Landnutzung (klassifiziert).  
 
2.4  Umweltdatenraster (UDR) - Definition, Maßstab und Metainformation 
 
Im Ergebnis der GIS-Operationen und Datenbankerstellung entsteht das so genannte Umweltda-
tenraster 40x40m von Sachsen-Anhalt, Version X (UDR40STX) als räumliches Datenmodell im 
GRID-Format, welches Informationen zu Boden (Vorläufige Bodenkarte 1:50.000), Relief 
(DGM 40), Klima (DWD-Raster 1000) und Landnutzung (DLM 10) beinhaltet. In einem Um- 
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weltdatenraster (UDR) gehört jede Rasterzelle zu einer Klasse von Umweltdaten-
Kombinationen. Diese Klassen (UDR-Klassen) haben einen geographischen Lagebezug. Der Da-
tenhintergrund der UDR-Klassen wird in Datenbanken verwaltet.  

Der Verwendungsmaßstab der aus den UDR resultierenden thematischen Bodenkarten wird  für 
das UDR40 mit 1:50.000 festgelegt.  

Die Umweltdatenraster werden, wie oben beschrieben, aus mehreren Eingangsdatenebenen er-
stellt. Für jedes UDR der Version X sind die Eingangsdaten definiert. Darüber hinaus werden die 
Arbeitsschritte zur Erstellung der UDR dokumentiert und sind als Metainformation verfügbar. 
Dies gilt insbesondere auch, wenn originäre Eingangsdaten vor der Verarbeitung zum UDR be-
arbeitet worden sind (Klassifizierung metrischer Daten, Interpolationen u.a.). Eine Weitergabe 
der UDR und der aus ihnen resultierenden thematischen Bodenkarten erfolgt grundsätzlich nur in 
Verbindung mit textlichen Informationen zur Maßstabseignung und der sonstigen Verwendbar-
keit.  
 
3.  Rechnergestützte Auswertung mit dem System MeMaS 
 
Die in MeMaS integrierten Methoden sind in MÜLLER (1997 und 2004) veröffentlicht. Eine Liste 
der umgesetzten Methoden kann unter 
http://www.nlfb.de/boden/downloads/methodenliste.pdf herunter geladen werden.  

Die Verrechnung von Eingangsdaten erfolgt auf Grundlage dokumentierter Verknüpfungsregeln. 
Eine Verknüpfungsregel ist einer Folge von Verarbeitungsschritten. Einfache Methoden wie 
bspw. die Methode zur Berechnung der Dauer des kapillaren Aufstiegs bestehen aus einer oder 
mehreren Verknüpfungsregeln. Komplexere Methoden wie bspw. die bodenkundliche Feuch-
testufe sind stets aus mehreren Verknüpfungsregeln aufgebaut und enthalten einfache Methoden 
als Zwischenschritte (MÜLLER 1997 und 2004). Der Aufbau der Methoden ist sowohl im Me-
MaS-Benutzerprogramm als auch im MeMaS-Pflegeprogramm als Methodenbaum erkennbar. 
Die modulare Zusammensetzung der Auswertungsmethoden erlaubt einen komplikationslosen 
Austausch von Verknüpfungsregeln in einer Methode. 

Bei Vorhandensein entsprechender Daten können Verknüpfungsregeln „übersprungen werden“. 
Im obigen Beispiel der Methode bodenkundliche Feuchtestufe kann bspw. die nutzbare Feldka-
pazität entweder über eine Verknüpfungsregel aus Bodenart, Lagerungsdichte, Humusgehalt und 
Skelettgehalt berechnet oder als direktes Eingangsdatum im Methodenablauf bereitgestellt wer-
den.  

Methoden bzw. Verknüpfungsregeln werden durch meist empirisch gewonnene Beziehungen 
zwischen den Eingangsdaten definiert. Diese Beziehungen bilden den fachlichen Kern der Me-
thoden und sind in Form von Verknüpfungstabellen oder Formeln manifestiert. 

Verknüpfungsstabellen können direkt manipuliert und auf diesem Wege regionalen Verhältnis-
sen angepasst werden. 
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MeMaS erfüllt alle Anforderungen an ein modernes Informationssystem. Darunter fällt das Set-
zen von Kriterien, um nur einen Teil der Datensätze in die Berechnung einzubeziehen (bestimm-
te Profilnummern oder Bodentypen, nur Ah-Horizonte oder Profile aus Löss, Daten in einem ge-
gebenen geographischen Bezugraum, etc.), der Export der Ergebnisse in Excelmappen oder deren 
digitale Verknüpfung mit shapefile und kartographische Darstellung in ArcView.  

 
4.  Anwendbarkeit von Methoden und Validierung von Bewertungsergebnissen 

 
Der überwiegende Teil der bisher in MeMaS integrierten Methoden beruht letztlich auf einer sta-
tistischen Auswertung von niedersächsischen Boden- und Umweltdaten. Damit ist die Frage nach 
der Übertragbarkeit solcher Methoden auf andere Regionen aufgeworfen.  

Bevor diese Frage erörtert werden soll, bleibt festzuhalten, dass angesichts der personellen und 
finanziellen Rahmenbedingungen von Landesbehörden der Anwendung vorhandener und erprob-
ter bodenkundlicher Methoden der Vorrang vor Neuentwicklungen gegeben werden muss. Wenn 
sich wohl unbestritten die Entwicklung der deutschen Gesellschaft immer stärker innerhalb euro-
päischer und globaler Zusammenhänge vollzieht, können Insellösungen auf Bundesländerebene 
nicht als zukunftsweisend betrachtet werden. Das sieht auch die überregionale Ad-Hoc-AG Bo-
den nicht anders und fordert im Methodenkatalog Bodenfunktionsbewertung die Entwicklung 
einheitlicher Methoden (AD-HOC-AG BODEN (HRSG.) 2003: 12). Bezüglich der in MeMaS integ-
rierten Methoden kann zumindest konstatiert werden, dass diese in mehreren Bundesländern 
Anwendung finden. Die AD-HOC-AG BODEN (2003) bewertete die meisten dieser Methoden hin-
sichtlich der Berücksichtigung der Mindestparameter als gut. 

Davon unberührt bleibt allerdings, dass die regionale Anwendbarkeit der Methoden nicht ohne 
weiteres vorausgesetzt werden kann. Um ihre Anwendbarkeit zu prüfen, ist eine Validierung von 
Bewertungsergebnissen unerlässlich. Diese erfolgt in mehreren Stufen. 

1. Einfache Plausibilitätsprüfung von Zwischen- und Endergebnissen der Bewertung. 

Diese erfolgen laufend jeweils an solchen thematischen Bodenkarten, die für Planungen zur Ver-
fügung gestellt werden sollen. Hierbei werden die Ergebnisse von mindestens einem Experten 
hinsichtlich ihrer Plausibilität geprüft.  

2. Validierung einfacher Ableitungen von Bodenparametern und Bodeneigenschaften aus ande-
ren Bodenparametern auf Grundlage eigener Labordaten. Hierzu gibt es erste Auswertungen 
hinsichtlich der Lagerungsdichte (Ableitung aus dem Horizonttyp) und der Durchlässigkeit (Ab-
leitung aus Bodenart und Lagerungsdichte). Diese Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.  

3. Vergleich von in MeMaS integrierten Methoden und deren Ergebnissen mit weiteren in Sach-
sen-Anhalt angewandten Methoden (LAU (HRSG.) 1998, SCHINDLER ET AL. 2002). 

Im Vordergrund stehen diesbezüglich zurzeit vergleichende Analysen der Feldkapazität, nutzba-
ren Feldkapazität, der Grundwasserneubildung und Austauschhäufigkeit. Hierzu sind erste Ge- 
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spräche mit dem Mitteldeutschen Institut für Boden- und Standortkunde (Dr. Steininger) und der 
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt (Dr. Schrödter) geführt worden.   

4. Validierung von Bewertungsergebnissen in Testgebieten mit hoher bodenkundlicher Datenbe-
legung in Form von im Gelände aufgenommenen und analysierten Sondierungen und Profilen. 
Diese Untersuchungen befinden sich weitgehend in der Konzeptphase. Erste Arbeiten hinsicht-
lich der Wassererosionsgefährdung wurden begonnen. Eine Zusammenarbeit mit wissenschaftli-
chen Einrichtungen wird angestrebt. 
 
5.  Erste Ergebnisse 
 
Die Arbeiten an den bodenkundlichen Datengrundlagen dauern an. Bei einigen der Methoden 
werden möglicherweise Modifizierungen notwendig sein. Die hier präsentierten Ergebnisse der 
Bodenfunktionsbewertung sind damit als aktuell verfügbarer Kenntnisstand zu betrachten. Für 
folgende Themen liegen Karten auf Basis des UDR 40 ST vor: 

- Relative Bindungsstärke des Oberbodens für Schwermetalle 
- Abflussregulationspotential 
- Potenzielle Erosionsgefährdung der Böden durch Wasser 
- Potentiell natürliche Bodenkundliche Feuchtestufe 
- Aktuelle Bodenkundliche Feuchtestufe 

Als die nächsten neu zu bearbeitenden Bewertungskarten wurden im Zusammenhang mit der  
Umweltverträglichkeitsstudie zum Neubauvorhaben B190n die Themen 

- Standortbezogenes ackerbauliches Ertragspotential und 
- Ökologisches Standortpotential 

ausgewählt. 
 
5.1  Relative Bindungsstärke des Oberbodens für Schwermetalle (Beispiel Cadmium) 
 
Die Karte der relativen Bindungsstärke des Oberbodens für Schwermetalle (Beispiel Cadmium) 
bewertet die Fähigkeit des Oberbodens, Schwermetalle in der Bodenmatrix zu binden. Böden mit 
hoher Bindungsstärke hemmen einerseits die Aufnahme von Schwermetallen durch Pflanzen, 
andererseits besteht die Gefahr einer allmählichen Schwermetallanreicherung im Oberboden. 
Diese Eigenschaft ist für das Schwermetall Cadmium berechnet worden, da Cadmium eine hohe 
Pflanzenverfügbarkeit aufweist und mit Düngestoffen und Klärschlämmen in den Boden gelangt. 

Die Berechnungen zur Schwermetallbindungsstärke wurden mit dem Methoden Management 
System MeMaS durchgeführt. Die Methode Relative Bindungsstärke des Oberbodens für 
Schwermetalle (Beispiel Cadmium) berücksichtigt die Bodenparameter 
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�  pH-Wert,  
�  Tongehalt,  
�  Humusgehalt sowie  
�  Skelettgehalt.  

Für die Berechnung werden nur die oberen 30 cm des Bodens herangezogen. 

In Abweichung zur Methodendokumentation in Müller (1997) wurden statt pH (CaCl2) hier in 
KCl gemessenen pH-Werte verwendet. Bei Böden mit Festgestein werden nur die Horizonte bis 
zum Cn-Horizont berücksichtigt. 

In der vorliegenden Karte ist von einer realistischen Schätzung der Bindungsfähigkeit der Ober-
böden (meist Ap- und Ah-Horizonte) für die landwirtschaftlich genutzten Böden auszugehen. 
Böden unter Wald sowie Moorböden können infolge einer unzureichenden Datensituation zurzeit 
noch nicht bewertet werden.  

In Sachsen-Anhalt sind auf landwirtschaftlichen Nutzflächen weitflächig Oberböden mit einer 
sehr hohen und hohen Bindungsfähigkeit für Cadmium verbreitet. Dieser Umstand resultiert ü-
berwiegend aus den hohen pH-Werten humoser Oberböden. Der pH-Wert ist infolge der in der 
Landwirtschaft üblichen Kalkdüngung gegenüber den natürlichen Verhältnissen deutlich erhöht. 
Die Bindungsfähigkeit der Oberböden wird verstärkt durch Humusgehalte ab 2 % sowie durch 
Tongehalte ab ca. 5 %. Hohe Humusgehalte tragen bspw. in den Niederungsgebieten der Altmark 
zu hohen bis sehr hohen Bindungsstärken bei. Hohe Tongehalte werden u.a. in den Flussland-
schaften wirksam. Die Bindungsfähigkeit gegenüber Cadmium ist in forstwirtschaftlich genutz-
ten Sandböden der Altmark und des Fläming differenziert zu betrachten. Zwar neigen sorpti-
onsschwache Sandböden zu einer geringen Bindungsfähigkeit, jedoch wird Cadmium stark in der 
Humusauflage von Waldböden gebunden (Fiedler  (Hrsg.) 1990).  

Wie bereits erwähnt hemmen Böden mit hoher Bindungsstärke einerseits die Aufnahme von 
Schwermetallen durch Pflanzen, andererseits besteht die Gefahr einer allmählichen Schwerme-
tallanreicherung im Oberboden. Insofern dürfen auch Böden mit einer hohen Bindungsfähigkeit 
nicht unkontrolliert einer kontinuierlichen Schwermetallzufuhr ausgesetzt werden, da mit zu-
nehmender Konzentration im Boden die Gefahr der Aufnahme durch die Pflanzen steigt. Für den 
Abbau von schädlichen Schwermetallkonzentrationen sind in Böden mit hohem Bindungsver-
mögen sehr lange Zeiträume zu veranschlagen. Diese Sachverhalte  sind in besonderem Maße bei 
der Ausbringung schwermetallhaltiger Dünger und Klärschlämme im Lössgebiet zu berücksich-
tigen, gehören diese Standorte doch zu den fruchtbarsten Böden Europas. (vgl. hierzu auch 
LAGB (Hrsg.) (1999): Bodenatlas Sachsen-Anhalt, Teil 2, S. 29). 
 
5.2.  Erosionsgefährdung der Böden durch Wasser 
 
Die potentielle Erosionsgefährdung wurde gemäß VKR 6.6.17 (MÜLLER 2004) erarbeitet. Das 
Verfahren basiert methodisch auf der ABAG (Allgemeine Bodenabtragsgleichung). 



Bundesverband Boden Regionalgruppe Ost 
Fachtagung an der Landesanstalt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt in Halle,14.11.2005 

 - 46 - 

 

Die Eingangsdaten für die Karte der potentiellen Erosionsgefährdung durch Wasser werden 
durch die digitalen Datenebenen des UDR40ST3 gebildet. Diese Berechnung entspricht der DIN 
19708, aber unter Verwendung nur der ersten drei Glieder der Gleichung allgemeinen Bodenab-
tragsgleichung  
(A= K*R*S*L*C*). Diese Abschätzung basiert demzufolge auf drei Faktoren: 

- Bodeneigenschaften des obersten Bodenhorizontes (K-Faktor, Quelle: Vorläufige Bodenkar-
te 1:50.000, Bodenregionalkarte Halle und Umgebung 1:50.000, bodenkundliche Flächenda-
tensätze vom 27.04.05),  

- Regenerosivität der Niederschläge (R-Faktor, Niederschlagshöhe Mai bis Oktober, abgeleitet 
aus 1x1 km Rasters des Deutschen Wetterdienstes) Quelle: (Döring & Chudy 2001,  Müller-
Westermeier 1995). R-Faktor berechnet von Möller (2004) in MISB (2004) 

- Hangneigung (S-Faktor. Quelle: ATKIS DGM Digitales Geländemodell 40 m (LLD 1999). 

Die Erosion von Bodenmaterial durch Wasser findet in Form von Massenverlagerung in Hangla-
ge statt. Gefährdet sind insbesondere strukturlabile schluffige und feinsandige Böden, deren hu-
mus- und nährstoffreiche Bodenkrume abgetragen wird, was zu einer Verringerung ihrer natürli-
chen Fruchtbarkeit und zur Verschlechterung anderer Bodenfunktionen führt.  Auch abseits des 
eigentlichen Abtragsgeschehens sind Schäden festzustellen. An den Unterhängen wird der Pflan-
zenbestand mit Bodenmaterial überdeckt und umgelagertes Bodenmaterial kann zu Beeinträchti-
gungen der Wasserqualität der Gewässer führen.  (http://www.gd.nrw.de/g_cdboer.htm.) 

Erste Vergleiche der Karte der potentiellen Erosionsgefährdung mit im Gelände erhobenen Daten 
zeigen, dass das ausgewiesene Gefährdungspotential (!) höher ist, als die bis heute tatsächlich 
abgelaufenen Umlagerungsprozesse. Die Lage von Erosions- und Akkumulationsstandorten kann 
methodisch bedingt und auch auf Grund der räumlichen Auflösung des Geländemodells nicht 
genau vorausgesagt werden.   

Die Karte gibt einen ersten landesweiten Überblick über die Erosionsgefährdung. Hinsichtlich 
der Planung von Erosionsschutzmaßnahmen und der Suche nach Flächen für Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen haben Gebiete der Gefährdungsklasse sehr hoch den Vorrang. Bei diesen kann 
in der Regel auch davon ausgegangen werden, dass erhebliche Abtragungsprozesse festzustellen 
sind. Bei der Vorbereitung von Erosionsschutzmaßnahmen sind weitergehende vor Ort Untersu-
chungen zur Beurteilung der lokalen Gefährdungssituation erforderlich. 

Durch die Einbeziehung weiterer Erosionsfaktoren und die Erhöhung der Auflösung der Ein-
gangsdaten sind in der Aussage weitergehende  Gefährdungskarten speziell für Gefährdungsge-
biete in Bearbeitung. 
 
5.3  Bodenkundliche Feuchtestufe 
 
Für Bodenbewertungen ist häufig eine Charakterisierung der Bodenfeuchteverhältnisse unerläss-
lich. 
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Bodentypologische Bezeichnungen und die Beschreibung der hydromorphen Merkmale von Pro-
filen basieren nicht selten auf Erscheinungen, die durch die ehemals vorhandenen natürlichen 
Bedingungen  geprägt wurden, die aber nicht den aktuellen, meist durch Melioration veränderten 
Bedingungen entsprechen. Für Fragen der Bodenfunktionsbewertung sind grundsätzlich sowohl 
die natürlichen als auch die aktuellen Bodenfeuchteregime interessant. 

Unter der Bodenkundlicher Feuchtestufe (BKF) wird eine Einstufung der langjährigen mittleren 
Bodenfeuchte bis zur Untergrenze des effektiven Wurzelraumes verstanden (Müller 1997). 

Die Klassen liegen zwischen 0 (dürr) bis 11 (meist offene Wasserflächen). 

Die Ermittlung der BKF erfolgt laut Müller 1997 in Abhängigkeit vom Bodentyp: 

- Für semiterrestrische Böden und Übergangstypen wie Gley-Braunerde oder Braunerde-Gley 
sind die Eingangsdaten Bodenart und Grundwasserstufe. Es erfolgt eine Differenzierung 
nach Klimabereichen. 

- Bei Staunässeböden und Übergangstypen wie Braunerde-Pseudogley und Gley-Pseudogley 
sowie Moorböden wird die BKF direkt aus dem Vernässungsgrad ermittelt. Der Vernäs-
sungsgrad bei stau-, haft- und grundwasserbeeinflussten Böden gibt den durchschnittlichen 
Grad der Vernässung eines Standortes während länger andauernder Nassphasen im Durch-
wurzelungsbereich an. Er ist von verschiedenen Faktoren, wie bestimmten Bodeneigenschaf-
ten, Grundwasserstufe, der klimatischen Wasserbilanz, der Vegetation und dem Relief ab-
hängig.  

- Terrestrische Böden werden über die nutzbare Feldkapazität des effektiven Wurzelraumes 
eingestuft. 

In der oben beschriebenen Originalmethode sind Modifizierungen und Ergänzungen vorgenom-
men worden. Diese werden im Folgenden kurz beschrieben. 

1. Die Zuordnung der BKF zu einem Vernässungsgrad bei Staunässeböden (Müller 1997, Ta-
belle 10, S.201) musste verändert werden. Anlass waren die im Profilerfassungsprogramm 
des NIBIS angegebenen Nutzungseignungen der Böden bestimmter Vernässungsgrade, die 
mit den bei Müller (1997, Tabelle 12, S. 202) veröffentlichten Nutzungseignungen der BKF 
nicht harmonisieren (mündlicher Hinweis durch W. Kainz 2005). Die hier benutzte Zuord-
nung ist folgende: 

Vernässungsgrad BKF 

0 0 - 4 

1 5 

2 6 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

 BKF 11 entfällt. 
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2. Potentiell natürlicher mittlerer Grundwassertiefstand (MNGW) und potentiell natürlicher 

mittlerer Grundwasserhochstand (MHGW) werden aus dem Bodentyp abgeleitet.  
3. Für den aktuellen mittleren Grundwassertiefstand und aktuellen mittleren Grundwasserhoch-

stand wird bei Vorhandensein von Drainagen eine Entwässerung bei Grünland bis 60 cm 
und bei Acker bis 70 cm angenommen (Autorenkollektiv (1986, S. 86). Böden unter Forst 
gelten generell als nicht entwässert. Die Karten zur prognostizierten Verbreitung der Draina-
geflächen von Steininger et al. (2004) übernommen. Diese Daten schätzen  die Existenz von 
Drainageflächen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ab, da Originalkarten der durchge-
führten Meliorationen nicht mehr auffindbar waren. Drainagen können inzwischen nicht 
mehr funktionstüchtig sein. Darüber existieren keine Informationen. Bei den aktuellen 
Grundwasserständen wurde deren Funktionstüchtigkeit vorausgesetzt. 

4. Der potentiell natürliche Vernässungsgrad ist ebenfalls aus dem Bodentyp abgeleitet wor-
den. Bezüglich des aktuellen Vernässungsgrades wurden bei drainierten Böden Abschläge 
vom natürlichen Vernässungsgrad vorgenommen. Diese Abschläge richten sich bei Grund-
wasserböden nach der Entwässerungstiefe (siehe 2.). Bei Staunässeböden wurde die Wir-
kung der Entwässerung in Abhängigkeit vom Bodentyp geschätzt. 

5. In der Originalmethode BKF werden die Grundwasserstände einer Grundwasserstufe zuge-
ordnet. Diese Vorgehensweise stößt auf Schwierigkeiten bei einem durch Drainagen gestör-
ten Bodenwasserhaushalt. Die Grundwasserstufe wird in MeMaS konkret aus dem MNGW 
abgeleitet. Häufig ist aber bei Drainagen der aktuelle MNGW gegenüber dem potentiell na-
türlichen MNGW nur wenig oder überhaupt nicht abgesenkt. Das hat zur Folge, dass eine 
über die Grundwasserstufe berechnete aktuelle BKF ähnlich hoch liegt wie die potentiell na-
türliche BKF. Die stärkere Absenkung des MHGW durch Drainage wird nicht adäquat be-
rücksichtigt. Deshalb wird die aktuelle BKF ausgehend von der mit MeMaS berechneten ak-
tuellen BKF für alle semiterrestrischen Böden um den Betrag verringert, welcher der ge-
schätzten Verringerung des Vernässungsgrades von potentiell natürlich zu aktuell (siehe 3.) 
entspricht, jedoch nicht unter BKF 5. 

In Sachsen-Anhalt liegt der Schwerpunkt der Verbreitung potentiell nasser und feuchter Böden in 
der Altmark sowie in den Auenbereichen der Flüsse. Die Lössböden Mitteldeutschlands weisen 
eine optimale bodenkundliche Feuchtestufe von mittel frisch auf, was einen Grund für ihre 
Fruchtbarkeit darstellt. Trockene Böden konzentrieren sich in den Sandgebieten der Altmark und 
des Fläming. 

Ein Vergleich mit den aktuellen Feuchtestufen offenbart das Ausmaß der Einflussnahme des 
Menschen auf den Bodenwasser- und damit auch den Landschaftswasserhaushalt vor allem in 
der Altmark.  

Auf Grundlage der Informationen zu den potentiell natürlichen und aktuellen Bodenfeuchtestu-
fen ist es möglich, Gebiete mit besonders hohem Renaturierungspotential zu ermitteln. Sie finden  
außerdem Verwendung als Eingangsdatum für weitere Themenkarten (Standortbezogenes acker-
bauliches Ertragspotential, Ökologisches Standortpotential, Sickerwasserrate) und können somit 
auch für Szenariobetrachtungen herangezogen werden. 
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5.4  Abflussregulationspotential 
 
Mit dem Abflussregulationspotential wird die Fähigkeit des Bodens bezeichnet, Niederschlags-
wasser aufzunehmen, zu speichern und verzögert an Gewässer abzugeben. Das führt zu einer Ni-
vellierung der Abflussspitzen nach Niederschlägen in den Fließgewässern. Insofern kommt dem 
Boden eine entscheidende Bedeutung im Hinblick auf den Hochwasserschutz zu. Maßgeblich be-
stimmt wird die Abflussregulationsfunktion durch die Infiltrationskapazität und Speicherfähig-
keit des Bodens (Karl 1997, Dyck & Peschke 1983). 

Darüber hinaus regulieren Bodeneigenschaften sowie die Art der Landnutzung und die Stärke der 
Hangneigung den Anteil des Niederschlages, der ohne zu infiltrieren verdunstet oder oberflächig 
abfließt.   

In Anlehnung an Karl (1997) wurde demzufolge das Abflussregulationspotential unter Verwen-
dung   

- der tatsächlichen relativen Verdunstung eines Bodens (Bodenart, Höhe Grundwasserspiegel, 
Landnutzung),  

- des Anteils des oberflächig abfließenden Wassers ( = Abflussbeiwert) (Landnutzung), 
- eines Korrekturfaktors für das Verhältnis von Gesamtabfluss zum Grundwasserabfluss 

(Kennzeichnung des Direktabflusses über die Hangneigung), 
- der Durchlässigkeit (des wassergesättigten Bodens = kf-Wert) sowie 
- der Speicherfähigkeit (nutzbaren Feldkapazität des verfügbaren, maximal 150 cm mächtigen 

Bodenraumes) 

abgeschätzt. 

Der größte Teil Sachsen-Anhalts wird durch ein mittleres Abflussregulationspotential geprägt. 
Böden mit sehr geringen Werten sind beispielsweise die tonreichen Böden der Elbaue  an der 
Grenze zu Brandenburg oder Böden mit geringer Mächtigkeit der Bodenhorizonte über Festge-
stein im Süden Sachsen-Anhalts. 

Bei einigen sehr durchlässigen Hochflächenböden der Altmark multiplizieren sich die Abschläge 
bei der Speicherfähigkeit, der verhältnismäßig hohe Anteil oberflächig abfließenden Wassers in-
folge Ackernutzung sowie geringe Werte für die Höhe der tatsächlichen relativen Verdunstung 
zu einer vergleichsweise geringen Regulationsfunktion. Insgesamt erscheint diese Einstufung 
nicht gerechtfertigt und es ist zu prüfen, ob die Methode hinsichtlich der Wichtung des Abfluss-
beiwertes und der tatsächlichen relativen Verdunstung modifiziert werden muss. 

Bei den ehemals stark grundwassergeprägten Böden der Altmark erhöhte sich infolge der 
Grundwasserabsenkung das Speichervolumen für Niederschläge so dass für diese Böden meist 
ein mittleres Regulationspotential geschätzt worden ist.   

Böden mit einem hohen und sehr hohen Regulationspotential liegen häufig in den Auen. Solche 
Böden weisen eine gute Durchlässigkeit und sehr hohe Speicherkapazität (teilweise zusätzlich  
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erhöht infolge Grundwasserabsenkung), einen günstigen Abflussbeiwert (Grünlandnutzung) und 
keine hangneigungsbedingten Direktabflusskomponenten auf. 

Hinsichtlich der Rolle der drainierten Niederungsböden wird geprüft, ob ein Korrekturfaktor für 
die Drainagen eingeführt werden muss.  
 
6.  Ausblick 
  
Die bisher erarbeiteten Ergebnisse der Bodenfunktionsbewertung stellen Arbeitsstände dar. Die 
zugrunde liegenden bodenkundlichen Datengrundlagen werden noch weiter entwickelt und damit 
verbundene Verbesserungen werden Schrittweise berücksichtigt Die erforderliche Verifikation 
der Ergebnisse der Methodenanwendungen dauert an und ist Schwerpunkt der nächsten Monate.  

Das vorgestellte Konzept der Bodenfunktionsbewertung soll zukünftig auf Daten der Boden-
schätzung und des digitale Höhenmodell DGM 10 (10 Meter-Raster) übertragen werden und auf 
der Basis eines UDR10ST  Bewertungsergebnisse für den großmaßstäbigen Bereich erarbeitet 
werden.  

Mit den flächendeckenden Ergebnissen der Bodenbewertung verbessern sich die Möglichkeiten 
zur Berücksichtigung des Bodens in Planungsprozessen auf verschiedenen Maßstabsebenen und 
in unterschiedlichen Zusammenhängen. Für die Eingriffregelung können sowohl verloren gehen-
de Bodenfunktionen als auch erreichbare Ausgleiche auf dieser Grundlage bilanziert werden. 
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Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen 
Moderation: Dr. A. Weigel, LAU 

 
 

Möglichkeiten und Grenzen der Berücksichtigung des Bodenschutzes im 
Rahmen der Eingriffsregelung 

M. Walther, MLU Sachsen-Anhalt  
 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist im Regelfall kein selbstständiges Verfahren, son-
dern wird im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens oder eines sonstigen Genehmigungsver-
fahrens mit abgearbeitet. Das bedeutet, nicht die Naturschutzbehörde ist verfahrensführende Be-
hörde, sondern beispielsweise das Landesverwaltungsamt, hier als obere Planfeststellungsbehör-
de oder als obere Immissionsschutzbehörde, oder der Landkreis, z. B. als untere Wasserbehörde 
oder als Straßenbaubehörde. 

Mit der Naturschutzbehörde der gleichen Verwaltungsstufe ist lediglich das Benehmen herzustel-
len, d. h. die Genehmigungsbehörde ist nicht unbedingt an die Auffassung der Naturschutzbe-
hörde gebunden, allerdings sind die naturschutzrechtlichen Vorgaben auch für die Genehmi-
gungsbehörde bindend. Das Ganze nennt man auch „Huckepack-Verfahren“.  

Nur in wenigen Fällen – z. B. bei der Kies- oder Sandgewinnung im Trockenschnitt und beim 
ländlichen Wegebau außerhalb von Flurneuordnungsverfahren – ist die Naturschutzbehörde 
selbst die verfahrensführende Behörde, d. h. sie hat selbst die unterschiedlichen öffentlichen und 
privaten Belange in die Abwägung einzustellen. 

Noch weniger Einfluss hat die Naturschutzbehörde bei der Abarbeitung der Eingriffsregelung im 
Zusammenhang mit der Bauleitplanung. § 21 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) legt fest, 
dass dann, wenn auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleit-
plänen oder von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des BauGB (Baugesetzbuchs) Eingriffe 
in Natur und Landschaft zu erwarten sind, über die Vermeidung, den Aus-gleich und den Ersatz 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs zu entscheiden ist. Lediglich dann, wenn und soweit 
ein Bebauungsplan eine Planfeststellung ersetzt, bleibt die Geltung der Vorschriften über die 
Eingriffsregelung unberührt. 

Das Baugesetzbuch liefert keine konkreten Vorgaben, auf welche Weise eine Eingriffskompensa-
tion zu erfolgen hat; im Gegensatz zur Eingriffsregelung nach Naturschutzrecht ist hier weder ein 
räumlicher noch ein funktionaler Zusammenhang zwischen dem Eingriff und dessen Kompensa-
tion zwingend vorgeschrieben. 

Grundsätzlich haben die für den Bodenschutz zuständigen Behörden die Belange des Bo-
denschutzes, so wie sie im Bundesbodenschutzgesetz definiert und durch landesrechtliche oder 
untergesetzliche Regelungen ergänzt sind, im Rahmen ihrer Beteiligung im Verfahren einzubrin-
gen. Adressat ist – abgesehen von den wenigen Fällen, wo diese federführend ist – nicht die Na-
turschutzbehörde. 



Bundesverband Boden Regionalgruppe Ost 
Fachtagung an der Landesanstalt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt in Halle,14.11.2005 

 - 54 - 

 

Die Berücksichtigung der Belange des Bodenschutzes erfolgt dann im Rahmen einer Abwägung 
im jeweiligen Verfahren und dabei unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit. Es ist vielleicht ein 
Missverständnis, dass die Belange des Bodenschutzes vollständig in die natur-schutzrechtliche 
Eingriffsregelung integriert werden können.  

Unstrittig ist, dass das Bundesnaturschutzgesetz, also das Gesetz zum Schutze der Natur, und die 
entsprechenden Landesnaturschutzgesetze sich nicht nur auf Pflanzen und Tiere und deren Le-
bensgemeinschaften und gegebenenfalls auch noch auf das Landschaftsbild beziehen, sondern 
ausdrücklich auch auf die sog. abiotischen Schutzgüter Wasser, Luft und Boden. 

Mit der Integration der vorgenannten Schutzgüter in das Naturschutzrecht wird weder das Was-
serrecht, das Immissionsschutzrecht noch das Bodenschutzrecht dem Naturschutzrecht unterstellt 
– aber auch nicht umgekehrt. Die Hoffnung des Bodenschutzes liegt trotzdem bei der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung mit ihrem Vermeidungsgebot – Vermeidung nicht des Ein-
griffs, sondern Vermeidung oder zumindest Minimierung von erheblichen Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft – und mit der stringenten Verpflichtung zur Kompensation der un-
vermeidbaren Beeinträchtigungen, wenn ein Vorhaben trotz zu erwartenden erheblichen Beein-
trächtigungen des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes zugelassen werden soll.  

Zu Recht wird den Naturschutzbehörden manchmal vorgeworfen, sie kümmerten sich – nicht nur 
bei der Eingriffsregelung – zu viel um Pflanzen und Tiere und ließen insbesondere den Boden 
weitgehend unberücksichtigt. Das zielt dann insbesondere auf die Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen, die vorrangig neue Biotope schaffen sollen und den Aspekt der Entsiegelung nachrangig 
oder überhaupt nicht berücksichtigen. 

Erst einmal werden im Verfahren, zumindest bei größeren Vorhaben, die der Planfeststellung o-
der eines vergleichbaren Genehmigungsverfahrens bedürfen, die notwendigen Maßnahmen zur 
Vermeidung, zum Ausgleich und zur Kompensation in sonstiger Weise nicht von der Natur-
schutzbehörde vorgeschlagen, sondern vom jeweiligen Eingriffsverursacher bzw. von einem mit 
der Erstellung des Landschaftspflegerischen Begleitplans beauftragten Planungsbüros. Im Ideal-
fall erfolgen diese Planungen allerdings in enger Abstimmung mit der Naturschutzbehörde. Die 
verbindliche Entscheidung trifft jedoch die Genehmigungs- bzw. Planfeststellungsbehörde. 

Das Bewertungsmodell für Sachsen-Anhalt, das für die Eingriffsbewertung und -bilanzierung an-
zuwenden ist, beruht auf einer sicherlich fiktiven und im Einzelfall auch angreifbaren Inwertset-
zung einzelner Biotoptypen, wobei das Ministerium als oberste Naturschutzbehörde davon aus-
geht, dass die Beurteilung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit und eingeschränkt auch die Be-
urteilung des Landschaftsbildes grundsätzlich auf der Basis von Biotoptypen erfolgen kann und 
damit auch die abiotischen Schutzgüter Wasser, Luft und Boden sowie die einzelnen Pflanzen- 
und Tierarten meist hinrechend mit berücksichtigt werden können. Der Bodenschutz wird diese 
Auffassung nicht unbedingt teilen. 

Nur im Einzelfall, d. h. dann, wenn Werte und Funktionen für die Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushalts oder des Landschaftsbildes betroffen sind, die über den Biotopwert nicht oder nur  
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unzureichend abgedeckt werden können, ist eine ergänzende verbal-argumentative Bewertung 
vorzusehen. 

Hinsichtlich es Schutzgutes Boden käme das insbesondere in Frage bei der Inanspruchnahme von 
Flächen mit überdurchschnittlich hoher Erfüllung der Bodenfunktionen, also der natürlichen Bo-
denfunktionen und der Archivfunktion des Bodens, immer vorausgesetzt, diese Funktionen wer-
den nicht durch die aktuelle – und zulässige – Nutzung beeinträchtigt. 

Das sind dann also Böden ohne oder mit geringen anthropogenen Veränderungen, z. B. naturnahe 
Biotoptypen oder Flächen mit nur wenig beeinträchtigender Nutzung, das Vorkommen seltener 
Bodentypen und Böden mit überdurchschnittlich hoher Bodenfruchtbarkeit.  

Die Belange des Bodenschutzes können trotzdem nicht vollständig in die naturschutzfachliche 
Bewertung bzw. in die jeweilige Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde eingebaut 
werden. Auch Naturschutz wird sich und muss sich auf das beschränken, was gesetzlich festge-
legt ist. Richtig ist allerdings, dass § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes und gleichlautend die 
Landesnaturschutzgesetze u. a. festlegen, dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts und die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter auf 
Dauer zu sichern sind. 

In § 2 des Bundesnaturschutzgesetzes wird als Grundsatz festgelegt, dass Böden so zu erhalten 
sind, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können, ferner sollen Bodenerosionen 
vermieden werden. Sehr viel mehr gibt das Naturschutzrecht nicht her.  

Regelmäßig werden der obersten Naturschutzbehörde des Landes Sachsen-Anhalt Vorschläge 
unterbreitet, wie das erst vor knapp einem Jahr eingeführte Bewertungsmodell ergänzt werden 
sollte, damit der Abriss und die Entsiegelung der Stallanlagen oder von nicht mehr genutzten Mi-
litärkomplexen stärker als Kompensation berücksichtigt werden kann. Dabei wird allerdings ver-
kannt, dass der gleiche Bewertungsmaßstab auch bei der Errichtung z. B. von Stallanlagen im 
Außenbereich angelegt werden muss. Anderenfalls würde jede auf einer derartigen Eingriffsbi-
lanzierung beruhende Verwaltungsentscheidung einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhal-
ten.  

Auch nur eine Idee ist die Eingriffsbilanzierung auf der Basis der Kostenäquivalenz. Eingriffs-
bilanzierung auf der Basis der Kostenäquivalenz bedeutet, dass Umfang und Art der für einen 
Eingriff erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und die mit der Durchführung dieser 
Maßnahmen üblicherweise verbundenen Kosten ermittelt werden. Die so ermittelte Summe wird 
für Maßnahmen eingesetzt, bei denen insbesondere der funktionale Zusammenhang zwischen 
dem Eingriff und dessen Kompensation nicht mehr zwangsläufig gegeben ist. Auf diese Weise 
könnten z. B. alte Stallanlagen abgerissen und die Fläche entsiegelt werden.  

Eine derartige Verfahrensweise ist rechtlich allerdings nicht zulässig ist. Das Bundes-Natur-
schutz-Gesetz fordert, dass Ersatzmaßnahmen die zerstörten Funktionen und Werte des Natur-
haushalts in gleichwertiger Weise wieder hergestellt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht  
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neu gestaltet wird; für die Umsetzung dieser rahmenrechtlichen Vorgaben gibt es keinen ab-
schwächenden Gestaltungsspielraum für den Landesgesetzgeber.  

Meßerschmidt (Kommentar zum Bundesnaturschutzgesetz, Loseblattsammlung, Heidelberg 
2004) führt dazu aus: 

„Die Kompensation braucht … nicht gleichwertig zu wirken (…). Der Ersatz kann vielmehr in 
der Herstellung ähnlicher, mit den beeinträchtigten nicht identischer Funktionen bestehen (…). 
Ersatzmaßnahmen müssen also funktionale Äquivalente für die zerstörten Werte und Funktionen 
des Naturhaushalts zum Inhalt haben (…).“ 

Müller  und Stöckel (Beck’sche Kurzkommentare, Lorz/Müller/Stöckel, Naturschutzrecht, Mün-
chen 2003) betonen ebenfalls die Notwendigkeit einer funktionalen Gleichwertigkeit: „Wie bei 
den Ausgleichsmaßnahmen ist eine funktionale Beziehung zum Eingriff und den durch ihn her-
vorgerufenen Beeinträchtigungen erforderlich.“ 

Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch (BNatSchG Kommentar, München 2003) vertre-
ten die gleiche Auffassung und führen ergänzend aus: „Maßstab für den Vergleich ist die nach  § 
19 Abs. 2 Satz 2 geschuldete Restitution (Wiederherstellung). … Damit ist der Ersatz planeri-
scher Beliebigkeit entzogen. … Auch bei den Ersatzmaßnahmen sind der funktionelle und der 
räumliche Zusammenhang unverzichtbar, weil sonst keine nachvollziehbare Ableitung aus dem 
Eingriff möglich und das Ziel des Verschlechterungsverbots nicht erreichbar wäre.“ 

Auch Schumacher/Fischer-Hüftle (Bundesnaturschutzgesetz, Kommentar, Stuttgart 2003) bes-
tätigen diese Auffassung; hier wird u. a. festgestellt. „Ziel der Kompensation in sonstiger Weise 
ist, dass keine erhebliche Beeinträchtigung zurückbleibt. Der Blickwinkel, unter dem dies zu be-
urteilen ist, ist dabei weiter als beim Ausgleich (…). Die Lockerung der funktionalen Beziehung 
zwischen Beeinträchtigung und Kompensation kann aber nicht so weit gehen, dass z. B. eine 
nicht ausgleichbare Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch Ersatzmaßnahmen kompensiert 
werden soll, die Verbesserungen im Naturhaushalt bezwecken oder umgekehrt.“ Im Zusammen-
hang mit Ersatzzahlungen wird ausgeführt: „Die Ausgleichs- und Ersatzpflicht nach Abs. 2 Satz 
1 bilden gesetzliche Pflichten des Verursachers, sie stehen nicht zur Disposition der Behörde. 
Die Behörde hat insoweit kein Ermessen, sie kann das Recht zur Beeinträchtigung von Natur-
haushalt und Landschaftsbild nicht gegen Zahlung anstelle einer realen Kompensation, soweit 
eine solche möglich ist, zuteilen.“ 

Marzik /Wilrich ( Bundesnaturschutzgesetz, Kommentar, Baden-Baden 2004) vertreten keine 
andere Auffassung: „… wird nunmehr die Kompensation in sonstiger Weise … umschrieben als 
gleichwertige Ersetzung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts bzw. land-
schaftsgerechter Neugestaltung im Hinblick auf Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes.“ Im 
Gegensatz zu den anderen Autoren sehen Marzik und Wilrich keine zwingende Notwendigkeit 
eines räumlichen Zusammenhangs zwischen dem Eingriff und dessen Kompensation (in sonsti-
ger Weise); die Notwendigkeit eines funktionalen Zusammenhangs wird hingegen nicht in Frage 
gestellt.       
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Lenz (Rechtsgutachten zur Umsetzung der §§ 18 – 20 BNatSchG in Landesrecht; vorgelegt im 
Auftrag des Ministeriums für Ernährung und ländlichen Raum, Land Baden-Württemberg, 2003) 
sieht nicht nur die Notwendigkeit eines funktionalen Bezugs zwischen Eingriff und Kompensati-
onsmaßnahme, sondern fordert einen solchen sogar für den Einsatz von Ersatzgeldern/Mitteln 
aus der Ersatzzahlung (zumindest als „Soll“-Vorschrift). 

Franz (Umweltrecht für Sachsen-Anhalt, Baden-Baden 2003) greift das Thema im Abschnitt 
„Naturschutzrecht“ sehr konkret auf: „Nur sehr eingeschränkt ist eine Eingriffskompensation 
durch den Abriss leerstehender Außenbereichsgebäude und eine Flächenrenaturierung möglich. 
Leerstehende bzw. Ruinengebäude dienen oft in besonderer Weise dem Naturschutz, da sie eine 
Vielzahl von Nist-, Versteck- und Nahrungsmöglichkeiten bieten. Ihr Abriss kann dem Natur-
haushalt daher sogar schaden. Die Beseitigung eines Außenbereichsgebäudes sollte daher i. d. R. 
nur als Kompensation von Eingriffen in das Landschaftsbild dienen.“  

In einer Fußnote (zum vorstehenden letzten Satz) wird festgestellt. „Eine Entsiegelung durch den 
vollständigen Abriss von Gebäuden kann zwar Eingriffe in den Naturhaushalt kompensieren. Die 
Kosten der Maßnahme dürften meist aber außer Verhältnis zu dem Vorteil für den Naturhaushalt 
stehen. Die für eine Entsiegelung aufzubringenden Mittel können meist weit effektiver eingesetzt 
werden.“ 

Im Nachbarbundesland Brandenburg soll angeblich eine Eingriffsbilanzierung auf der Basis der 
Kostenäquivalenz akzeptiert werden. Das ist nicht der Fall. 

 In den in die Internetseite des MLUR eingestellten Handlungsanleitungen zum Vollzug der Ein-
griffsregelung ist lediglich eine "Versiegelungsabgabe" in Höhe von 10 €/m² bei einfachen Ein-
griffen vorgesehen, bei denen es nur um das Schutzgut Boden geht (Neuversiegelungen) und eine 
naturschutzfachlich eingehende Prüfung des Ausgleichs oder Ersatzes als nicht sinnvoll einge-
stuft wurde; es handelt sich dabei aber um eine echte Abgabe und nicht um eine Bemessungs-
grundlage für die Kompensation. Bei turmartigen Eingriffen, die schwer zu kompensieren sind 
wie Windkraftanlagen und Antennenträger, wird allerdings die Kompensation in Geld je Meter 
Anlagenhöhe berechnet: Bei Windkraftanlagen zwischen 100 bis 700 €/m. Der sich danach erge-
bende Geldbetrag steht vorrangig für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und der verbleibende 
Rest als Ausgleichsabgabe zur Verfügung. (vgl. Windkrafterlass vom 24.05.1996 (Amtsbl.f.Bbg. 
S. 654, geändert durch Änd.-Erl. vom 08.05.2002, veröffentlicht im Amtsbl.f.Bbg. S. 559). 

Die Verpflichtung zur Vollkompensation der Eingriffsfolgen wird im Übrigen von keinem Autor 
in Frage gestellt; eine derartige Abwägung ist lediglich bei der Abarbeitung der Eingriffs-
regelung bei der Bauleitplanung zulässig (geregelt durch BauGB, nicht durch BNatSchG). 

Auch über Ökokontoregelungen lässt sich keine andere Lösung finden. „Ökokonto“ bedeutet le-
diglich, dass Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen unabhängig von einem konkreten Eingriff 
durchgeführt und später einem Vorhaben als Kompensationsmaßnahme zugeordnet werden. Die 
Verpflichtung zum räumlich-funktionalen Zusammenhang wird nicht aufgehoben.  
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Damit bleibt als einzige verbleibende Möglichkeit die Nutzung von Ersatzzahlungen. Die zitierte 
Auffassung von Lenz (Rechtsgutachten Baden-Württemberg) wird von anderen Kommentatoren 
nicht geteilt. 

Die Festsetzung einer Ersatzzahlung ist nur zulässig, wenn sämtliche Möglichkeiten zur Natural-
kompensation, d. h. durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, ausgeschöpft wurden und dann 
immer noch Kompensationsdefizite verbleiben. Das zu erwartende Finanzaufkommen dürfte 
demnach eher gering sein und kaum in nennenswertem Umfang für derartige Maßnahmen ausrei-
chen. 

An Stelle des Versuches, den Bodenschutz stärker in die Eingriffsregelung zu implementieren, 
sollte deshalb eher versucht werden, die Möglichkeiten zur Stellungnahme im Rahmen der Be-
hördenbeteiligung zu nutzen. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist zwangsläufig stär-
ker auf Pflanzen und Tiere bzw. Biotope und auf das Landschaftsbild aus-gerichtet als auf die 
durch andere gesetzliche Normen mehr oder weniger ausreichend berücksichtigten Schutzgüter 
Wasser, Luft und Boden. 
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Bodenbezogene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Dr. O. Penndorf,  FA „Bewertung von Böden in der Bauleitplanung“ des BVB e.V. 

 
1        Einleitung 
 
Die vorliegende Arbeit [1] knüpft an den Leitfaden „Bodenschutz in der Bauleitplanung – eine 
vorsorgeorientierte Bewertung“ [2] des BVB als Fundament für die qualifizierte Bewertung des 
Bodens und seiner Funktionen an. und enthält grundsätzliche fachliche Hinweise für den Um-
gang mit dem Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Die Berücksichtigung von 
Eingriffsauswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt gehört seit Jahren zum Planungsalltag. 
Obwohl Böden inzwischen sowohl über das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) bzw. ein-
zelne Ländergesetze als auch über andere Umweltfachgesetze einen festen Platz in der Gesetzge-
bung gefunden haben, ist ihre Berücksichtigung in der Planungs- und Verwaltungspraxis noch 
immer nicht ausreichend. Unter Einbeziehung der aktuellen fachlichen Erkenntnisse und Erfah-
rungen werden Möglichkeiten der Kompensation von Eingriffen in Böden dargestellt und praxis-
orientierte Beispiele für Anhaltspunkte zur die Berücksichtigung der natürlichen Bodenfunktio-
nen und der Archivfunktion in den unterschiedlichen Maßnahmenbereichen der Eingriffsrege-
lung aufgezeigt. 
 
2  Das Schutzgut Boden in der Eingriffsregelung 
 
Die Berücksichtigung des Bodens in der Eingriffsregelung verlangt eine formalisierte Verfah-
rensweise. Von zentraler Bedeutung sind dabei folgende Fragestellungen 

�  Wie sind die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktion zu erfassen und zu bewer-
ten? 

�  Welche erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen können von einem Vorhaben auf 
das Schutzgut Boden ausgehen? 

�  Können Beeinträchtigungen ganz oder teilweise vermieden werden? 
�  Welche Grundsätze sind bei der Ermittlung von Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen für be-

einträchtigte Bodenfunktionen zu beachten? 
�  Wie kann ein Ausgleich bzw. Ersatz der beeinträchtigten Bodenfunktionen erfolgen? 

 
2.1  Erfassung und Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion 
 
Für die Bewertung des Eingriffs muss zunächst die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und 
des Landschaftsbildes ermittelt und bewertet werden. In diesem Zusammenhang sind die natürli-
chen Bodenfunktionen und die Archivfunktion, die Empfindlichkeit der Böden und die Naturnä-
he der Böden für das jeweilige Plangebiet bzw. für den Standort eines Vorhabens zu erfassen und 
unter Berücksichtigung der regionalen Situation zu bewerten [2].  
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Natürliche Bodenfunktion und Archivfunktion 

Die im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu beachtenden Funktionen leiten 
sich aus den in §2 Abs.2 Nr.1 BBodSchG genannten Bodenfunktionen ab [2]. Die Beurteilung 
des Eingriffs muss die Funktionen umfassen, bei denen potenzielle Beeinträchtigungen auftreten 
können. In diesem Zusammenhang ist auch die Archivfunktion der Böden als Zeugnis der Land-
schaftsentwicklung von Bedeutung.  

Naturnähe 

Vom BVB wird empfohlen, aufgrund ihrer übergeordneten Bedeutung zusätzlich den Grad der 
Naturnähe parallel zur Bewertung der Bodenfunktionen zu ermitteln [2]. Die Naturnähe ersetzt 
die in den anderen Verfahren durchgeführte Bewertung der Vorbelastung. Dabei wird davon aus-
gegangen, je naturnäher ein Boden ist, desto geringer ist seine Vorbelastung. 

Empfindlichkeit 

Für die Eingriffsvermeidung und – minimierung sowie für Ausgleich und Ersatz ist die Darstel-
lung der Empfindlichkeit von Böden relevant  

Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit 

Um die Schwere des Eingriffs zu beurteilen bzw. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu bemes-
sen, werden schutzwürdige und schutzbedürftige Böden ermittelt [3]. Je höher die Funktionser-
füllung der natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion ist, umso schutzwürdiger sind 
die Böden. Nach Auffassung des BVB wird die Schutzwürdigkeit der Böden darüber hinaus auch 
durch den Grad der Naturnähe bestimmt [2]. Die Schutzbedürftigkeit lässt sich aus ihrer Emp-
findlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen ableiten. Je empfindlicher die Böden gegenüber den 
jeweiligen Wirkfaktoren sind, umso schutzbedürftiger sind sie [4]. Bei Eingriffen in Böden mit 
besonderer Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit wird ein hohes Maß an bodenbezogenen 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen erforderlich. 
 
2.2  Eingriffsbewertung 
 
Zur Bewertung des Eingriffs ist im ersten Schritt eine Erfassung der Wirkfaktoren und daraus re-
sultierender bodenbezogener Beeinträchtigungen und im zweiten Schritt eine Beurteilung ihrer 
Erheblichkeit und Nachhaltigkeit erforderlich.  
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Wirkfaktoren 

Bodenbezogene Beeinträchtigungen können durch folgende Wirkfaktoren ausgelöst werden: 

Während für alle vorhabensrelevanten Wirkfaktoren Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen sind, 
werden zur Bemessung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen lediglich die physika-
lisch/mechanischen und hydrologischen Wirkfaktoren (= nicht-stoffliche Wirkfaktoren) herange-
zogen.  

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen 

Die Erheblichkeit ergibt sich sowohl aus der Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit der be-
troffenen Bodenfunktionen als auch aus der Art, Intensität und dem räumlichen Umfang der Be-
einträchtigungen. Um zu bewerten, ob eine Beeinträchtigung nachhaltig auf den Naturhaushalt 
bzw. die Bodenfunktionen einwirkt, muss die Wirkungsdauer abgeschätzt werden. In Anlehnung 
an [5] ist eine Beeinträchtigung dann als nachhaltig einzustufen, wenn 5 Jahre nach Beginn der 
Beeinträchtigung die betroffenen Böden nicht wieder die gleiche Funktionsfähigkeit aufweisen.  
 
2.3 Vermeidung von Eingriffen 
 
Das Vermeidungsgebot bedeutet, ein Vorhaben planerisch oder technisch so zu optimieren, das 
die möglichen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben weitestgehend vermieden und unver-
meidbare Beeinträchtigungen minimiert werden. Die Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen 
kann zur vollständigen oder teilweisen Vermeidung der Beeinträchtigungen führen. Die teilweise 
Vermeidung von Beeinträchtigungen wird als Minimierung  bezeichnet. Grundsätzlich sind als 
Vermeidungsmaßnahmen folgende Sachverhalte sicherzustellen: 

�  Wiederverwendung des Bodenmaterials am Eingriffsort, 
�  keine Verwendung standortfremden Bodenmaterials, sowie 
�  Aufstellung eines Erdmassen-Ausgleichskonzeptes. 

Darüber hinaus kommen im Wesentlichen die nachfolgenden Möglichkeiten zur Vermeidung in 
Betracht: 

�  Physikalische/mechanische  
Wirkfaktoren: 

�  Versiegelung, 
�  Bodenabbau, 
�  Bodenüberdeckung, 
�  Bodenumlagerung, 
�  Bodenschadverdichtung, 
�  Bodenerosion, 
�  Bodenauftrag. 

�  Chemische Wirkfaktoren: 
�  organische Schadstoffe, 
�  anorganische Schadstoffe, 
�  Säurebildner, 
�  dispergierte, nicht gelöste Stoffe. 
�  Hydrologische Wirkfaktoren 
�  Entwässerung 
�  Vernässung 
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�  Maßnahmen zur Vermeidung von Flächenverbrauch und Bodenversiegelung 

- Sparsame und schonende Ausweisung von Bauflächen 
- Flächensparende Bebauung 
- Verminderung des Versiegelungsgrades 
- Verminderung der Flächeninanspruchnahme während der Bauzeit 

�  Maßnahmen zur Vermeidung von Strukturschäden (insb. Bodenverdichtungen) 

- Sachgerechte Behandlung von Böden 
- Optimierung des Bauablaufes und der Bauverfahren 

�  Maßnahmen zur Vermeidung von stofflichen Belastungen 

- Sorgsamer Umgang mit gefährdenden Substanzen 
- Verwendung geeigneter, umweltneutraler Baustoffe 
- Auswahl bodenschonender Pflegemaßnahmen 
- Verminderung des Schadstoffeintrages durch Emissionen 

 
2.4 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in den Boden 
 
Grundsätze 

In der gegenwärtigen Planungspraxis werden für die Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen vorrangig Biotoptypen herangezogen. Dabei werden die vorhabensbedingten Beeinträch-
tigungen von Bodenfunktionen bisher i. d. R. nicht gesondert ermittelt und somit nur pauschal 
mit den Maßnahmen für den Arten- und Biotopschutz kompensiert (Mehrfachwirkung, multi-
funktionaler Ausgleich). Nicht in allen Fällen des multifunktionalen Ausgleichs können die vor-
habensbedingten Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen ausreichend ausgeglichen/ersetzt 
werden, da hierbei nur einzelne Bodenfunktionen wiederhergestellt oder entwickelt werden. So 
werden insbesondere Beeinträchtigungen der Lebensraumfunktion (zumeist der natürlichen Bo-
denfruchtbarkeit) und der Archivfunktion bei der Bilanzierung der Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen nur selten berücksichtigt.  
Bodenschutzfachlich muss jedoch in jedem Einzelfall geprüft werden, ob und in welchem Um-
fang die multifunktionalen, vorrangig dem Arten- und Biotopschutz dienenden Maßnahmen auch 
zur Wiederherstellung oder Entwicklung aller beeinträchtigten Bodenfunktionen führen (boden-
bezogene Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung). Für die Ableitung bodenfunktionsbezogener Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen sollen deshalb folgende Aspekte besondere Beachtung finden. 

�  Bei biotoptypbezogenen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen müssen auch die standörtlichen Bo-
denverhältnisse berücksichtigt werden. Dabei sind Beeinträchtigungen der Leistungsfähig-
keit der natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion zu vermeiden. 

�  Der Totalverlust aller Bodenfunktionen durch Versiegelung kann nur teilweise durch biotop-
typbezogene Maßnahmen ausgeglichen / ersetzt werden. 
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�  Bei einer baulichen Inanspruchnahme von Böden ist generell auch die natürliche Boden-

fruchtbarkeit bei der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zu berücksichtigen. 
Die Archivfunktion ist nicht funktionsgleich ausgleichbar/ersetzbar. Eingriffe in den Boden 
sind bei Betroffenheit der Archivfunktion prioritär zu vermeiden. Bei vorrangigem Eingriff 
soll der Ersatz bodenbezogen erfolgen. 

�  Die Wiederherstellung der Bodenfunktionen ist ein langfristiger natürlicher Prozess. Die 
Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen leiten diesen Prozess nur ein. 

 
Beispiele für Maßnahmen zum Ausgleich/Ersatz von Eingriffen in den Bodenhaushalt 

�  Rückbau von Bodenversiegelungen (Entsiegelung und Teilentsiegelung) 

Zielsetzung: Herstellung möglichst standorttypischer, durchwurzelbarer Bodenverhältnisse 
(Filter- und Puffervermögen, Retentionsvermögen, natürliche Bodenfruchtbarkeit) als Basis 
für eine später geplante Bodennutzung (Land- oder Forstwirtschaft, Flächen für Arten- und 
Biotopschutz) 
Nicht mehr benötigte Bodenversiegelungen sind einschließlich des Unterbaues und der Ne-
benanlagen zurückzubauen und die Geländeverhältnisse der Umgebung anzupassen. Für 
Entsiegelungsmaßnahmen sind auch Entsiegelungen in Verbindung mit dem Abbruch von 
Hochbauten zu überprüfen. 

Tabelle 1: Maßnahmenkomplexe und deren Eignung als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe 
in Böden 

Eignung als Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen für 
Eingriffe in Böden durch: 
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1 
Rückbau von Bodenversiegelungen  
(Entsiegelung und Teilentsiegelung) 

�  �  �  �  �  

2 Bodenlockerung (mechanisch, biogen) �  �  �  �  �  

3 Wiedervernässungen von meliorierten Bodenstandorten �  �  �  �  �  

4 Entwässerung von technogen vernässten Bodenstandorten    �   

5 Abtrag von Bodenüberformungen (technogene Substrate) �  �  �  �  �  

6 
Nutzungsextensivierungen  
(Nutzungsänderung, Verringerung Betr.-mitteleinsatz) 

�  �  �  �  �  

7 Erosionsschutzpflanzungen �  �  �  �  �  

�  als bodenfunktionsbezogene Ausgleichsmaßnahme geeignet (bodenfunktionsbezogener Ausgleich) 

�  bedingt als Ausgleichsmaßnahme geeignet (bodenfunktionsbezogener Ersatz) 

�  zur Verbesserung von Bodenfunktionen ohne Eingriffsbezug geeignet (Ersatz ohne Eingriffsbezug) 
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�  Bodenlockerung 

Zielsetzung: Bodenlockerung zur Wiederherstellung oder Stärkung der natürlichen Boden-
funktionen (Filter- und Puffervermögen, Retentionsvermögen, natürliche Bodenfruchtbarkeit 
als Basis für eine später geplante Flächennutzung - Land- oder Forstwirtschaft, Flächen für 
Arten- und Biotopschutz) 
Die vorzusehende Art und Weise der Bodenlockerung ist dabei am Einzelfall festzulegen. 
Die gängigsten Methoden sind die mechanische Lockerung durch Pflügen oder/und Fräsen 
bei Oberbodenverdichtungen und Tieflockerungsmaßnahmen bei Unterbodenverdichtungen. 
Ansaaten von tiefwurzelnden Pflanzen tragen zur Konsolidierung der mechanisch gelocker-
ten Bodenstruktur bei (biogene Lockerung). 

�  Wiedervernässungen von meliorierten Bodenstandorten 

Zielsetzung: Wiederherstellung der ursprünglichen grund- oder stauwasserbeeinflussten 
Bodensituation mit ihren standorttypischen Bodenfunktionen (hier insbesondere die beson-
deren Standorteigenschaften, das Filter- und Puffervermögen sowie das Retentionsvermö-
gen) 
Sinnvoll sind Maßnahmen der Wiedervernässung jedoch im Allgemeinen nur unter zwei 
grundlegenden Voraussetzungen: Zum Ersten sind für Wiedervernässungsmaßnahmen nur 
früher grund- oder staunässegeprägte Bodenstandorte geeignet, die durch Eingriffe des Men-
schen entwässert wurden. Zum Zweiten sind die Maßnahmen zur Wiedervernässung auf die 
dauerhafte Erreichung der ursprünglichen (d. h. natürlichen) Wasserverhältnisse auszurich-
ten.  

�  Entwässerung von technogen vernässten Bodenstandorten 

Zielsetzung: Wiederherstellung der ursprünglichen nicht grund- oder stauwasserbeeinfluss-
ten Bodensituation mit ihren standorttypischen Bodenfunktionen (hier besonders die natürli-
che Bodenfruchtbarkeit) 
Sinnvoll sind Maßnahmen zur Entwässerung jedoch nur bei anthropogen vernässten Boden-
standorten und wenn die Entwässerung auf die Erreichung der ursprünglichen (d. h. natürli-
chen) Wasserverhältnisse ausgerichtet ist. Bei der Konzipierung der Maßnahmen ist konse-
quent darauf zu achten, dass durch die Entwässerung nicht neuerliche Eingriffe in den Bo-
denhaushalt verursacht werden. 

�  Abtrag von Aufschüttungen 

Zielsetzung: Wiederherstellung der ursprünglichen Bodensituation mit ihren standorttypi-
schen Bodenfunktionen (Strukturanreicherung der Landschaft) 
Von Interesse sind in diesem Zusammenhang besonders Aufschüttungen/Verfüllungen von 
Senken und Bachtälern in Lössgebieten, aber auch von anderen Hohlformen in den Mittel-
gebirgsbereichen und den glazigen geprägten Landschaften mit technogenen Substraten. 
Aufschüttungen/Verfüllungen mit natürlichen Bodensubstraten sollten von Rückbaumaß-
nahmen dann ausgenommen werden, wenn durch deren Abtrag keine wesentliche Verbesse-
rung natürlicher Bodeneigenschaften erreicht werden kann. 
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�  Nutzungsextensivierungen 

Neben Maßnahmen der konservierenden Bodenbearbeitung kommen insbesondere Maß-
nahmen aus dem Bereich des Arten- und Biotopschutzes in Betracht, die auch zu entspre-
chenden Verbesserungen der natürlichen Bodenfunktionen führen können. Während die 
konservierende Bodenbearbeitung zu den reinen bodenfunktionsbezogenen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zu rechnen ist, wird der Maßnahmenkomplex „Umwandlung von Acker- 
in extensive Grünlandstandorte /  Anlage von Gewässerrandstreifen mit Ufergehölzen / na-
turnahe Erstaufforstungen auf Acker“ unter dem Begriff „multifunktionaler Ausgleich“ zu-
sammengefasst. 

�  Erosionsschutzpflanzungen 

Zielsetzung: Verminderung von Bodenerosion 
Bei der Konzipierung von Erosionsschutzpflanzungen ist die genaue Kenntnis der Erosions-
gefährdung der einzelnen Bodenstandorte sowie deren Ursache notwendig. Neben den Ero-
sionsschutzpflanzungen gibt es weitere Möglichkeiten zur Verhinderung von Bodenerosio-
nen. In Zusammenhang mit den Maßnahmen zu Nutzungsextensivierungen wurde bereits 
darauf hingewiesen. 
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Berücksichtigung fruchtbarer Böden im Rahmen der Eingriffsregelung  
am Beispiel der Schwarzerde –  

aktuelle Situation und Vorschläge zur Veränderung 
Dr. D. Feldhaus, LABG 

Dr. A. Weigel, LAU 

 
In der Planungspraxis und den meisten Verfahrensansätzen zur Ermittlung des Kompensati-
onsumfanges werden vorrangig Biotoptypen bzw. –komplexe herangezogen. Diese Konven-
tion wird damit begründet, dass sich der Naturhaushalt als komplexes Wirkungsgefüge aller 
natürlichen, d.h. biotischen und abiotischen Faktoren wie Tiere und Pflanzen, Boden, Was-
ser, Klima/Luft darstellt ((AG BOSCH & PARTNER/FELDWISCH/WOLF 1999).  

Besonders der Ansatz, den Schutz, die Pflege und die Entwicklung der Landschaft überwie-
gend an der Seltenheit der vorzufindenden Ausprägung von Flora und Fauna auszurichten 
wird dem Auftrag des BNatSchG, auch die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und die 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig zu sichern, nur zum Teil gerecht. Zunehmende 
Flächeninanspruchnahme für die Errichtung baulicher Anlagen, für Abgrabungen und für 
Aufschüttungen reduzieren den Bestand gerade der Böden, denen bisher kein besonderer 
Schutzstatus zugebilligt wurde und das sind insbesondere acker- oder gartenbaulich genutzte 
Böden. Diese Böden sind aber gerade wegen ihrer hohen Leistungsfähigkeit im Naturhaus-
halt (hohe Bodenfruchtbarkeit auf Grund von günstigen physikalischen, chemischen und bio-
logischen Eigenschaften) niemals brachgefallen bzw. aufgeforstet worden.  

Aus Sicht des Bodenschutzes müssen Bodeneigenschaften, die sich letztlich in einer höheren 
Bodenfruchtbarkeit ausdrücken höher bewertet werden und stärkere Berücksichtigung beim 
Ausgleich und Ersatz von Eingriffen finden (WALLBAUM, 1999). Die natürliche Ertrags-
funktion (oder ihre Synonyme wie biotische Ertragsfähigkeit, Bodenfruchtbarkeit etc.) darf 
also, entgegen der derzeitigen naturschutzfachlichen Praxis, nicht als Negativkriterium bei 
der Standortbeurteilung herangezogen werden (MÜLLER-PFANNENSTIEL et al., 1999). 
Dies ist gerade in Sachsen-Anhalt häufig mit einem Konflikt verbunden, da oftmals die in 
der Erfüllung natürlicher Bodenfunktionen besonders hochwertigen Lößschwarzerden unter 
Ackernutzung betroffen sind. Um der weiteren Inanspruchnahme ertragreicher landwirt-
schaftlicher Flächen u. a. durch Bebauung bzw. Umwidmung als Flächen für Naturschutz 
entgegenzuwirken, sind auf der Bodenbewertung nach BBodSchG basierende Alternativen 
aufzuzeigen.  

Die differenzierte Berücksichtigung von Böden in der Eingriffsregelung erfordert, dass die 
Lage und die Eigenschaften der Böden bekannt sind. Entsprechende Informationsgrundlagen 
steuert das Landesamt für Geologie und Bergwesen bei, indem neben Bodenkarten auch Be-
wertungen der Böden durchgeführt werden, die u. a. auf ihre Funktionserfüllung nach 
BBodSchG orientiert sind (s. a. Beiträge HELBIG und WEIGEL/BISCHOFF/FELDHAUS). Die für 
Bodenschutz und Naturschutz zuständigen Landesbehörden können auf diesen Grundlagen 
Regelungen erarbeiten, die im Vollzug die Vorgaben des BBodSchG ausgestalten. Dieser  
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Vorgang wird anhand des Beispiels zur Berücksichtigung besonders fruchtbarer Böden in 
der Eingriffsregelung dargestellt. 

 
Die Schwarzerde ist der Boden des Jahres 2005. 
 

Der erste Boden, der im Wettbewerb „Boden des Jahres“ erwählt wurde ist die Schwarzerde. 
Ausführlich beschrieben wurde dieser Boden anlässlich der Bekanntgabe im Rahmen der Aus-
stellung „Bodenwelten“ (http://www.bodenwelten.de) 

http://www.bodenwelten.de/bod_bewusstsein/boden_des_jahres/Festvortragneu170105.pdf 

Hier nur die Highlights dieses Bodens: 

·  Er besitzt die höchste natürliche Bodenfruchtbarkeit aller Böden in Deutschland und bildet 
in der Bodenschätzung deshalb die „Meßlatte“. 

·  Die hohe Bodenfruchtbarkeit resultiert aus seiner hohen Wasserspeicherkapazität bei guter 
Durchlüftung und seiner hohen Nährstoffspeicherkapazität und -verfügbarkeit. 

·  Aus den günstigen „abiotischen“ Eigenschaften resultiert die hohe biologische Aktivität im 
Boden 

·  Die Schwarzerden haben in Deutschland ein enges Verbreitungsgebiet, da sie sich nach der 
letzten Eiszeit in einem trocken-kalten Kontinentalklima bildeten und nur durch eine unun-
terbrochene Ackernutzung im Mitteldeutschen Trockengebiet erhalten blieben 

·  Die Schwarzerde bestimmt die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes weiter Teile Sach-
sen-Anhalts 

·  Eine erfolgreiche Landwirtschaft wäre ohne die besonderen Eigenschaften der Schwarzerde 
in den Trockengebieten nicht möglich 

·  Brachfallen und Waldbedeckung führt mittelfristig zu Bodenveränderungen, durch die die 
hervorragenden Eigenschaften verloren gehen. 

·  Die Fruchtbarkeit und leichte Bearbeitbarkeit dieser Böden begünstigte den Beginn des A-
ckerbaus vor mehr als 7000 Jahren in diesem Raum und den relativen Wohlstand und die po-
litische Bedeutung im Laufe der geschichtlichen Entwicklung. 
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Verbreitung von Schwarzerden in Deutschland (blau - Schwarzerden, gelb und braun - schwarzerdeähnliche Böden) 
(Quelle: http://www.bgr.de/saf_boden/SAF/SchwarzerdeA4Hoch600dpi.pdf) 

 
Die Bedeutung fruchtbarer Böden wird von folgenden Feststellungen aus unterschiedlichen Zu-
sammenhängen weiterhin begründet: 

·   „Immer und zu allen Zeiten ist es der Boden mit seiner Fruchtbarkeit gewesen, der über 
Wohl und Wehe eines Volkes entschieden hat“ (J. v. Liebig) 

·  „Der Boden ist eines der kostbarsten Güter der Menschheit. Er ermöglicht es Pflanzen, Tie-
ren und Menschen auf der Erdoberfläche zu leben“ (europäische Bodencharta) 

·  „Auch wenn wir gegenwärtig für die landwirtschaftliche Produktion nicht mehr jeden Hektar 
Ackerland in Deutschland nutzen müssen, ist es angesichts der weltweiten Entwicklungen 
bei Klima, Böden und Bevölkerung unsere Pflicht, gerade die wertvollen Schwarzerdeböden 
für nachfolgende Generationen zu erhalten“  
(Aus dem Grußwort des Staatssekretärs Dr. Christian Eberl, Niedersächsisches Umweltmi-
nisterium, auf der Veranstaltung zur Verkündung des Bodens 2005) 

 
Anforderungen an eine Eingriffsregelung 

 
Boden- und Naturschutz zielen gemeinsam darauf ab, das Schutzgut Boden und seine Funktionen 
im Naturhaushalt nachhaltig zu sichern. Da der Boden Teil des Naturhaushaltes ist und dessen 
Leistungsfähigkeit vor allem durch den Boden mitbestimmt wird, sollen die Bodenfunktionen 
auch in der Eingriffsregelung Berücksichtigung finden (LANA/LABO-Positionspapier zum Bo-
den- und Naturschutz, 2004).  
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Diese Feststellung stimmt mit § 1 des Naturschutzgesetzes Sachsen-Anhalt überein. Zu den Zie-
len des Naturschutzes und der Landschaftspflege heißt es hier u. a. in Absatz 1 „Natur und Land-
schaft sind ...  so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, dass 

1.  die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 
2.  die Nutzbarkeit der Naturgüter, ... als Lebensgrundlagen des Menschen und als Vorausset-

zung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert sind. 

In Abs. 3 wird festgestellt, dass die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft für die Erhaltung 
der Kultur- und Erholungslandschaft eine zentrale Bedeutung zukommt; sie dient in der Regel 
den Zielen dieses Gesetzes. In § 2, Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
wird ausgeführt:4. Boden ist zu erhalten; ein Verlust oder eine Verminderung seiner natürlichen 
Fruchtbarkeit und natürlichen Ertragsfähigkeit sind zu vermeiden.5. Beim Abbau von Boden-
schätzen ... dauernde Schäden des Naturhaushalts sind zu verhüten. ... Beeinträchtigungen ... sind 
durch Rekultivierung oder naturnahe Gestaltung auszugleichen. Im Erlass zur Eingriffsregelung 
Sachsen-Anhalt erfolgt die Beurteilung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
fast ausschließlich über Biotoptypen. Es wird festgestellt, dass Schutzgüter wie der Boden meist 
hinreichend mit berücksichtigt sind. Ergänzende  Bewertungsverfahren sind möglich, wenn eine 
Bewertung über den Biotopwert nicht abgedeckt werden können. Die Zusatzbewertung kommt 
dann in Betracht, wenn der Biotopwert zu offenbar falschen oder erheblich unvollständigen Be-
wertungen führt. Für das Schutzgut Boden gilt dies bei überdurchschnittlich hoher Erfüllung der 
Bodenfunktionen. Solche Fälle werden gesehen, wenn keine oder geringe anthropogene Boden-
veränderungen, vorliegen (z. B. traditionelle nur gering den Boden verändernde Nutzungen (na-
turnahe Biotop- und Nutzungstypen)) und beim Vorkommen seltener Bodentypen. Gerade diese 
Bodensituationen werden jedoch in aller Regel sehr gut durch die Biotoptypen bewertet.  

Der dritte Punkt der Begründung einer Zusatzbewertung ist das Vorliegen einer überdurch-
schnittlich hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit. 
 
Wirkung des Biotopwertverfahren Sachsen-Anhalt in der Praxis 
 
Als Standardfälle für die Anwendung der Eingriffsregelung finden sich in den Vorgängen, die 
den Trägern öffentlicher Belange vorgelegt werden, Anträge auf die Genehmigung von Gewerbe-
flächen/Gewerbegebiete und zum Rohstoffabbau.  

Beispiel 1 zeigt das Bauvorhaben einer Verkaufseinrichtung, bei der durch Pflanzung von Bäu-
men und die Gestaltung der Funktionsfläche zur Regenwasserversickerung die Versiegelungen 
durch das Verkaufsgebäude und den Parkplatz ausgeglichen werden konnten. Die Tatsache, dass 
durch eine überdurchschnittlich hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit der beplanten Fläche eine 
Funktion von besonderer Bedeutung zu berücksichtigen war, wurde nicht beachtet. Die Verwer-
tung des anfallenden Bodenmaterials („Mutterboden“) wird nicht erwähnt. 
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Beispiel 2 zeigt die Planung der Rekultivierung im Genehmigungsverfahren zu einer Kiesgrube. 
Hier wird die weitgehende Vermeidung von Rekultivierungsmaßnahmen als Quelle für Punkte 
im Ökokonto genutzt. Der Sonderfall, dass durch eine überdurchschnittlich hohe natürliche Bo-
denfruchtbarkeit der Abgrabungsfläche eine Funktion von besonderer Bedeutung zu berücksich-
tigen war, wurde nicht beachtet. Die Verwertung anfallender Bodenmaterialien („Mutterboden“ 
und Abraum) wird nicht erwähnt. Die Möglichkeit diese zur Rekultivierung einzusetzen wird 
nicht erwogen, da die im Kiesabbau ohne Rekultivierung entstehende Oberfläche mit dem Poten-
tial für Extremstandorte wesentlich höhere Bewertungen für das Ökokonto verursacht. Da Roh-
stoffgewinnungsflächen einzeln genehmigt werden, kommt es in bestimmten Regionen zum Ver-
lust von hunderten Hektar fruchtbarsten Ackerlandes, ohne das wirkungsvolle Rekultivierungs-
maßnahmen beauflagt werden. Landschaft und Landschaftshaushalt werden dabei grundlegend 
geändert, wertvolle Bodenfunktionen nachhaltig zerstört. 

Praxisbeispiel 1

Gewerbefläche
Ausgangssituation:
Boden: Schwarzerde
Nutzung: Acker
Punkte: 5

Ausgleich durch Einzelbäume und Funktionsflächen
• Bepflanzung = Strauch-Baumhecke 16
• Regenwasserversickerung-Feuchtbiotop = Tümpel 20
• Umfeld Regenwasserversickerung = Gebüsch 17
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Bewertung der bisherigen Praxis der Anwendung 
 
Die o. g. Beispiele sind in ihrem Erscheinungsbild durchaus repräsentativ und zeigen, dass in der 
bisherigen Anwendung der Eingriffsregelung wesentlich Probleme bei der Berücksichtigung des 
Schutzgutes Boden vorliegen. Folgende Defizite sind erkennbar: 

·  Bei der Bestimmung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts wird der Boden nicht 
erfasst und hinsichtlich seiner Funktionen (einschließlich der natürlichen Bodenfruchtbarkeit) be-
wertet. 

·  Bei der Bestimmung des Eingriffstatbestandes und der Langzeitfolgen werden der Umfang und die 
Intensität der Beeinträchtigungen des Bodens bzw. seiner Funktionen nicht dargestellt und bewertet. 

·  Unvermeidbare Bodenbeeinträchtigungen werden nicht in erster Linie durch im Sinne des Boden-
schutzes am besten geeignete Maßnahmen, wie Entsiegelung und Rekultivierung kompensiert. 

·  Die von der Eingriffsregelung zumindest für den Fall von Böden mit überdurchschnittlich hoher Bo-
denfruchtbarkeit vorgesehene verbal-argumentative Bilanzierung wird nicht durchgeführt. Sie kann 
auch nicht beauflagt werden, da nicht definiert ist, was eine „überdurchschnittliche Bodenfruchtbar-
keit“ ist bzw. auf welcher Fläche diese Bewertung gilt. 

·  Der Flächenverbrauch betrifft in den meisten Fällen die landwirtschaftliche Nutzfläche. In die-
sem Fall kann die Berücksichtigung der natürlichen Bodenfunktionen nach BBodSchG (§ 2) 
nicht durch das Biotopwertsystem abgedeckt werden. Damit müsste die vom Bewertungsmodell 
als Ausnahme vorgesehene „ergänzende“ Bewertung in der Praxis zum Regelfall werden. 

 

Praxisbeispiel (2)
Ausgangssituation:
Acker = 5
Boden: 
Schwarzerde

Ausgleich durch Vermeidung von Rekultivierung
Planum, unbehandelt = sonstige Sandtrockenrasen/Pionierfluren, 19
Abraum, Steine usw. = sonstige Silikat-Felsflur, 18
Verkippte bindige Zwischenmittel = Pioniervegetation auf (wechsel-) 

nassen, nährstoffreichen Standorten, 19
Ackerbaulich nicht mehr nutzbare Flächen = heimische Baumarten, 16

Kiesabbau
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Was tun? 
 
Für die Berücksichtigung des Schutzgutes Boden in der Eingriffsregelung existieren Ansätze 
und Regelungen in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, in anderen Bundesländern und 
auch in Sachsen-Anhalt. Eine anzustrebende Lösung für Sachsen-Anhalt sollte für die Be-
wertung erforderliche Faktoren in angemessener Art und Weise berücksichtigen und einfach 
anzuwenden sein. Ohne einer erforderlichen Diskussion vorzugreifen soll hier ein mögliches 
Beispiel dargestellt werden, das Elemente aus unterschiedlichen Ansätzen verwendet. 
Grundlage bleibt die Bewertung des Umfangs der Wertminderung des Biotopwertes vor dem 
Eingriff zum Planungswert nach dem Eingriff. Um die Betroffenheit von Werten und Funktionen 
besonderer Bedeutung zusätzlich zur Biotoptypenkartierung berücksichtigen zu können, ist eine 
ergänzende Erhebung und Bewertung der jeweiligen Funktionsausprägung durchzuführen. 

·  Bewertung des Funktionsverlustes 

Für den in der Regel vorhandenen Fall der aktuellen Nutzung „intensiv genutzter Acker“ ist die 
relevante Funktionserfüllung die „natürliche Bodenfruchtbarkeit“ und hierfür sind Faktoren fest-
zulegen (s. Tab. 1).  
 
Tab. 1   Faktor der Berücksichtigung der Boden(teil)funktion „natürliche Bodenfruchtbarkeit“.  
 Nach Methode 1.3b.6 des Methodenkatalogs der Staatlichen geologischen Dienste, (Ad-hoc-AG Bo-

den, 2003, Dokumentation in Müller (2004), Verknüpfungsregel 6.8.11). Die Wertstufen liegen für die 
landwirtschaftliche Nutzfläche landesweit vor LAU, 2005). 

 

 
·  Bewertung des funktionalen Ausgleichs 

In §11 und 13 NatSchG LSA wird auf das Erfordernis des funktionalen Ausgleichs hingewiesen, 
d.h. der Bezug zu den verloren gegangenen Werten des Naturhaushaltes sollte hergestellt werden. 
Im Einzelfall muss also geprüft werden, ob die vorgesehene biotopbezogene Maßnahme zur 
Wiederherstellung der beeinträchtigten Bodenfunktion geeignet ist. Anhand von Tabelle 1 wird 
ersichtlich, dass einzelne Kompensationsmaßnahmen für verschiedene Bodenfunktionen unter-
schiedlich geeignet sind (s. Tab. 2). So verbessert sich bei Extensivierungsmaßnahmen z.B. die 
Lebensraumfunktion, die Filter- und Pufferfunktion hingegen kann durch fehlende Bodenkal-
kung, Boden- und Humuspflege sogar negativ betroffen sein (KOHL, 1991). 

Wertstufe Wertzahlenbereiche  
der Bodenschätzung 

Berücksichtigungsfaktor 

I sehr schlecht < 28 0,1 bis 0,4 

II schlecht 28 bis 40 0,5 bis 0,9 

III mäßig 41 bis 60 1,0 bis 1,4 

IV gut 61 bis 75 1,5 bis 1,9 

V sehr gut > 75 2,0 
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Tab.2: Bodenbezogene Bewertung von Kompensationsmaßnahmen (Ministerium für Raumordnung und 

Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt (1998): Empfehlungen zum Bodenschutz in der Bauleitplanung) 
 

Kompensations-
maßnahmen 

Bodenfunktionen 

 Standort na-
türliche Vege-

tation 

Standort für 
land- und 

forstwirtsch. 
Nutzung 

Regelung im 
Wasser-
haushalt 

Schadstoff-
puffer 

Archiv-
funktion 

Entsiegelung ++ ++ ++ ++ ++ 

Beräumung  
von Altablagerungen 

++ ++ ++ ++ ++ 

Minderung  
des Versiegelungsgrades 

o o ++ ++ o 

Minderung  
der Nutzungsintensität 

+ o o o o 

Auflockerung  
verdichteter Böden 

++ ++ ++ ++ o 

Wiederherstellung natür-
licher GW-verhältnisse 

++ o o o o 

Gewässerrenaturierung ++ o o o o 

Sanierung  
kontaminierter Böden 

+ + o ++ o 

Sachgerechte  
Verlagerung  
gewachsener Oberböden  
auf degradierte Standorte 

++ ++ o ++ o 

Rekultivierung  
(nach LABO, 2002) 1 

++ ++ ++ ++ o 

Erhöhung der  
Bodenbedeckung durch 
Ansaat o. Anpflanzung 

o o o ++ o 

Schutzpflanzungen o ++ o o o 

 
Legende 
 

Zeichen Bedeutung Anrechnungsfaktor 

++ deutlicher Kompensationseffekt 1 … 0,6 

+ geringer Kompensationseffekt 0,6 …0,3 

o kaum Kompensationseffekt 0 … 0,3  

(Anrechnung nur unter bestimmten Umständen) 

                                                 
1 Bezug zur Vollzugshilfe (LABO, 2002) hergestellt und Wertung geändert 
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·  Bewertungsbeispiel  
Im folgenden Beispiel der Planungen zur Genehmigung eines Kiessand-Abbaus soll die Vorge-
hensweise mit und ohne Berücksichtigung der besonderen Funktionserfüllung des Bodens und 
der Bewertung der Eignung der Kompensationsmaßnahmen in Bezug auf die Bodenfunktionen 
dargestellt werden. 

·  Inanspruchnahme durch den Abbau (Abgrabungsfläche und Randstreifen): 100 ha 

·  Bodenqualität: Schwarzerde (Tschernosem aus Löss über tiefem glazigenem Kies), Bewer-
tung der Funktion natürliche Bodenfruchtbarkeit: Wertstufe V, (sehr gut)  

Tab. 3 Übersicht zur Bewertung nach Eingriffsregelung Sachsen-Anhalt und unter Berücksichtigung der 
Bodenfunktionen. 

 

Geländeteil Biotop (Wertpunkte) 
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e 
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-
ne
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Ausgangssituation 

Abbaufläche + 
Randstreifen 

intensiv genutzter Ackerfläche (5), Bo-
denqualität: Schwarzerde (Tscherno-
sem), Funktion „natürliche Boden-

fruchtbarkeit“ Wertstufe V, sehr gut) 

100 500 2 1000 

Zwischensumme  500  1000 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: 

Planum,  
nicht rekultiviert 

sonstige Sandtrockenrasen/  
Pionierfluren (19) 

80 1520 0,2 304 

Abraum, Steine Sonstige Silikat-Felsfluren (18) 5 90 0,2 18 

Verkippte bindige 
Zwischenmittel 

Pioniervegetation auf (wechsel-) nassen, 
nährstoffreichen Standorten (19) 

5 95 0,2 19 

Ackerbaulich  
nicht mehr nutzbare 

Flächen 
Heimische Baumarten (16) 10 160 0,7 112 

 Zwischensumme  1865  453 

Ausgleichsbilanz    1365  -547 

Nach Berücksichtigung der Funktionen des Bodens im Bewertungsalgorithmus, ergibt sich die 
Notwendigkeit z. B. durch Rekultivierung von Flächenteilen mit dem im Rahmen des Abbaus 
anfallenden „Mutterboden“ und Abraum Bodenflächen herzustellen, die eine höhere Funktions-
erfüllung gewährleisten. 
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Schlussfolgerungen 
 

�  Erklärtes Ziel der zu ermittelnden Ausgleichsmaßnahmen ist die Wiederherstellung der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, nicht die Berechnung eines abs-
trakten Wertes. Deshalb sollten die Eingriffe in die einzelnen Schutzgüter Flora/Fauna, Boden, 
Wasser, Klima, Luft untersucht und wo erforderlich die Ausgleichsmaßnahmen entsprechend 
ermittelt werden. Solche Bewertungsmodelle existieren und werden z. T. in anderen Ländern 
angewandt (z. B. Sachsen) 

�  Zwischen Bodenschutz und Naturschutz sind Entwicklungen und Abstimmungen erforderlich, 
wie und mit welchen Konsequenzen die Ergebnisse der Bodenfunktionsbewertung in die ergän-
zende Bewertung aufgenommen werden können. Das erfordert Vorarbeiten, die in Verantwor-
tung des Bodenschutzes zu entwickeln und nach Abstimmung mit dem Naturschutz als metho-
dische Anleitung der Richtlinie beizufügen wären. 

�  Grundsätzlich wäre eine gesonderte Bewertung und Bilanzierung des Bodens und seiner Funkti-
onen erforderlich. Die Grundlagen hierfür wurden geschaffen und können weiter entwickelt 
werden. 
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Flächenrevitalisierung, Entsiegelung 
Moderation: Dr. U. Steinbruch, BVB 

 

Entsiegelung von Böden  
im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

St. Schürer, Regierungspräsidium Chemnitz 
 

 

In seinem Umweltgutachten 2004 fordert der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) u.a. 
eine bessere Ausnutzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung für Fragestellungen des 
Bodenschutzes. Konkret schlagen die Umweltsachverständigen vor, kleinere mit Altlasten be-
lastete Flächen als Ersatzflächen zu nutzen und Versiegelungen unter anderem durch die Sanie-
rung kleinerer Altlasten zu kompensieren.[1] Ebenfalls sinnvoll und zudem fachlich geboten ist, 
im Rahmen der Eingriffsregelung Versiegelungen durch Entsiegelungen zu kompensieren. 
In diesem Kontext hat sich der Fachausschuss 3.1. des BVB die Aufgabe gestellt, vorhandene Er-
fahrungen bei der Entsiegelung im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu er-
fassen  und baut dabei auf den grundsätzlichen methodischen Hinweisen zur Ableitung von bo-
denbezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in den Veröffentlichungen in der Zeitschrift 
Bodenschutz 3 02 und im Handbuch Bodenschutz 1/03 auf. Die Darstellung von bodenschutz-
fachlichen Ansprüchen an die Entsiegelung und eine Recherche zum Vorgehen in verschiedenen 
Bundesländern bei Entsiegelungsmaßnahmen bilden die Grundlage für die Darstellung von Best-
practise-Beispielen, welche wiederum in Vorschläge zur allgemeinen Vorgehensweise münden.  
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Sind Auswirkungen auf den Boden nicht zu vermeiden, dürfen bei der Festlegung der Aus-
gleichsmaßnahmen die beeinträchtigten Bodenfunktionen nicht übergangen werden. Anzustreben 
ist dabei ein funktionsgleicher Ausgleich. Dies bedeutet nach Beendigung des Eingriffs sollen die 
natürlichen Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG gleichwertig ersetzt sein.  

§ 19 BNatSchG verlangt vom Ausgleich einer Beeinträchtigung die Wiederherstellung der beein-
trächtigten Funktionen des Naturhaushalts. Es wäre gerade im Hinblick auf den Boden als 
"Schaltstelle des Naturhaushalts" widersprüchlich, wenn dies zu Gunsten von Biotoptypen für 
den Boden nicht zuträfe. Für eine Versiegelung ist deshalb grundsätzlich Entsiegelung zu for-
dern.  

Da dies bezogen auf die Böden oft schwer in der Nähe des Eingriffsortes zu realisieren ist, sind 
auch Maßnahmen andernorts akzeptabel, z.B. Rückgriff auf Flächenkataster für Entsiegelungspo-
tenziale, Abrissmaßnahmen von Hochbauten einschließlich Wiederherstellung der Böden oder 
Einzahlung in einen Fonds für bodenbezogenen Ausgleich/Ersatz. 
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Damit Entsiegelungen als Kompensationsmaßnahmen anerkannt werden können müssen sie einer 
Reihe von bodenschutzfachlichen Anforderungen entsprechen. 

Für die Bemessung der Größe der Ausgleichsfläche gilt als Richtgröße ein Verhältnis von 1:1, d.h. 
die Entsiegelungsfläche sollte ebenso groß sein, wie die versiegelte Fläche. Als grundsätzliches 
Problem dieses Ansatzes stellt sich die Flächenverfügbarkeit heraus. Darauf wird noch an anderer 
Stelle eingegangen. 

Bei der Bilanzierung über den flächenbezogenen Ansatz sind Entsiegelungen i.d.R. kostenintensiver 
als „normale“ biotoptypbezogene und multifunktionale Ausgleichsmaßnahmen. Dies würde sich al-
lerdings relativieren, wenn der Verlust an Bodenfunktionalität gleichwertig in die Eingriffsbilanzie-
rung eingehen würde. Entsprechend müsste sich die Ausgleichsfläche, wenn nicht entsiegelt wird, 
deutlich gegenüber der Eingriffsfläche (Versiegelung) erhöhen. 

Bewertet man den Umfang dieser Maßnahmen nun monetär, kann am konkreten Objekt einge-
schätzt werden, in welchem Umfang Hochbauten zurückgebaut werden können, sowie Boden ent-
siegelt und renaturiert werden kann.     
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Entsiegelungsmaßnahmen sollen grundsätzlich nur auf dafür geeigneten Flächen durchgeführt 
werden. Potentiell geeignet sind Flächen, die nicht notwendigerweise eine Versiegelung erfor-
dern, bzw. Flächen auf welchen die zukünftige Nutzung eine Versiegelung nicht zwingend vor-
aussetzt. Entscheidend ist, dass durch die Entsiegelung auch tatsächlich die Bodenfunktionen 
wieder hergestellt werden können. 
Bevor jedoch entsiegelt wird, muss ein möglicherweise bestehendes Gefährdungspotential der 
Fläche durch Altlasten geprüft werden. Entstehen durch die Entsiegelung Gefahren für die Um-
welt sind Maßnahmen der Gefahrenabwehr erforderlich. Das wiederum führt zu zusätzlichen 
Kosten für die Ausgleichsmaßnahme bzw. zu zusätzlichem organisatorischen Aufwand, z. B. 
Klärung der Zuständigkeiten für die Sanierung.  
Häufig steht für die Entscheidung für eine Entsiegelungsfläche die naturschutzfachliche Eignung 
(Biotoptyp, Biotopverbund, Landschaftsbild) im Mittelpunkt. Dabei sollte allerdings nicht ver-
gessen werden, dass neben der Lebensraumfunktion des Bodens auch die anderen natürlichen 
Bodenfunktionen Bestandteil des Naturhaushaltes sind und somit auch eigenständig der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung unterliegen.  
Positive multifunktionale Effekte, wie Auswirkungen auf das Raumklima (Kaltluftströme) sind 
zusätzliche Argumente für die Auswahl von Entsiegelungsflächen als Ausgleich.  
Nicht zuletzt muss die Dauerhaftigkeit der Entsiegelung und Renaturierung abgesichert sein. 
Dies ist u. a. möglich durch Festsetzung der Nutzung im FNP, BP durch Flächenkauf aber auch 
durch „unter Schutz stellen“ als besonders schützenswertes Biotop.  
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Für die Entsiegelung von Böden gibt es unterschiedlich weitgehende Möglichkeiten (z.B. Teil-
Entsiegelungen). Aus bodenschutzfachlicher Sicht vorderstes Ziel ist jedoch die Wiederherstel-
lung standorttypischer, durchwurzelbarer Bodenverhältnisse soweit als möglich. In der Regel ist 
hierzu die vollständige Entfernung des Versiegelungsprofils, mit entsprechender Aufbereitung 
des verdichteten und durch den Einbau grobkörniger Substrate veränderten Untergrundes und 
Aufbringen einer Rekultivierungsschicht erforderlich. Die renaturierten Flächen sollten funktio-
nal an den natürlichen Untergrund angebunden sein.  

Für die Rekultivierung unbedingt notwendig ist die Zielfestlegung bezüglich des Zustands der 
Fläche nach der Maßnahme. Dabei müssen auch die zukünftige Nutzung und die sich hieraus ab-
leitenden Erfordernisse für die Fläche berücksichtigt werden. Die festzulegenden Zielwerte erge-
ben sich aus der Überlegung welcher Boden bzw. welche Böden natürlicherweise vorzufinden 
wären.  

Um unbeabsichtigte Schädigungen von noch intakten Bodenbereichen zu vermeiden und Restpo-
tentiale des Standortes zu nutzen sollte vor der Durchführung der Entsiegelung eine genaue Un-
tersuchung der Standortgegebenheiten, erfolgen. Bei der Durchführung ist insbesondere auf eine 
bodenschonende Bauausführung zu achten. Beispielsweise sind angrenzende Böden durch ent-
sprechende Maßnahmen vor Verdichtungen zu schützen.  

[1] Gunreben, Schneider s.o.:  Beispiel Schneverdingen Camp Reinsehlen: 76 ha Entsiegelung militärisch genutzter 
Verkehrsflächen, Sukzession auf Sandboden, Entwicklung Magerrasen (Silbergrasflur), teilweise als besonders 
schützenswertes Biotop gesichert, teilweise als Sonderstandort durch B-Plan gesichert  
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Zum Stand der Entsiegelung in den einzelnen Bundesländern wurde 2004 eine Recherche durch-
geführt, an der sich die Länder Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen beteiligt haben. Sie führte u.a. zu dem Ergebnis, dass es mit Ausnahme des Landes Branden-
burg landesweite Übersichten über Flächen für Entsiegelungsmaßnahmen nicht gibt. Teilweise 
werden die Informationen über Entsiegelungspotentiale als Nebeneffekt zu anderen Zielsetzun-
gen,  wie z.B. in einem Brachflächenkataster in Sachsen, erfasst. Darüber hinaus werden verein-
zelt  Entsiegelungsmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung katalogisiert (z.B. Eingriffs- 
und Ausgleichskataster (EKIS) in Brandenburg, Ausgleichskataster in Schleswig-Holstein, Zent-
rales Eingriffskataster in Thüringen, Entsiegelungskataster Schulen in Sachsen- Anhalt, Entsiege-
lungspool der Stadt Osnabrück). Im Landesumweltamt Brandenburg wurde ein Datenfonds für 
Entsiegelungsflächen eingerichtet. Aus Projektmitteln wurden detailliert Fragebögen zu Entsie-
gelungspotential entwickelt. Für ca. ein Drittel der Landesfläche wurde damit das Entsiegelungs-
potential recherchiert. Hinsichtlich praktizierter finanzieller Förderung ist festzustellen, dass es 
eine nur auf Entsiegelungsmaßnahmen ausgerichtete Förderung in der Regel nicht gibt. Auch 
hier sind Entsiegelungen häufig Nebenprodukte im Rahmen von anderen Fördermaßnahmen wie 
z.B. bei Städtebau – und Dorferneuerung sowie bei der dezentralen Regenwasserversickerung. 
Allerdings werden von einzelnen Kommunen Förderungen für Bodenentsiegelungen gewährt 
(z.B. Karlsruhe – Hinterhofwettbewerb, Berlin – „Grün macht Schule“, „Grüne Höfe“,  Burgen-
landkreis (S). Weitere Beispiele sind kommunale Förderrichtlinien/-programme der Städte Hei-
delberg, Braunschweig, Bonn, Herne und Hildesheim. 



Bundesverband Boden Regionalgruppe Ost 
Fachtagung an der Landesanstalt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt in Halle,14.11.2005 

 - 83 - 

 

 

 

Im Folgenden soll der Aufbau und der Inhalt eines Entsiegelungskatasters exemplarisch am Bei-
spiel des Abrisskatasters des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin (Land Brandenburg) er-
läutert werden. 

Abrisskataster des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin 

Das Kataster wurde in den Jahren 1998 bis 2000 im Rahmen einer Arbeitsfördermaßnahme er-
stellt. Der Untersuchungsraum umfasst die Größe des Schutzgebietes (ca. 130000 ha). In den 
zwei Jahren wurde das Gebiet systematisch nach leerstehenden bzw. ungenutzten Gebäuden im 
Außenbereich abgesucht.  

Aufgelistet wurden ca. 200 Objekte in den unterschiedlichsten Eigentumsverhältnissen. Von der 
ungenutzten Stallanlage mit einer Größe von 2 ha über ehemalige Ferienlager bis hin zu kleinen 
ungenutzten Jagdhütten im Wald, die nach Gründung des Schutzgebietes in dessen Kernzone lie-
gen.  

Das Bild zeigt den Entsiegelungsstand in Planung und Realisierung zum Stand August vorigen 
Jahres. 
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Es enthält immer ein Deckblatt mit der jeweiligen Objektbezeichnung und einer Objektnummer. 
Auf den nachfolgenden Seiten werden Informationen über Lage und Größe der Versiegelungen, 
deren Erreichbarkeit, Eigentümer und Ansprechpartner sowie über Art und Menge der verwende-
ten Baustoffe und mögliche Kontaminationen gegeben. Ergänzend folgen die zugehörige Flur- 
und Top-Karte, eine aussagekräftige Fotoübersicht und im Idealfall eine schon vom Eigentümer 
unterzeichnete Einwilligung zum Rückbau.  

Das Abrisskataster steht den drei großen Landkreisen Barnim, Märkisch Oderland und Ucker-
mark und allen Amtsbereichen im Schutzgebiet zur Verfügung. Weitere Nutzer sind die Treu-
handnachfolgegesellschaft BVVG, das Amt für Flurneuordnung und ländliche Entwicklung in 
Prenzlau, der Landschaftspflegeverband Uckermark- Schorfheide und die Fachhochschule in E-
berswalde. Auf Nachfrage werden einzelne Unterlagen objektbezogen auch an Planungsbüros 
weitergegeben, die mit der Planung von Kompensationsmaßnahmen im Rahmen örtlicher Bau-
vorhaben beauftragt sind.  
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Die kontinuierliche Aktualisierung der Eigentums- und Nutzungsverhältnisse sind im laufenden 
Geschäftsbetrieb der Verwaltung des Schutzgebietes sehr schwer zu realisieren. Sie ist jedoch 
notwendig, weil keine Entsiegelungsverpflichtung besteht und alle erwähnten Nutzer nur für sie 
interessante Objekte auswählen ohne eigene Recherchen anzustellen. Die Verwaltung des Bio-
sphärenreservates Schorfheide-Chorin nimmt damit permanent eine regional dienstleistende 
Funktion wahr.  
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Ergebnisse einer Umfrage unter Planungsbüros,  
deren Tätigkeitsgebiet u. a. im Freistaat Sachsen liegt 

Generell werden großflächige Entsiegelungsmaßnahmen eher in den neuen als in den alten Bun-
desländern durchgeführt, da das Potential von möglichen Rückbauflächen hier wesentlich größer 
ist. Insbesondere nicht mehr benötigte oder untergenutzte Verkehrsflächen, ehemals militärisch 
oder landwirtschaftliche genutzte Gebäude und Flächen sowie brachgefallene Industrie- und Ge-
werbestandorte werden als Kompensation für Versiegelungen im Rahmen der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung zurückgebaut, entsiegelt und renaturiert.  
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In welchem Rahmen wird entsiegelt? 

 Entsiegelungsmaßnahmen werden als Ausgleich/Ersatz für Eingriffe in den Boden am häufigs-
ten im Zusammenhang mit dem Bau von Straßen und anderen Verkehrsanlagen durchgeführt 
(Infrastrukturmaßnahmen des Bundes und der Länder), aber auch im Rahmen von Stadtkernsa-
nierungen (z. B. Hildesheim) und bei sonstigen Baumaßnahmen. Die Maßnahmen sind in Ab-
hängigkeit von der Verfahrensart planfestgestellt, plangenehmigt, Bestandteil der Festsetzungen 
in einem Bebauungsplan, Bestandteil eines Landschaftspflegerischen Begleitplanes oder eines 
Grünordnungsplanes oder Nebenbestimmung in einem Genehmigungsbescheid bzw. einer Be-
triebsplanzulassung. Der Flächenanteil der Entsiegelung von Böden am Ausgleich/Ersatz für 
Neuversiegelung reicht i.d.R. von 0 – maximal 25 %.  

Gibt es in den Ländern behördliche Vorgaben für die Berücksichtigung der Entsiegelung 
im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung? 

In Sachsen sind die Unteren Natur- und Bodenschutzbehörden per Erlass des Sächsischen 
Staatsministeriums für Umwelt- und Landwirtschaft vom 11.12.2000 angehalten, „stets prioritär 
die Möglichkeit von Entsiegelungs- und Abrissmaßnahmen zur Umsetzung der Kompensations-
verpflichtung zu prüfen“. [sts1] Baden-Württemberg positioniert sich zu dem Thema mit einer 
Arbeitshilfe: Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Zielvorstel-
lungen existieren auch in NRW mit dem Agenda-Projekt 303: Erarbeitung praxisbezogener Bei-
spiele für bodenbezogene ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Weitere gesicherte In-
formationen zu anderen Ländern liegen uns noch nicht vor.  
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Instrument: 
direkte Anwendung:   E-/A-Regelung, Bauvorhaben OU Rathenow B188n 
Ökokonto:      Bauvorhaben OU Premnitz B102n  
Finanzierung Gesamtkosten:  2.098 TEUR  
Finanzierung:  BSBA Potsdam 548 TEUR; Arbeitsamt Neuruppin 494 TEUR, MW 

Förderung  876 TEUR, Land Brandenburg Grundstücksfonds 180 
TEUR Kosten (gesamt,  pro Flächeneinheit) Rückbau, Entsiegelung, 
Entsorgung, Planung und Bauüberwachung Mittelwert 12,16 
EUR/m³ Arbeitsschritte 
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Wo liegen die Ursachen für die nur geringe Durchführung von Entsiegelungmaßnahmen? 

Hemmnisse bei der Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen sind u.a. in den hohen Kosten 
zu sehen. Die Entsiegelung großflächiger Gebiete ist nur über einen Fördermittelmix möglich. 
Der Koordinationsaufwand dafür ist am effizientesten  durch eine landeseigene Liegenschaftsge-
sellschaft zu gewährleisten (z.B. BBG – Brandenburgische Bodengesellschaft). 

Darüber hinaus scheitern insbesondere Entsiegelungen von ehemaligen Industrie- und Gewerbe-
gebieten oft an Eigentumsproblemen sowie an dem für die Planung schwer zu kalkulierenden 
Altlastenverdacht. Aber auch die fehlenden Informationen über die Qualität und die Verfügbar-
keit von zu entsiegelnden Flächen trägt dazu bei, dass Entsiegelungsmaßnahmen eher zögernd 
durchgeführt werden. 

In Ländern in denen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit Hilfe von Punktzahlen ermittelt 
werden, besteht ein weiteres Hindernis darin, dass Entsiegelungsmaßnahmen nicht ausreichend 
berücksichtigt werden, sondern eine geringere Punktzahl erreichen als z.B. Pflanzmaßnahmen. 
Eine Anpassung der Punktzahlen an bodenschutzrelevante Belange könnte wesentlich zur größe-
ren Akzeptanz von Entsiegelungsmaßnahmen beitragen. In anderen Fällen kommt es bei flächen-
bezogenener Bilanzierung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Baulastträger zu nicht 
akzeptabelen Anrechnungsverhältnissen.  

Nicht zuletzt müssen die speziellen Bodenschutzforderungen in Forderungskatalogen/Maßgaben 
der UNB / UBB und der Fachbehörden enthalten sein oder in Scopingveranstaltungen vorgege-
ben werden. Hier muss der Bodenschutzvollzug sich wirksamer im Verfahren einbringen. 
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Welche Rahmenbedingungen müssten geschaffen werden, damit Eingriffe in den Boden in 
deutlich größerem Umfang durch Entsiegelung ausgeglichen werden? 

Es bedarf insbesondere einer größeren Flexibilisierung bei der Ausgleichsbilanzierung von Ent-
siegelungs- und Abrissmaßnahen und bei den Vorgaben zu Ort und Zeitpunkt der Entsiege-
lungsmaßnahmen. Ein großes Problem stellt die Ermittlung geeigneter Entsiegelungsflächen dar. 
Da der Aufwand durch den Vergütungsrahmen der HOAI häufig nicht abgedeckt ist, bleibt es oft 
nach oberflächlicher Recherche bei dem „Ergebnis“: Es sind keine Flächen mit Entsiegelungspo-
tential vorhanden. Hier muss die kommunale Umweltverwaltung in Vorleistung gehen und ge-
eignete Flächen recherchieren und anbieten. Nachfolgend die wichtigsten Vorschläge zur Schaf-
fung besserer Rahmenbedingungen für die Entsiegelung von Böden im Rahmen der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung:   
�  zeitliche Entkopplung von Eingriff und Ausgleich 
�  Schaffung eines planerischen Vorlaufes 
�  Aufbau kommunale Entsiegelungskataster mit  gesicherter Flächenverfügbarkeit 
�  konkrete Festlegungen zur Anrechenbarkeit von Entsiegelungen und Abbruchmaßnahmen von 

Hochbauten in Abhängigkeit von den Kosten (sind die Kosten für den Baulastträger gleich, ist 
ihm egal ob er pflanzt oder entsiegelt!) 

�  Möglichkeit der planungsübergreifenden Sammlung von  Eingriffen (Poolbildung): mehrere 
Bauvorhaben ermöglichen letztlich ein Abriss- oder Entsiegelungsobjekt    

�  rechtlich verbindliche Vorgaben, abgestimmtes Vorgehen der unteren Naturschutz- und Bo-
denschutzbehörden 

�  öffentliche Zuschüsse. 
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Im Siedlungsrandbereich von Flöha unmittelbar angrenzend an die Uferbereiche der Zschopau 
befindet sich eine alte Industriebrache, die bis 1989 durch den Kreisbetrieb für Landtechnik ge-
nutzt wurde. Nachfolgend wurden die Betriebseinrichtungen kurzzeitig durch eine Fensterbau-
firma als Produktionsstandort genutzt (IBARA GmbH). Heute liegt diese Industriefläche voll-
ständig brach. Der Standort ist gekennzeichnet durch eine fast vollständige Flächenversiegelung 
(Zufahrt, Hof- und Abstellflächen) sowie durch unterschiedliche Hochbauten (Werkhallen, 
Abstell- und Wartungshallen sowie Verwaltungs- und Versorgungsgebäude und Heizhaus. Alt-
lasten sind nur in sehr begrenztem Umfang in Form von Bodenkontaminationen durch Mineral-
öle zu erwarten. Die Fläche wird derzeit durch einen Hochwasserschutzdamm zur Zschopau be-
grenzt. Aus Sicht der Stadtentwicklung wurde eine erneute bauliche Nutzung ausgeschlossen. 
Stattdessen sollen hier die Ruinen der Hochbauten und die Flächenversiegelungen zurückgebaut 
werden und die Fläche als stadtnahe Grünfläche und dem Hochwasserschutz dienen. Im Rahmen 
der Hochwasserschutzkonzeption ist vorgesehen, den vorhandenen Deich an die benachbarte 
Wohnbebauung zurückzuverlegen und diese Fläche als stadtnahen Retentionsraum zu entwi-
ckeln.  

Die Verlegung der B 173 bietet die Möglichkeit der Umsetzung der Pläne auf dem Wege der 
Kompensation für die Neuversiegelung im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.  
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Für die Anlage der neuen B 173 und ein in diesem Bereich erforderliches Regenrückhaltebecken 
ist eine Teilberäumung der Versiegelungen und der baulichen Anlagen unumgänglich. Damit er-
gibt sich die Möglichkeit, nicht nur den für die Straße, die Böschungen und das Regenrückhalte-
becken notwendigen Teil der baulichen Anlagen abzubrechen, sondern eine vollständige Beräu-
mung einschließlich einer Beseitigung der ggf. vorhandenen Bodenkontaminationen durchzufüh-
ren und diese Fläche außerhalb des Flächenbedarfes für die neue Straße, die Böschungen und das 
Regenrückhaltebecken wieder in den Natur- und Landschaftshaushalt einzugliedern– Aus-
gleichsmaßnahme A1.2 (Beräumung und Rückbau des ehemaligen Industriegeländes IBARA 
GmbH).  
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Im Zuge der Errichtung des Regenrückhaltebeckens und der notwendigen Umverlegung des vor-
handenen Geh- und Radweges im Nord- und Nordostteil der Fläche soll der Hochwasserschutz-
damm neu angelegt und der vorhandene Hochwasserschutzdamm zurückgebaut werden. Die 
Rückbaubereiche sollen nur bei Bedarf lokal da, wo die Auensandlehme im Zuge des Rückbaues 
oder der früheren Nutzung nicht mehr vorhanden sind, mit ortstypischen Bodenmaterialien aus 
der Baufeldberäumung in der Flöhaaue entsprechend der angetroffenen Schichten in den Auen-
ablagerungen aufgefüllt, einplaniert und an die umgebende Morphologie angepasst werden. Im 
Zuge der Rückbauarbeiten freigelegte Flusskiese und –schotter sollen, soweit sie den Begrü-
nungszielen und dem Hochwasserschutz nicht entgegenstehen, verbleiben. Darüber hinaus sollen 
vorhandene Aushubbereiche im Zuge des Abbruches von Hochbauten und der Beseitigung von 
Bodenkontaminationen als flache Geländevertiefungen mit Freilegung der Grundwasseroberflä-
che ausgeformt werden, um so die Standortdiversität zu erhöhen. (A2.2 Entwicklung naturnaher 
Auenflächen im Bereich der ehemaligen Brache). 
Mit der Einbeziehung dieser Maßnahme in das Landschaftspflegerische Ausgleichskonzept 
könnte auf ursprünglich vorgesehene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf bisher landwirt-
schaftlich genutzten Flächen in der Flöhaaue und am Zschopauhang verzichtet werden. Damit 
kann nun der sonst notwendige Entzug von über 8 ha zusammenhängenden landwirtschaftlichen 
Nutzflächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entfallen. Dies ist auch insofern bedeutsam, 
da der Boden der vorgesehenen Fläche für eine ackerbauliche Nutzung sowohl aus Sicht der na-
türlichen Bodenfruchtbarkeit als auch des Wasserhaushaltes besonders geeignet ist.  
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Brachflächenmanagement  

als Mittel zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme –  
Beispiele aus Thüringen 

D. Geißler, TMLNU 

 

An das Sammeln und Recyceln von Glas, Papier oder Edelmetallen haben wir uns schon lange 
gewöhnt, weil wir wissen, dass man mit Rohstoffen sorgsam umgehen muss. Bei der endlichen 
Materie Boden, also bei der Nachnutzung von Brachflächen, tun wir bislang dergleichen nicht 
oder zu wenig. 
Dabei ist auch klar, dass die Inwertsetzung von Brachflächen eine konfliktbeladene Quer-
schnittsmaterie und damit eine besondere Herausforderung für die Städte und Gemeinden dar-
stellt. Dies gilt auch für das Land. Klar ist aber auch, dass (wie so oft) nur im Zusammenwirken 
aller Akteure etwas bewegt werden kann. 

Die aktuelle Situation in Deutschland und damit auch in Thüringen zeigt, dass die Neuversiege-
lung von Flächen zwar durch die konjunkturelle Entwicklung gebremst wird, jedoch tendenziell 
in unvermindertem Umfang anhält. 93 ha neu versiegelte Fläche pro Tag waren es deutschland-
weit in 2003. Dies entspricht für Thüringen einem Wert von 2,3 ha pro Tag. Dieser Verlust an 
unversiegelter Fläche, an unversiegelten Boden, geht regelmäßig zu Lasten der Landwirtschaft. 
Zwar wird Thüringen mit 8,9 % Siedlungs- und Verkehrsfläche nur noch von Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern „unterboten“, doch können wir die Entwicklung nicht tatenlos hin-
nehmen. (Zunahme bei Siedlungs- und Verkehrsfläche in Thüringen). Ihnen allen ist das Ziel der 
Bundesregierung, bis 2020 nur noch max. 30 ha pro Tag Neuversiegelung zu erreichen, bekannt. 
Dies würde für Thüringen einen Wert um einen Hektar bedeuten. Davon sind wir noch weit ent-
fernt.  

Das Thema bekommt zusätzliche Brisanz, da wir feststellen müssen, dass gleichzeitig täglich 
neue Brachflächen durch leer stehende Wohngebäude oder ungenutzte Gewerbeflächen entste-
hen. Für die neuen Bundesländer sind dies immerhin 5 ha pro Tag. Damit führen wir einen 
„Kampf“ quasi an zwei Fronten, der jedoch mit einer Strategie erfolgreich geführt werden kann. 
Dabei ist klar: die Inwertsetzung, d.h. auch die Verkehrsfähigmachung und damit die Möglich-
keit der Vermarktung ist neben der Beseitigung von imageschädigenden Schandflecken vorran-
gig eine Aufgabe der Kommunen. Die Kommunen sind hier in besonderem Maße gefordert, ver-
fügen sie doch über die baurechtliche Planungshoheit und damit auch -verantwortung. Dies umso 
mehr, als die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung nicht nur einen merklichen Anstieg im 
Altersdurchschnitt der Bevölkerung ausweisen, sondern auch eine deutliche Verringerung der 
Einwohnerzahlen. 

Eine Flächenhaushaltspolitik für Thüringen muss dies berücksichtigen. Sie ist ein Beitrag zur 
Daseinsvorsorge, denn der haushälterische Umgang mit der Ressource Boden spart Kosten - ist 
also wirtschaftlich, sowohl im volks- als auch im betriebswirtschaftlichen Sinn.      
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Notwendig ist eine neue Sicht auf allen Ebenen – weniger Wachstum ist zu bewältigen als viel-
mehr Schrumpfung! Ein wesentlicher Baustein dieser Flächenhaushaltspolitik für Thüringen ist 
ein intelligentes Flächenmanagement. Dies bedeutet: 

-  Begrenzung der Flächeninanspruchnahme, 
-  Wiederherstellung der ökologischen Funktion des Bodens, (Altlasten, Bodenschutz) 
-  Standortqualitätsverbesserung (Attraktivität der Regionen, Schandflecken beseitigen),  
-  Bodenordnung (Boden als Trägersubstanz von Eigentums- und Nutzungstiteln, zweckmäßige 

Gestaltung von Liegenschaften, Erschließungszustand, Nutzungsart und Nachbarschaftsver-
hältnisse. 

Das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt bekennt sich in seinem 
Handlungsprogramm zur Notwendigkeit einer zielgerichteten Flächenhaushaltspolitik. Das Ziel, 
den Flächenverbrauch spürbar zu verringern, kann jedoch nur erreicht werden, wenn wir einen 
Konsens über ein intelligentes Flächenmanagement herbeiführen. Das Land kann hier vor allem 
Anstöße geben, es ist aber immer auf engagierte Akteure vor Ort angewiesen. Deshalb sind die 
Rahmenbedingungen für uns eindeutig: Wir wollen mit einer zielgerichteten Flächenhaushaltspo-
litik, mit einem intelligenten Flächenmanagement Wachstum und Beschäftigung verknüpfen, z. 
B. über die Arbeitsgelegenheiten nach Hartz IV und andere Instrumente des zweiten Arbeits-
marktes. Wir wollen keinen Eingriff in kommunale Planungshoheiten und wir wollen ebenso 
wenig Hemmnisse für Investoren aufbauen oder Wachstum blockieren.  

Lassen Sie mich auch darauf hinweisen, dass die Inwertsetzung von Brachflächen in zunehmen-
den Maß auch ein Thema für Unternehmen z.B. DB oder Post ist. (BASEL II – Kreditvergabe bei 
Flächenreserven). Es kommt darauf an geeignete Flächen Inwertzusetzen – sie also verkehrsfähig 
machen oder renaturieren. Als „Nebeneffekt“ werden so Imageschäden für Ortschaften und Re-
gionen gemindert. 

Eine erste wichtige Grundlage in Thüringen ist die derzeit im Abschluss befindliche landesweite 
Erfassung von Brachflächen. Dies ist ein in Deutschland bislang einzigartiges Projekt. Die Zu-
ordnung zu den Raumstrukturen nach einer früheren Hochrechnung zeigt uns, dass 13 % dieser 
Flächen im Innenbereich der Siedlungsräume zu finden sind, 43 % im Randbereich und 44 % im 
Außenbereich. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass für Nachnutzungen die Flächen (Woh-
nen, Gewerbe etc.) im Innenbereich wie auch z. T. in Randlagen von Siedlungsräumen vorrangig 
geeignet erscheinen. Die Flächen im Außenbereich können eher einer Renaturierung zugeführt 
werden. Dies bedeutet, dass von 12.000 ha Gesamtbrachfläche etwa 56 % = 6.700 ha zur Bau-
landmobilisierung geeignet erscheinen – also ein Nutzungspotential darstellen -, während 5.300 
ha = 44 % für eine Renaturierung oder für Ausgleichsmaßnahmen geeignet sein dürften. Eine an-
dere Bewertung zeigt, dass 10 bis maximal 15% sich auf Grund ihrer Lage wohl leicht vermark-
ten lassen, während ca. 40% als PPP Projekte eine Chance haben könnten. Somit bleiben weitere 
45% der Flächen, die nur mit Beteiligung der öffentlichen Hand einer Verwertung, wohl über-
wiegend als Renaturierung, zugeführt werden kann. Nach der Hochrechnung ergibt sich eine 
Summe von 10-12.000 ha Brachflächen landesweit.  
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Dies entspricht dem Stadtgebiet Jenas  

- oder 9 % der Siedlungs- und Verkehrsfläche Thüringens, 
- es entspricht 50 m² je Bürger in Thüringen. 

Nunmehr müssen die sich aus den erfassten Brachflächen erwachsenden Nachnutzungspotentiale 
ermittelt, die erfassten Flächen mit GIS untersetzt und die Dateien als Flächenangebote im Inter-
net zugänglich gemacht werden, kurzum man muss damit arbeiten. Dies zu befördern, werden 
wir am 12.10. eine auf die lokalen Akteure abgestellte Informationsveranstaltung durchführen. 

Die deutlich sichtbaren guten Entwicklungen in Städten und Dörfern lassen heute Brachflächen 
und heruntergekommene Gebäude störender als bisher ins Auge fallen. Insofern ist die Aufmerk-
samkeit in den Kommunen für diese Problematik vor Ort größer geworden. Sie wird noch größer 
werden, wenn in Euro und Cent deutlich wird, dass mit der Inwertsetzung von Brachflächen Kos-
tenvorteile (gegenüber einer Neuerschließung von Flächen) verbunden sind. Die Allgemein- und 
die sog. Schattenkosten (durch Neuerschließungen) stellen in der aktuellen Finanzsituation die 
kommunalen Planungsspielräume in Frage. Hierzu gibt es bereits erste Untersuchungen (TH Aa-
chen Prof. Tomerius und  Prof. Burmeier, Uni Lüneburg). Wir brauchen ehrliche Bodenwertbi-
lanzen! 

Der Untertitel meines Vortrages lautet „Fläche als Standortvorteil“. 

Ein Vorteil erwächst natürlich nicht aus dem puren Vorhandensein von Brachflächen. 

Gedanklich muss man sie als POTENZIAL-Flächen sehen. Diese unter- oder ungenutzten Flä-
chen eignen sich, um Siedlungsentwicklung dort zu realisieren; die Nachfrage von Investoren 
kann (zwar nicht immer) dort befriedigt werden; und Maßnahmen der Renaturierung können und 
sollen gezielt dorthin gelenkt werden. Bei der einer Umsetzung einer so angelegten Flächenhaus-
haltspolitik in Thüringen sind wir schon auf dem Weg:  

- Die Verankerungen der Gebote des Flächensparens und der Nachnutzung von Brachflächen 
erfolgte in dem seit 2004 geltenden Landesentwicklungs-plan.  

- Folgen wird die Umsetzung dieser Grundsätze in den gerade in Überarbeitung befindlichen 
Regionalplänen und die damit einhergehenden Bindungswirkungen für die Bauleitpläne der 
Kommunen.  

- Das Engagement des Thüringer Ministeriums für Bau und Verkehr, Abt. Städtebau, und der 
Kommunen im Rahmen des Programms „Stadtumbau Ost“ und des in Thüringen speziell ge-
schaffenen Innenstadt-Stabilisierungsprogramms mit seinem Teil „Genial zentral“ (   Modell-
städte bzw. Quartiere) ist hier zu nennen.  

- Auch das Landesprogramm „städtebauliche Sanierungsmassnahmen“ (mit insgesamt 444 teil-
nehmenden Gemeinden) wird für die Inwertsetzung von Brachflächen genutzt. 

- Die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG), als Projektsteuerer, ist im Städtedreieck am Saa-
lebogen, auf ehem. militärischen Liegenschaften und im Kyffhäuserkreis tätig. 
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- Die Lenkung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und die Bildung von lokalen Ökokonten 

werden zukünftig eine stärkere Rolle spielen. Zurzeit werden gezielt Flächenpools für die 
Lenkung von A/E Maßnahmen erfasst und bei der TLUG in LINFOS zusammengestellt. Die 
Ergänzung und Verschneidung dieser (naturschutz-)fachlich ermittelten Flächen mit erfassten 
Brachflächen wird angegangen. 

- Auch werden informelle Instrumente wie ILEK oder REK und Regionalmanagements genutzt. 

Weitere Beispiele für die praktische Umsetzung und den Nutzen des Themas sind der Kommuna-
le Leitfaden für ein intelligentes Brachflächenmanagement für den Landkreis Nordhausen (Inter-
netseite des Landkreises bzw. der FH Nordhausen), der sich auch am BBR Projekt „Fläche im 
Kreis“ beteiligt. In Südwestthüringen bemüht man sich jetzt Brachflächen von insgesamt 130 ha, 
vor allem ehemalige Kasernen, zu renaturieren. In Mittelthüringen ist es vor allem Erfurt und im 
Rahmen des MORO Projektes auch Gotha, die mit einem Baulücken- und Brachflächenkataster 
begonnen haben. Diese Aktivitäten belegen, dass einige Kommunen, Kreise und die Regionalen 
Planungsgemeinschaften die Reichweite und Bedeutung des Themas bereits erkannt haben. Auch 
zeigen erste Gespräche mit dem Gemeinde- und Städtebund Thüringen und dem Thüringischen 
Landkreistag zeigen, dass man auch bei den kommunalen Spitzenverbänden aufgeschlossen für 
dieses Thema ist.  

Grundtenor ist immer: Wir können es uns nicht leisten nichts zu tun! 

Dringender Handlungsbedarf besteht auch für ungenutzte und heute unansehnlich gewordene e-
hemalige LPG-Anlagen, also Brachen im ländlichen Raum. Diese sind in vielen Dörfern ein Är-
gernis. Sie belegen wertvolle Flächen und verschandeln das Ortsbild. Deshalb gehen wir jetzt 
daran, anhand einiger vorhandener guter Beispiele Lösungswege generell – insbesondere mit den 
Mitteln der Landentwicklung - aufzuzeigen. Haupthindernis für schnelle Lösungen ist oftmals 
das noch getrennte Boden- und Gebäudeeigentum, ehemalige LPG’en in Liquidation, aber auch 
die anfallenden hohen Abriss- und Entsorgungskosten. Hierzu wird die Thüringer Landgesell-
schaft einen Handlungsleitfaden erarbeiten. Neben den vorhandenen Förderprogrammen sollen 
zukünftig auch mit einem speziellen Förderprogramm den Kommunen bei derartigen Vorhaben 
Anreize gegeben werden, sich stärker als bisher um die Entwicklung und die Inwertsetzung ihrer 
Brachflächen zu kümmern. Damit soll eine Anschubfinanzierung für Abriss- und Entsorgungs-
kosten gegeben werden. Dabei ist meine Vorstellung, ein solches Programm in den EU-
Strukturfonds EFRE und evtl. auch ELER zu platzieren, vorstellbar auch als Bodenfonds bei der 
Thüringer Landgesellschaft. 

Bereits jetzt sind nachahmenswerte Beispiele aus Thüringen in der Studie der FH Nordhausen zu 
„best-pratice-Beispielen in suburbanen Räumen“ im Auftrag des BBR erfasst.      
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Wie geht es weiter? 

Zentrales Instrument zum nachhaltigen Umgang mit der Ressource Boden ist jedoch die landes-
weite Brachflächendatei, die effektiv gestaltet und nutzbar gemacht, aber auch gepflegt und aktu-
alisiert werden muss. Landkreise und Kommunen sind die Hauptakteure und sollen damit in die 
Lage versetzt werden, potentiellen Investoren schnell Entscheidungsgrundlagen liefern zu kön-
nen, damit aber auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gezielt zu lenken. Generell streben wir 
mittelfristig ein Bündnis zum Flächensparen an. 

Etwas ist besser als nichts. Wir können es uns nicht leisten nichts zu tun, und sei es nur, um 
Schandflecke zu beseitigen. Es gibt keine Musterprogramme oder Musterlösungen – es kommt 
auf die Menschen an! Thüringen ist auf dem Weg. 
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Entsiegelung und Sanierung von ehemals militärisch genutzten Flächen  

im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

A. Bischler, LEG Thüringen mbH 
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Ökoflächenmanagement Landkreis Meißen 

M. Tomeit, LRA Meißen 

 
 
Siehe: http://webs.idu.de/oekoMan/content.asp?pgid=24& 
 

 

Die Landschaft rund um Meißen mit ihrer vielfältigen, abwechslungsreichen 
Natur entwickelt sich immer mehr zum beliebten Wohn- und Wirtschafts-
raum. Das »Elbland«, vor den Toren der Landeshauptstadt Dresden gele-
gen, gilt als Wiege Sachsens. Ungezählte Besucher reisen Jahr für Jahr in 
diese traditionsreiche Kulturlandschaft.  

Für potentielle Investoren bietet der Landkreis Meißen nicht nur eine hervor-
ragend ausgebaute Infrastruktur, sondern zudem eine attraktive, kulturvolle 
Umgebung mit intakter Natur und Landschaft. Immer mehr Unternehmen 
und Firmen siedeln sich hier an und nutzen diese Standortvorteile für sich.  

Der Landkreis Meißen soll auf lange Sicht eine lebenswerte Heimat für seine 
Einwohner bleiben und sich unter dieser Maßgabe entwickeln. Natur und 
Landschaft spielen dabei eine wesentliche Rolle. Mit der gezielten und nach-
haltigen Entwicklung von Ökoflächen soll ein Beitrag geleistet werden, den 
natürlichen Reichtum des Landkreises zu erhalten und verantwortlich zu ges-
talten. 

Diese Anwendung ist ein Projekt der 
Umweltallianz Sachsen. 

 

Natur und Landschaft der Region 

Informieren Sie sich über Natur und Landschaft in der Region Meißen! Wir stellen 
Ihnen charakteristische Naturräume und Biotoptypen vor. Im » Informationssystem 
Natur und Landschaft« erhalten Sie umfangreiche kartografische Informationen zum 
Zustand der natürlichen Ressourcen des Landkreises.  
 

 

Ökoflächenmanagement: Einführung 

In einer knappen Einführung wird ein Überblick zu fachlichen und rechtlichen Rah-
menbedingungen der Entwicklung von Ökoflächen (Aufwertungsmaßnahmen für Na-
tur und Landschaft) gegeben.  
 

 

Eingriffe in den Naturhaushalt 

Viele Baumaßnahmen, so etwa der Neubau von Straßen oder die Ansiedlung von 
Industrie und Gewerbe, beeinträchtigen Natur und Umwelt. Sie stellen nach gültigem 
Recht »Eingriffe« in den Naturhaushalt dar. Die Anwendung Ökoflächen-
management verwaltet Informationen über solche Eingriffsvorhaben.  
 

 

Kompensation im Naturhaushalt 

Die Folgen von Eingriffen in den Naturhaushalt müssen nach den geltenden Rechts-
vorschriften ausgeglichen werden. Wenn dies nicht möglich ist, so müssen die be-
einträchtigten Funktionen von Natur und Landschaft ersetzt werden. Diese Repara-
tur von Natur und Landschaft erfolgt auf »Kompensationsflächen«, die aus natur-
schutzfachlicher Sicht ausgewählt werden. Die Anwendung Ökoflächenmanagement 
verwaltet Informationen über solche Kompensationsvorhaben. 
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Flächenrevitalisierung  
auf hoch kontaminierten innerstädtischen Industriebrachen -  

Beispiel Lackfabrik Zeitz 

Dr. B. Harbke, LRA Meißen 

 

Innerstädtische Industriebrachen sind in den vergangenen Jahren immer mehr in den Blickpunkt 
sowohl der Kommunen und Städteplaner als auch der Umweltspezialisten und -behörden ge-
rückt.  Oftmals befinden sich die seit langem stillgelegten und  baulich und ökologisch problema-
tischen  Betriebe in zentraler Lage inmitten von Wohnbebauung. Hier gilt es, einen ganzen 
Komplex von Problemen und Fragen zu lösen: 

- Definition von zukünftigen wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten/ Finden eines Investors  
- Bestimmung der Erfordernisse und Ziele  für Rückbau und Sanierung  
- Finanzierung der Revitalisierung. 

Daneben bieten diese Liegenschaften jedoch die Chance, attraktive innerstädtische Lagen wieder 
zu beleben und zugleich den Flächenverbrauch zu reduzieren. Ziel einer modernen Wirtschafts- 
und Umweltpolitik muss es daher sein, diese Flächen „wieder zu beleben“. 
 
 Altlasten – das Problem  
 
Insbesondere die z.T. massiven Kontaminationen von Boden und Grundwasser auf diesen Stand-
orten haben in der Vergangenheit  eine rasche Privatisierung verhindert. Für viele Investoren wa-
ren insbesondere die Anforderungen an eine Sanierung, deren zeitlicher Rahmen und das daraus 
entstehende wirtschaftliche Risiko nicht kalkulierbar. Mit der Verlagerung vieler Betriebe und 
Firmen in die Gewerbegebiete auf der „Grünen Wiese“ haben sich die Möglichkeiten der Revita-
lisierung innerstädtischer Industriebrachen eher noch verringert, während die städtebaulichen und 
ökologischen Problem gleichzeitig  gewachsen sind. Daher müssen zur Wiederbelebung dieser 
Standorte neue Wege gegangen werden und die Interessen und Ziele sowohl wirtschaftlich als 
auch städtebaulich und ökologisch optimal verknüpft werden. 
 
Freistellung als Lösungsweg 
 
Die Neuen Bundesländer verfügen dabei u.a. auch über die Möglichkeiten, die sich aus der sog. 
Altlastenfreistellung ergeben. Auf der Grundlage verschiedener Gesetze wurden Investoren und 
Eigentümern von kontaminierten Grundstücken die Möglichkeit eröffnet, sich von den Risiken 
vor dem 1.7.1990 verursachter Altlasten freizustellen. Das bedeutet, dass im Falle einer Freistel-
lung das jeweilige Bundesland die Kosten aller notwendigen Erkundungs- und Sanierungsmaß-
nahmen auf den betroffenen Grundstücken ganz oder teilweise trägt. Die damit verbundenen 
Aufgaben der öffentlichen Hand erfüllt in Sachsen –Anhalt die seit 2000 bestehende Landesan-
stalt für Altlastenfreistellung. Hauptziel ist neben der Beseitigung ökologischer Gefahren auf den  
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freigestellten Grundstücken vor allem die Revitalisierung.  Die bekanntesten Projekte der LAF 
sind sicherlich die sog. Ökologischen Großprojekte wie Bitterfeld, BUNA, Leuna oder das Hyd-
rierwerk Zeitz. Daneben spielen jedoch besonders die sog. 60/40- Projekte eine bedeutende Rol-
le, insbesondere in der regionalen wirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklung, dass es sich 
hier i.d.R. um die sog. Innerstädtischen Brachen handelt.  

Insgesamt wurden im Jahr 2004 mehr  als 11,7 Mio. € allein für diesen Projektbereich in mehr 
als 70 parallel laufenden Projekten ausgegeben, darunter eine Reihe von Beispielen der erfolgrei-
chen Standortrevitalisierung wie die ehem. Lackfabrik Schönebeck, die ehemaligen Gaswerks-
standorte Naumburg, Halberstadt und Wernigerode, Laukötter Dessau, die ehemaligen Tankstel-
len und Tanklager der MINOL und die ehemalige Lackfabrik Zeitz.  
 
Lackfabrik Zeitz – denkbar schlechte Voraussetzungen für die Revitalisierung 
 
Die Voraussetzungen für eine Revitalisierung des Standortes waren im Jahr 2002 denkbar 
schlecht. Die Lackfabrik Zeitz befindet sich inmitten eines Wohngebietes. Die marode Bausub-
stanz und die von Boden und Gebäuden ausgehenden Geruchsbelästigungen ließen sie immer 
mehr zu einem städtebaulichen und ökologischen Problemfall werden.  

Dieser Standort blickt auf eine lange Geschichte zurück. Hier wurden seit 1906 Lacke und Farb-
stoffe entwickelt, hergestellt und vertrieben. Im 2. Weltkrieg wurde der Betrieb durch mehrere 
Volltreffer völlig zerstört; bereits zu diesem Zeitpunkt gelangten Schadstoffe in den Untergrund. 
Nach dem Krieg wurde der Standort wieder aufgebaut, 1972 in einen VEB umgewandelt und 
1990 als einer der ersten wieder reprivatisiert. 1991 wurden in ersten Untersuchungen umfang-
reiche und tiefgründige Kontaminationen durch Aromaten (BTEX), Mineralölkohlenwasserstoffe 
(MKW) und Schwermetalle in Boden und Grundwasser nachgewiesen. 1992 wurde die Produk-
tion aufgegeben, 1994 das Freistellungsverfahren wegen Unternehmensliquidation durch das Re-
gierungspräsidium Halle eingestellt. 1997 erlosch die Firma, später wurde das Grundstück für 
„herrenlos“ erklärt. 
 
Grundlagen für die Revitalisierung 
 
Nachdem in der Folge verschiedene Versuche der Behörden zur Klärung der Eigentumsfrage ins 
Leere gelaufen waren, wurde Ende Mai 2002 der Vorgang an die LAF zur Klärung der Freistel-
lungsmöglichkeiten und -bedingungen übergeben. Zugleich konnte das Umweltamt des Burgen-
landkreises zu diesem Zeitpunkt ein regional engagiertes Unternehmen für diesen Standort inte-
ressieren.  

Mit dem Investor, den beteiligten Behörden vor Ort und der LAF fanden zu diesem Zeitpunkt die 
grundlegenden Projektbeteiligten für die Realisierung des Projektes zusammen. Diese Projekt-
struktur wurde dann in der Folge durch ein fachtechnisches Projektmanagement und die ausfüh-
renden Firmen vervollständigt. In enger Zusammenarbeit wurden die Kostenrisiken für Rückbau  
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und Sanierung geschätzt, die Eigentumsverhältnisse geklärt und ein Entwicklungskonzept des 
Investors vorgelegt. Damit wurden die wesentlichen Voraussetzungen für eine kurzfristige Alt-
lastensanierung des Standortes auf der Grundlage der Freistellung erfüllt. Die erteilte Freistellung 
enthielt neben den Auflagen zur Schaffung von Investitionen und Arbeitsplätzen auch Regelun-
gen bez. eines Eigenanteils von  

10% an den Altlastensanierungsmaßnahmen. Die Kosten für den Rückbau der unkontaminierten 
Bausubstanz trug der Investor zu 100%. In der anschließenden Risikobewertung durch die Pro-
jektbeteiligten  wurden die bisherigen Ergebnisse zur Altlastensituation zusammengefasst und 
die erforderlichen, nutzungsbezogenen Sanierungs- und Rückbaumaßnahmen  formuliert. 
 
Altlastensituation: Kontaminationen von Boden, Bodenluft und Grundwasser 
 
Die Geschichte der Lackfabrik Hugo Lenssen KG fängt mit dem Bau der ersten Gebäude im Jahr 
1904 an. Im Jahre 1906 begann auf dem Gelände Gleinaer Straße 27 am Südostrand der Innen-
stadt von Zeitz die Produktion von Lacken.  

Der Betrieb wurde sukzessive erweitert, bereits im Jahr 1918 erfolgten zahlreiche Um-, Aus- und 
Neubauten auf dem Gelände sowie der Einbau zahlreicher Behälter mit Rührwerken und Tankan-
lagen. Bis zum 2. Weltkrieg wurden vor allem Öllacke und Spirituslacke in kleinen Mengen (Ab-
füllung in Büchsen und Flaschen) hergestellt. 

In den 30er und 40er Jahren erweiterte sich die Lackfabrik im Zusammenhang mit verändertem 
Produktionsprofil und Produktionssteigerungen, es wurden nochmals erhebliche Um- und An-
bauten vorgenommen. In diese Zeit fallen der Bau des Feuerlöschteichs und der Schutzmauern 
sowie die Einrichtung des ersten Tanklagers mit Pumpenhaus. Die Gründung der Tanks erfolgte 
unterirdisch ohne Tankwanne und die Tanks waren über unterirdische Rohrleitungen mit der Öl-
kocherei. 

Bis in die späten 60er Jahre wurden nun vor allem Öllacke produziert. Im Rahmen der Kombi-
natsbildung zwischen 1960 und 1970 wurde der Ausbau einhergehend mit weiter steigenden 
Produktionszahlen nochmals intensiviert. Das 1969 errichtete Tanklager ("altes" Tanklager“) be-
steht aus 4 einwandigen Tanks, die in einer Wanne gegründet wurden. 1972 wurde ein weiteres 
Tanklager ("neues" Tanklager) aus 14 erdgebetteten einwandigen Stahltanks erstellt. Diesmal er-
folgte die Gründung innerhalb einer Betonwanne und die Anlage wurde mit einer Entlüftung und 
Brandschutzklappen versehen, nicht jedoch mit einer Überfüllsicherung. 

Ab den 70er Jahren erweiterte sich das Produktionsspektrum auf die Herstellung hochwertiger 
Möbellacke und Lacke für den Musikinstrumentenbau, Verdünnungen und Latexfarben. 1980 
wurde dann das ebenfalls unterirdisch angelegte Styrol-Tanklager gebaut.  

1991 wurde der Betrieb der Lackfabrik Hugo Lenssen KG eingestellt. Gemäß Aussagen von e-
hemaligen Mitarbeitern wurden alle noch vorhandenen Tanks durch eine Spezialfirma restent-
leert, gereinigt und entgast. Seit der Stilllegung werden Gebäude und Gelände nicht mehr ge- 
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nutzt. Lediglich die neu gebaute Trafostation und der Feuerlöschteich sowie 3 neue Garagen wa-
ren weiterhin in Gebrauch. 
 
Schadstoffspektrum 

 
Das Schadstoffspektrum der Lackfabrik umfasste: 

- Benzol und weitere Aromaten (Toluol, Xylole, Styrol) 
- technische Alkohole 
- Acetate 
- Testbenzin 
- Weichmacher 
- Kraft- und Schmierstoffe 
- Schwermetalle 

Die Hauptkontamination und Umweltgefährdung ging von den Aromaten und insbesondere vom 
Benzol aus. Aromaten werden als toxisch eingestuft;  für Benzol ist eine kanzerogene Wirkung 
nachgewiesen. 

Während der fast 90-jährigen Produktion von Lacken und Farben auf dem Gelände wurde der 
Boden besonders im Bereich der Tanklager durch leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstof-
fe (BTEX) und andere Lösungsmittel verunreinigt. 
 
Der Zeitraum von 2003 – 2004: Rückbau und Sanierung  
 
Kernaufgaben einer Sanierung kontaminierten innerstädtischen Standorten sind neben der Absi-
cherung der hoch qualifizierten fachtechnischen Begleitung und Durchführung der Maßnahmen 
selbst vor allem: 

- Schaffung der technischen Vorkehrungen für den Schutz der Umgebung insbesondere vor 
Schadstoffemissionen, 

- Schaffung der Organisationsstrukturen zur Durchführung der Sanierungs- und Sicherungs-
maßnahmen, 

- Sicherung der Überwachung zur Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen, 
- Kontinuierliche Information der Öffentlichkeit, insbesondere der in der Anwohner in der un-

mittelbaren Umgebung über Umfang, Inhalt  und Verlauf der Arbeiten. 

Um das Gelände für die Neunutzung durch den Investor vorzubereiten, musste die Fläche kom-
plett saniert werden. Dafür waren zunächst die gesamten oberirdischen Gebäude und Anlagen 
abzureißen und die zum Teil noch befüllten Tanks und Rohrleitungen zu entleeren, zu reinigen 
und zu entfernen. 

2003 wurde die Gebäudesubstanz entkernt und anschließend abgebrochen. Gering belastetes Ma-
terial wurde vor Ort für die Verfüllung von Hohlräumen benutzt (z.B. Kellern) wogegen höher 
belastetes Abbruchmaterial zunächst separiert und dann fachgerecht auf entsprechenden Entsor- 
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gungsanlagen entsorgt wurde. 

Diese Abbruchmaßnahmen standen - wie auch die anschließende Bodensanierung - unter der 
permanenten Überwachung durch das Umweltamt des Burgenlandkreises, die LAF und das Lan-
desamt für Verbraucherschutz. 

 

Dem oberirdischen Abbruch folgten Rückbau und Entsorgung der unterirdischen Tankanlagen 
und die Bodensanierung, die im Herbst 2004 erfolgreich abgeschlossen wurde.  

Nach dem Rückbau der unterirdischen Tanklager und Tankwannen musste der Boden bis 5 m 
und in den hot spots teilweise bis 6 m tief ausgehoben und entsorgt werden. 

Dabei wurde besonders die Altlastensituation berücksichtigt: Um das Austreten von schädlichen 
Ausgasungen in die Umgebung zu unterbinden, wurde dieser Teil der Sanierung unter besonde-
ren Sicherheitsvorkehrungen ausgeführt: Aufgrund ihrer chemikalischen Eigenschaften lagen ei-
nige Lösungsmittel nicht nur als flüssige Phase im Boden sondern auch gasförmig innerhalb der 
Bodenluft vor. Die kompletten Tiefbauarbeiten fanden deshalb innerhalb eines Zeltes mit einer 
Grundfläche von 30 x 60 m (1.800 m²) statt. In einem zweiten Zelt (40 x 40 m, 1.600 m²) werden 
die zu entsorgenden Boden- und Bauschuttmassen zum Abtransport bereitgestellt. Die Luft in 
den Zelten wurde über große Lüftungsanlagen abgesaugt und über Aktivkohle (50.000 
m³/Stunde) abgereinigt.  

Zur Durchführung der Altlastensanierung wurde die Baustelle durch Bauzäune und Zelte in so 
genannte Schwarz- und Weißbereiche unterteilt. Die Sanierungsarbeiten fanden ausschließlich 
im Schwarzbereich statt, in dem das eingesetzte Personal persönliche Schutzausrüstungen tragen 
musste, die aus folgenden Teilen bestand: 

- Atemschutzmaske 
- Chemikalieneinweganzug  
- Gummistiefel mit Stahlkappen  
- Helm 
- chemikalienbeständige Handschuhe 
- persönliche, tägliche ausgewechselte Schadstoffsammler innerhalb des Zeltes. 

Die Luft in den Fahrerkabinen der eingesetzten Geräte wurde über Filter gereinigt. 

Entsprechend eines mit den Behörden vereinbarten Messplanes wurden im Umfeld der Baustelle 
Messstellen eingerichtet, um festzustellen, ob Schadstoffe von der Baustelle nach außen entwei-
chen. Daneben wurde die Luft in den Zelten und im Umfeld durch ein beauftragtes Labor konti-
nuierlich vor Ort überwacht, um bei Überschreitungen der zulässigen Messwerte umgehend rea-
gieren zu können. 
Nach dem Bodenaushub wurde eine gering durchlässige Barriere aus einer mineralischen Dich-
tungsschicht zum Schutz vor möglichen späteren Ausgasungen aus den tiefer gelegenen, nicht 
ausbaubaren und mit möglichen Restbelastungen behafteten Bodenschichten und gegen das Ein- 
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dringen von Sickerwässern in diese Bereiche eingebracht. Oberhalb dieser Dichtungsschicht 
wurde die Baugrube mit hoch verdichteten Kiessanden aufgefüllt, sodass eine erneute Bebauung 
ermöglicht wird.  
Die Sanierungsarbeiten wurden immer mit dem Blick auf die zukünftige Nutzung und im engen 
Zusammenwirken zwischen Eigentümer und Investor, Umweltbehörden und LAF durchgeführt.  
 
Ausblick 
 
Die Arbeiten  am 1. Bauabschnitt der in 2004 bereits geplanten Neubebauung mussten zu Beginn 
des Jahres 2005 gestoppt werden: aufgrund starker Veränderungen im Gesundheitssystem wur-
den die Mittel der Krankenkassen für die geplante Tagesklinik des Krankenhauses für 2005 nicht 
freigegeben. 

Der Investor bemüht sich weiter intensiv um die Entwicklung des Gebietes, nicht zuletzt auch 
wegen der bereits investierten Mittel in Rückbau und Sanierung. Hierbei wird er durch die zu-
ständige Umweltbehörde des Landkreises Burgenlandkreis und die LAF tatkräftig unterstützt. 
Soll ein alter Industriestandort tatsächlich erfolgreich revitalisiert werden, so kann die Partner-
schaft der Projektbeteiligten nicht mit dem erfolgreichen Abschluss der Sanierung selbst enden 
sondern muss bis zur tatsächlichen Revitalisierung reichen.  
 
Zusammenfassung 
 
Die Freistellung bietet in den Neuen Bundesländern die Möglichkeit, hoch kontaminierte inner-
städtische Industriebrachen zu revitalisieren. Zahlreiche erfolgreiche Beispiele bestätigen den er-
folgreichen Weg, den Sachsen – Anhalt eingeschlagen hat. Hierbei sind zunehmend Ideen und 
Engagement gefragt, die ressortübergreifendes und wirtschaftliches Denken in den zuständigen 
Behörden erfordern. 

Beispiel hierfür ist die Wiederbebauung der ehemaligen Lackfabrik Hugo Lenssen in Zeitz, die 
auf der Grundlage einer erfolgreich abgeschlossenen „Sanierung mit Augenmaß“ gegenwärtig 
geplant wird.  

 Grundlage bildet die Festlegung verhältnismäßiger nutzungsbezogener Sanierungsziele in ge-
meinsamer, enger Abstimmung zwischen Behörden und Investor. Bei der weiteren Revitalisie-
rung liegen die Schwerpunkte vor allem in Absicherung und Kontrolle aller Schutz- und Siche-
rungsmaßnahmen vor und während der Sanierungsmaßnahmen selbst sowie in der kontinuierli-
chen Information der Öffentlichkeit, um so auch die Akzeptanz der Folgenutzungen zu sichern. 
 


